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Beschlussvorschlag 
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 

Belange eingegangenen Stellungnahmen zum VB-Plan Nr. 07 wurden geprüft und deren 
Behandlung entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der anliegenden Tabelle 
abgewogen. Die Gemeindevertretung beschließt diese Stellungnahmen entsprechend 
der anliegenden Tabelle zur Prüfung der Stellungnahmen (Abwägung) zu behandeln. 
  

2. Die Gemeindevertretung beschließt den anliegenden Entwurf (Planzeichnung) des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 07 „Solarpark am Kiestagebau“ in der 
vorliegenden Form. Die Begründung wird gebilligt.  

  
3. Die Gemeindevertretung beschließt den Entwurf der Satzung, die bereits vorliegenden 

wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen sowie die Begründung nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen. Der Entwurf ist das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit (v. 22.07. - 26.08.24) nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB.  

  
4. Die Gemeindevertretung beschließt die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und die Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB 
erneut zu beteiligen. 
  

5. Dieser Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
  

  
  
Sachverhalt 
Die Gemeinde fasste am 25.10.2022 den Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 07 "Solarpark am Kiestagebau". Der Bebauungsplan wird als 
vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB, im Regelverfahren aufgestellt.  Die 



frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 wurden im Zeitraum vom 22.07. - 26.08.24 
durchgeführt (öffentliche Auslegung im Amt und im Internet). Nach Auswertung aller 
eingegangenen Stellungnahmen wurde der Vorentwurf überarbeitet und in den heute 
vorliegenden Entwurf geändert.  
  
Finanzielle Auswirkungen 
Finanzielle Auswirkungen     Nein   Ja     
                Im Haushalt vorgesehen?     Nein   Ja, PSK   
                Kosten in €      außerplanmäßiger /   überplanmäßiger Aufwand EH 
                      außerplanmäßige /   überplanmäßige Auszahlung FH 
  
Anlage/n 

1 250227-Hohen Wangelin-Abwägung-4.1+Vermerk uNB (öffentlich) 
 

2 250225-Hohen-Wangelin-B-Plan-7-Entwurf-Planzeichnung (öffentlich) 
 

3 250227-Hohen Wangelin-BP7-Begründung-Entwurf (öffentlich) 
 

4 250227 - Umweltbericht mit Anlagen (öffentlich) 
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Auswertung 

 

der Stellungnahmen aus den frühzeitigen Beteiligungen gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB 
sowie der Stellungnahmen der Nachbargemeinden gem. § 2 (2) BauGB 
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Nr. 
 
 

Behörde / TÖB / Nachbargemeinde Stellungnahme 
vom 

Mit Anregun-
gen 

Mit Hinweisen Ohne Anre-
gungen 

01. 
 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 
 
 

05.09.2024 
 

  X 

02. 
 

LK Mecklenburgische Seenplatte 
 
 

20.09.2024 
 

X   

03. 
 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- 
und Katastrophenschutz 
 

31.07.2024 
 

 X  

04. 
 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
 
 

02.08.2024 
 

  X 

05. 
 

Landesamt für innere Verwaltung 
 
 

15.07.2024 
 

  X 

06. 
 

Bergamt Stralsund 
 
 

29.07.2024 
 

X   

07. Forstamt Nossentiner Heide 
 
 

17.10.2024   X 

08. Wasser- und Bodenverband „Nebel“ 
 
 

15.10.2024   X 

      

09. 
 

Gemeinde Vollratsruhe 
 
 

11.09.2024 X   

10. 
 

Gemeinde Klocksin 
 
 

02.09.2024 
 

  X 
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01. Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Vom 05.09.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 Landesplanerische Stellungnahme 
Die eingereichten Unterlagen werden beurteilt nach den Grundsätzen und Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung gemäß dem Landesplanungsgesetz Mecklenburg-
Vorpommern (LPlGM-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungspro-
gramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011. Darüber hinaus wur-
de der Vorentwurf 2023 zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungspro-
gramms Mecklenburgische Seenplatte im Programmsatz 6.5(5) „Vorranggebiete für 
Windenergieanlagen“, zur Bewertung herangezogen. 
 

 
Die nebenstehende Stellungnahme der Landesplanung wird zur Kenntnis 
genommen. Danach ergibt sich für die Gemeinde aus landesplanerischer 
Sicht kein Erfordernis für eine Überarbeitung der vorliegenden Planung. 

 Folgende Unterlagen haben vorgelegen: 

 Planzeichnung (Vorentwurf), Stand: 06/2024 

 Begründung, Stand: 06/2024 

 Umweltbericht, Stand: 06/2024 
 

 

 1. Sachverhalt 
Die Gemeinde Hohen Wangelin beabsichtigt auf einer noch bergrechtlich genutzten 
Kiesabbaufläche des Kiessandtagebaus Liepen – Hohen Wangelin das Baurecht für 
großflächige Freiflächensolaranlagen zu schaffen. Der Geltungsbereich erstreckt sich 
über die Flurstücke 11/4 und 7/9 der Flur 2 und umfasst eine Fläche von ca. 27 ha. Das 
Gebiet soll als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Absatz 2 BauNVO mit der Zweckbe-
stimmung „Photovoltaikanlagen“ festgesetzt werden. 
 

 

 2. Prüfung 
Gemäß Programmsatz 5.3(1) LEP M-V soll in allen Teilräumen eine sichere, preiswerte 
und umweltverträgliche Energieversorgung gewährleistet werden. Um einen substanziel-
len Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer 
Energien dabei deutlich zunehmen. 
 

 

 Das Vorhaben sieht die Errichtung und den Betrieb von Freiflächen - Photovoltaik - Anla-  
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gen vor. Die Umsetzung des Vorhabens würde den Anteil erneuerbarer Energien erhö-
hen und somit einen Beitrag zur Energiewende leisten. Programmsatz 5.3(1) LEP M-V 
wird daher entsprochen. Das Plangebiet befindet sich gemäß der Gesamtkarte M 1: 100 
000 des RREP MS innerhalb eines Vorranggebietes Rohstoffsicherung. Gemäß Pro-
grammsatz 5.6.1(2) RREP MS, als Ziel der Raumordnung, hat in den Vorranggebieten 
Rohstoffsicherung die Sicherung und Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe Vorrang 
vor anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen. Abbauverhindernde Nutzungen 
sind auf diesen Flächen auszuschließen. 
 

 Derzeit stehen die Flächen des Plangebietes noch unter Bergaufsicht, was einer Nutzung 
als Fläche für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen entgegensteht. Die Rohstoffgewinnung 
wird jedoch bald abgeschlossen sein, womit für die betroffenen Flächen eine Beendigung 
der Bergaufsicht erfolgen kann. Mit einer entsprechenden textlichen Festsetzung (1.2.1) 
im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 wurde geregelt, dass die festgesetzte Son-
dergebietsnutzung „Photovoltaikanlagen“ auf Flächen im Bereich des momentan noch 
rechtswirksamen Bergrechts erst nach der Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht 
der betreffenden Flächen zulässig wird. Somit steht das Vorhaben dem Programmsatz 
5.6.1(2) RREP MS nicht entgegen. 
 

 

 Gemäß Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 LEP M-V sollen für den weiteren Ausbau erneu-
erbarer Energien an geeigneten Standorten Voraussetzungen geschaffen werden. Frei-
flächenphotovoltaikanlagen sollen laut LEP M-V effizient und flächensparend errichtet 
werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstan-
dorten, endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits versiegel-
ten Flächen errichtet werden. 
 

 

 Da der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ausschließlich noch 
in Nutzung befindliche Flächen des Kiessandtagebaus umfasst, sind diese zukünftig als 
Konversionsflächen zu beurteilen, sobald sie aus der Bergaufsicht entlassen wurden. 
Das Vorhaben steht somit dem o.g. Programmsatz nicht entgegen. 
 

 

 Gemäß Programmsatz 6.5(6) Absatz 3 RREP MS, als Ziel der Raumordnung sind von 
Freiflächenphotovoltaikanlagen freizuhalten: 

 Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege 

 Tourismusschwerpunkträume außerhalb bebauter Ortslagen 
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 Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen 

 Regional bedeutsame Standorte für Gewerbe und Industrie 

 Eignungsgebiete für Windenergieanlagen  
 

 Der räumliche Geltungsbereich des angezeigten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
liegt außerhalb der von Freiflächenphotovoltaikanlagen freizuhaltenden Raumkategorien 
und entspricht somit Programmsatz 6.5(6) Absatz 3 RREP MS. 
 

 

 Gemäß Programmsatz 6.5(9) RREP MS sollen bei allen Vorhaben der Energieerzeu-
gung, Energieumwandlung und des Energietransportes bereits vor Inbetriebnahme Re-
gelungen zum Rückbau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden. 
 

 

 Laut der vorliegenden Unterlagen wird der Rückbau durch den Vorhabenträger mit der 
Gemeinde Hohen Wangelin vertraglich geregelt. Somit ist der Handlungsauftrag aus 
6.5(9) RREP MS erfüllt 
 

 

 3. Schlussbestimmung 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 „Freiflächensolaranlage ehemalige Kies-
abbaufläche“ der Gemeinde Hohen Wangelin steht den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung nicht entgegen. 
 

 
Kenntnisnahme, dass die Planung den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung entspricht. 

   

   
02. LK Mecklenburgische Seenplatte 

Vom 20.09.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung über den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 7 "Freiflächensolaranlage ehem. Kiesabbaufläche" der Gemeinde Ho-
hen Wangelin, bestehend aus Teil A – Planzeichnung, Teil B – Text und der Begründung 
inkl. Umweltbericht nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
 

 

 I. Allgemeines/ Grundsätzliches 
 

 

 1. Die Gemeinde Hohen Wangelin beabsichtigt auf einer noch bergrechtlich genutz-
ten Kiesabbaufläche das Baurecht für großflächige Freiflächensolaranlagen zu schaffen. 

Die dargestellten Rahmenbedingungen für die Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 sind richtig wiedergegeben und 
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 werden zur Kenntnis genommen. 
 Da die Errichtung von Freiflächen - Solaranlagen von wirtschaftlicher Bedeutung für die 

Gemeinde ist und die Energiepolitik des Landes zur Förderung erneuerbarer Energien 
unterstützt, hat die Gemeinde beschlossen, mit dem vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 7 und der bauleitplanerischen Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes im 
Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Freiflächen - Solaranlagen" 
hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
 

 

 2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht 
nach § 1 Abs. 4 BauGB). 
 

 

 Eine landeplanerische Stellungnahme vom 05. September 2024 liegt mir vor. Demnach 
steht der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 „Freiflächensolaranlage ehemalige 
Kiesabbaufläche“ der Gemeinde Hohen Wangelin den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung nicht entgegen. 
 

Die landesplanerische Stellungnahme ist Teil dieses Abwägungsdoku-
ments unter Pkt. 01. 

 Die Festsetzung 1.2 wirft hingegen grundsätzliche Fragen auf. Ein Bebauungsplan hat 
nach § 1 Abs. 4 BauGB sich den Zielen der Raumordnung anzupassen. Demnach ist der 
Bebauungsplan in der vorliegenden Form erst genehmigungsfähig, wenn die Fläche aus 
dem Bergrecht vor Satzungsbeschluss entlassen worden ist. 
 

Die Ausführungen zur Genehmigungsfähigkeit des „selbstständigen“ 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
Die textliche Festsetzung 1.2 lautet: 
1.2 Bedingte „aufschiebende“ Festsetzung (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
Bei dem Plangeltungsbereich handelt es sich zurzeit um eine Kies- / 
Sandabbaufläche, die dem Bergrecht unterliegt. Die Festsetzungen die-
ses Bebauungsplanes erlangen Rechtswirksamkeit erst nach Entlassung 
der Grundstücke des Plangeltungsbereichs aus der Bergaufsicht. 
Es ist hier nicht nachvollziehbar, welche grundsätzlichen Fragen der 
Landkreis meint. 1. Das Amt für Raumordnung und Landesplanung hat 
bestätigt, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan den Grundzügen 
und Zielen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. 2. Nach 
Auffassung der Gemeinde kann der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
durchaus als Satzung beschlossen werden und nachfolgend genehmigt 
werden, da die bedingte Festsetzung (textliche Festsetzung 1.2, s.o.) 
dann ebenfalls rechtswirksam wird. Dies wird auch durch die Ausführun-
gen des Amtes für Raumordnung und Landesplanung bestätigt: „Derzeit 
stehen die Flächen des Plangebietes noch unter Bergaufsicht, was einer 
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Nutzung als Fläche für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen entgegensteht. 
Die Rohstoffgewinnung wird jedoch bald abgeschlossen sein, womit für 
die betroffenen Flächen eine Beendigung der Bergaufsicht erfolgen 
kann. Mit einer entsprechenden textlichen Festsetzung (1.2.1) im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 wurde geregelt, dass die festge-
setzte Sondergebietsnutzung „Photovoltaikanlagen“ auf Flächen im Be-
reich des momentan noch rechtswirksamen Bergrechts erst nach der 
Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht der betreffenden Flächen 
zulässig wird“. 
 

 Die Gemeinde muss sich daher mit der zeitlichen Abfolge (bspw. Ausgliederung Berg-
recht, Satzungsbeschluss etc.) und der Notwendigkeit der Festsetzung 1.2 auseinander-
setzen, da dem o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplan zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses materielles Recht entgegensteht. 
 

Die nebenstehende Aussage des Landkreises wird ebenfalls nicht durch 
die Gemeinde geteilt. Zum Zeitpunkt des möglichen Satzungsbeschlus-
ses steht durch die bedingte Festsetzung Nr. 1.2 gerade kein materielles 
Recht (Bergrecht bzw. Bergaufsicht) entgegen, da die im Bebauungsplan 
festgesetzten Bau- und Nutzungsrechte erst nach Entlassung aus der 
Bergaufsicht planungsrechtlich verbindlich werden können. 
 

 3. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann 
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8 
Abs. 2 – 4 BauGB). 
 

Kenntnisnahme. 

 Aus der Begründung zum Bebauungsplan ist nicht eindeutig zu entnehmen, inwieweit 
sich die Gemeinde diesbezüglich aufstellen wird. Im Pkt. 1 Satz 4 wird ein vorzeitiger 
Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 BauGB geplant. Lt. Pkt. 4.4 Satz 10 soll es sich hin-
gegen um einen selbständigen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB handeln. 
Dies ist zu bereinigen. 
 

Der Hinweis ist korrekt. Da die Gemeinde keinen Flächennutzungsplan 
aufgestellt hat und aufgrund der weiter unten dargestellten Rahmenbe-
dingungen auch nicht aufstellen musste, handelt es sich hier um einen 
„selbstständigen“ Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB und 
nicht wie fälschlicherweise in der Begründung ebenfalls ausgeführt wur-
de, um einen „vorzeitigen“ Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 4 BauGB. 
 

 Hierzu folgender Auszug aus der Kommentierung Brügelmann zum § 8 BauGB Rn. 116 
ff: 
 

 

 „Ein selbstständiger Bebauungsplan darf nicht aufgestellt werden, wenn ein Flächen-
nutzungsplan objektiv erforderlich ist, die Gemeinde ihn aber bisher nicht aufgestellt hat 
oder nicht aufstellen will oder sich aus sonstigen Gründen zur Aufstellung nicht in der 
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Lage sieht. 
 

 Ob ein Flächennutzungsplan erforderlich oder entbehrlich ist, ist gem. § 1 Abs. 3 nach 
der Gesamtsituation in der Gemeinde zu beurteilen (Reidt in G/B/R 6. Aufl. Rn. 198). 
Dabei ist in erster Linie objektive, der Planungsentscheidung der Gemeinde vorgegebene 
Kriterien maßgebend. Innerhalb dieses objektiv vorgegeben Rahmens unterliegt die Ent-
scheidung darüber, was erforderlich ist, auch der planerischen Gestaltungsfreiheit der 
Gemeinde (vgl. § 1 Rn. 191 ff., 218 ff.). 
 

Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen und Nutzungssituationen des 
Gemeindegebietes wurden in der Begründung zum Vorentwurf bereits 
grob dargelegt und werden hier im Weiteren präzisiert: 

 Die Beurteilung darf nicht allein und isoliert im Hinblick auf den jeweiligen Bebauungsplan 
vorgenommen werden. Auf den Umfang oder den Inhalt des betreffenden Bebauungs-
plans kommt es allenfalls sekundär an, wenn feststeht, dass ein Flächennutzungsplan 
nicht erforderlich ist. Ein selbständiger Bebauungsplan ist daher nicht schon deshalb 
zulässig, weil er nur einen kleinen Teil des Gemeindegebietes erfasst, nur unbedeutsame 
Festsetzungen enthält oder sich aus anderen Gründen nur unwesentlich auf die städte-
bauliche Entwicklung des Gemeindegebietes auswirkt (Finkelnburg in Festschr. f. 
Weyreuther S. 111; a. A. VGH Mannheim 12.11.1968 – II 703/67 – E 19, 227 = BRS 20 
Nr. 4; VGH Mannheim 17.7.1973 – II 605/71 –BRS 27 Nr. 1). Auch in einem solchen Fall 
ist zunächst zu prüfen, ob im Hinblick auf die Gesamtverhältnisse in der Gemeinde ein 
Flächennutzungsplan erforderlich ist. Nur wenn die Frage verneint werden kann, kommt 
ein selbstständiger Bebauungsplan in Betracht (OVG Saarlouis 26.10.1979 – II N 1/79 – 
DVBI. 1980, 494 = BRS 35 Nr. 1). 
 

Ein Flächennutzungsplan ist die erste Stufe im grundsätzlich zweistufi-
gen System der Bauleitplanung. In ihm stellt die Gemeinde für das ge-
samte Gemeindegebiet die von ihr beabsichtigte städtebauliche Entwick-
lung in den Grundzügen dar, insoweit stellt der Flächennutzungsplan das 
„städtebauliche Entwicklungsprogramm“ der Gemeinde dar. Neben die-
ser planerischen Entwicklungsfunktion hat der Flächennutzungsplan 
darüber hinaus die Aufgabe, die (zukünftigen und bestehenden) Standor-
te der Bauflächen oder Baugebiete soweit möglich im Rahmen eines 
städtebaulichen Ordnungsprozesses untereinander konfliktfrei innerhalb 
der Gemeindefläche standörtlich festzulegen. 
 

 Sind (keine, sic!) bauliche und sonstige Entwicklungstendenzen in der Gemeinde vor-
handen und müsste sich der Flächennutzungsplan auf die Darstellungen des Vorhande-
nen beschränken, so kann ein Flächennutzungsplan entbehrlich sein. In einem solchen 
Fall könnte auch ein Flächennutzungsplan keine eigentlich planerische Funktion erfüllen. 
Ein selbständiger Bebauungsplan i. S. von § 8 Abs. 2 Satz 2 kann z.B. bei dörflichen 
Gemeinden mit geringer Siedlungsentwicklung in Betracht gezogen werden (so im Fall 
OVG Lüneburg 8.9.1966 – 1 A 341/65 – DVBI. 1967, 391 = BRS 17 Nr. 3 – Gemeinde 
mit 360 Einwohnern). Eine derartige Situation ist in den meisten Bundesländern nach 
Durchführung der Kommunalreform kaum noch gegeben. Der Anwendungsbereich des § 
8 Abs. 2 Satz 2 ist aber nicht auf die Fälle beschränkt, in denen es im Wesentlichen um 
die Ordnung des vorhandenen Bestandes geht, denn der selbständige Bebauungsplan 
soll die städtebauliche Entwicklung für das gesamte Gemeindegebiet steuern (so auch 

Gewerbliche oder wohnbauliche zukünftige Entwicklungstendenzen sind 
in der Gemeinde Hohen Wangelin nicht vorhanden und erkennbar, da die 
bestehenden Bauflächen und Baugebiete auch dem zukünftigen Nut-
zungsbedarf entsprechen. Die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
der Gemeinde ist und wird durch den Bestand geprägt. Hierzu wird da-
rauf hingewiesen, dass der Bevölkerungstand im Jahr 2001 807 Einwoh-
ner und zum 31.12.2022 nur noch 647 Einwohner betrug (Quelle: Statis-
tisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern). Daher beabsichtigt die 
Gemeinde auch mittel bis langfristig keine weiteren Bauflächenentwick-
lungen im Sinne Wohnen oder Gewerbe durchzuführen, da hierzu kein 
Bedarf erkennbar ist. Außer Projekten für Photovoltaikanlagen sind in der 
Gemeinde keine weiteren städtebaulichen Vorhaben vorgesehen. 
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Raidt in G/B/R 6. Auflage. Rn. 200). 
 

 Der selbstständige Bebauungsplan muss in der Lage sein, die städtebauliche Entwick-
lung für das gesamte Gemeindegebiet zu ordnen (Bielenberg/Runkel in E/Z/B BauGB 
Lfg. 63 § 8 Rn. 12). Im Falle einer Gebietsänderung sind die neu geschaffenen Verhält-
nisse in der Gemeinde maßgebend (VGH München 26.1.1981 – Nr. 14 N – 2071/79 – 
BRS 38 Nr. 17 = BayVBI.1981, 341). 
 

Durch unterschiedliche Entwicklungsmaßnahmen der Vergangenheit hat 
die Gemeinde Hohen Wangelin (auch ohne Flächennutzungsplan) eine 
stabile strukturelle städtebauliche Ordnung im Gemeindegebiet veran-
kern können. Hierzu zählen in erster Linie die Wohnbauflächen und ge-
mischten Bauflächen im zentralen Ortsbereich beidseitig der Hans-
Beimler-Straße und der Friedensstraße sowie die gewerblichen bzw. 
gewerbeähnlichen Flächen (Photovoltaik und Klärwerk) nördlich der Orts-
lage und von dieser auch räumlich getrennt, entlang der Liepener Straße 
/ Landesstraße 204.  
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  Das Luftbild mit den gekennzeichneten Nutzungsbereichen und der Dar-

stellung des Verlaufs der Landesstraße 204 Liepener Straße zeigt die 
stringente Gliederung und Zonierung der Nutzflächen der Gemeinde auf, 
die die geordnete städtebauliche Entwicklung widerspiegeln. Die geplan-
te Freiflächensolaranlage (Geltungsbereich des B-Plans Nr. 7) umfasst 
hierbei einen südlichen Teilbereich der bisherigen Kies- und Sandabbau-
fläche direkt nördlich der Landesstraße L204 / Liepener Straße und ver-
ändert damit nicht die Grundzüge der bestehenden und geordneten städ-
tebaulichen Struktur. Aus diesem Grund ist die Aufstellung dieses selbst-
ständigen Bebauungsplanes grundsätzlich zulässig und auch genehmi-
gungsfähig, die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Flächennutzungs-
planes wird nicht gesehen. 
 

 Im Regelfall kann es nur einen selbständigen Bebauungsplan in der Gemeinde geben; 
dies folgt schon aus der Verwendung des Singulars („der Bebauungsplan“) in § 8 Abs. 2 
Satz 2 (so OVG Saarlouis 27.4.1979 – II N 12/77 – BRS 35 Nr. 18; VGH München 
28.10.1975 – Nr. 174 I71 – BayVBI 1976, 174; ebenso Finkelnburg in Festschr. f. 
Weyreuther S. 111; a. A, Löhr in B/K/L BauGB 8. Aufl. § 8 Rn. 7). 
 

Kenntnisnahme. 

 Sollen mehrere selbstständige Bebauungspläne aufgestellt werden, so ist dies ein Indiz 
für die Erforderlichkeit eines Flächennutzungsplans. Dennoch sind in besonderen Aus-
nahmefällen mehrere selbständige Bebauungspläne vorstellbar, z.B. wenn ein bereits 
vorhandener selbständiger Bebauungsplan durch einen weiteren ergänzt oder ein vor-
handener Plan in mehrere selbständige Teilbereiche aufgeteilt werden soll. 
 

Kenntnisnahme. 

 Der selbstständige Bebauungsplan braucht nicht das gesamte Gemeindegebiet abzude-
cken. Das übrige Gemeindegebiet kann unbeplant bleiben, wenn dort eine städtebauliche 
Fehlentwicklung nicht zu befürchten ist (Bielenberg/Runkel in E/Z/B BauGB Lfg. 63 § 8 
Rn. 12). Ein solcher Fall liegt z.B. vor, wenn die bebaute Ortslage von einem Landschaft-
sschutzgebiet oder Naturpark umgeben ist. Ein Bebauungsplan, der aber nur für etwa ein 
Dreißigstel des Gemeindegebietes Bodennutzungsregelungen trifft, reicht offensichtlich 
aber nicht aus, um die städtebauliche Entwicklung des gesamten Gemeindegebietes zu 
ordnen.“ 
 

Der Bebauungsplan Nr. 7 überplant einen südlichen Teilbereich der be-
stehenden Kies- und Sandabbaufläche direkt nördlich der Landesstraße 
L 204 / Liepener Straße und ersetzt eine gewerbeähnliche Nutzung 
durch eine andere. Die Grundzüge der städtebaulichen bestehenden 
Ordnung werden dadurch nicht tangiert. Eine städtebauliche Fehlent-
wicklung für das gesamte Gemeindegebiet kann hierdurch eben so we-
nig abgeleitet werden. Auch durch die spezifische Nutzung durch Photo-
voltaik -Freiflächenanlagen resultieren keine negativen Auswirkungen auf 
das Gemeindegebiet, auf die Gemeindestruktur oder auf direkt angren-
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zende Bereiche. So ergeben sich durch die Nutzung der Photovoltaik-
module in der Regel keine wesentlichen Immissionen die nachhaltig stö-
rend auf die Umgebung einwirken, in diesem Fall auch keine Blendwir-
kungen. Auch sonstige baugebietstypische Auswirkungen sind nicht ge-
geben, wie zusätzliche Verkehre oder neue Nutzungen, die besonders 
schützenswert wären (wie vergleichsweise Wohn- oder Mischgebiete). 
Da hier kein Baugebiet im Sinne einer wohnbaulichen oder gewerblichen 
Nutzung vorgesehen ist, verursacht die Photovoltaik - Nutzung auch 
keine negativen Auswirkungen auf die Infrastruktur der Gemeinde (z.B. 
auf Versorgungseinrichtungen oder soziale Einrichtungen, wie Schulen 
oder Kindergärten oder eine Mehrbelastung der örtlichen und überörtli-
chen Straßen). 
 

 Der Landkreis empfiehlt daher auf Grundlage der o.g. Auszüge der Kommentierung zum 
§ 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB sich mit der Verfahrensart erneut auseinanderzusetzen. 
 

Die grundsätzlichen Ausführungen im Rahmen der Abwägung zum The-
ma „selbstständiger Bebauungsplan“ werden in die Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. Grundsätzlich geht 
daher die Gemeinde davon aus, dass ein selbstständiger Bebauungs-
plan planungsrechtlich aufgrund der genannten Rahmenbedingungen 
zulässig ist. 
 

 Insofern ist die Begründung zum vorliegenden Bebauungsplan um Aussagen zur Ausei-
nandersetzung mit der Möglichkeit zur Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes als vorzei-
tigen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB anzupassen / noch zu qualifizieren. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

 Auf die Genehmigungspflicht durch die höhere Verwaltungsbehörde nach § 10 Abs. 2 
BauGB – hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte – weise ich in diesem Zusam-
menhang vorsorglich hin. 
 

Kenntnisnahme 

 4. Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen. 
 

Die spezifischen Voraussetzungen und Bedingungen eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes sind der Gemeinde und dem Amt Seenland-
schaft Waren bekannt. 
 

 Regelmäßig enthält ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei bekannte Ele-
mente: 

 den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers, 

Kenntnisnahme. 
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 den Durchführungsvertrag und 

 als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
 

 Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB 
somit an bestimmte Voraussetzungen gebunden: 
 

 

  Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Pla-
nungs- und Erschließungskosten im Durchführungsvertrag verpflichten. 
 

 

  Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung 
bereit und in der Lage sein. 
 

 

 Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Trägers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Ein bloßes Glaubhaftmachen der 
Leistungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus. 
 

 

 Die finanzielle Bonität des Vorhabenträgers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigne-
ter Banken oder durch Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden. 
 

 

  In der Regel muss der Vorhabenträger Eigentümer der Flächen sein, auf die sich der 
Plan erstreckt. 
 

 

 Ist der Vorhabenträger nicht Eigentümer, so ist ggf. eine qualifizierte Anwartschaft auf 
den Eigentumserwerb oder eine anderweitige privatrechtliche Verfügungsberechtigung 
nachzuweisen. (Dies gilt auch für Flächen für externe Ausgleichsmaßnahmen!) 
 

 

 Dieser Nachweis muss spätestens zum Satzungsbeschluss vorliegen. 
 

Die genannten Nachweise werden vor Satzungsbeschluss vorliegen. 

  Der Durchführungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabenträger und 
der Gemeinde zu schließen. (Hierzu bedarf es eines nach Kommunalrecht notwen-
digen Gemeinderatsbeschlusses.) 
 

Auch die Bedingungen des noch abzuschließenden Durchführungsver-
trages werden berücksichtigt.  

 Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Beschluss über die Kenntnisnahme. 
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Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf besteht 
grundsätzlich nicht. 
 

 Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss auch auf den Durchfüh-
rungsvertrag eingehen. Sie muss sich neben dem Erfordernis der Durchführung der 
Baumaßnahme und der Erschließung auch auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers 
beziehen. Weiterhin muss alles, was mit dem Durchführungsvertrag in Zusammenhang 
steht, in die Begründung eingehen, soweit es für die planerische Abwägung von Bedeu-
tung ist. 
 

Da der Durchführungsvertrag im Rahmen der Vorlage des Vorentwurfs 
nicht zwingend vorliegen muss, konnte bisher auch die Begründung zum 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hier nicht darauf 
eingehen. Dies erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
 

 Insoweit ist die Darstellung derjenigen Inhalte des Durchführungsvertrages notwendiger 
Bestandteil der Begründung, die für die Beurteilung der Ziele nach § 12 Abs. 1 BauGB 
relevant sind. 
 

Es wird - für die endgültige Fassung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans - ein zusätzlicher Gliederungspunkt „Durchführungsver-
trag“ in die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf-
genommen, in dem die wesentlichen Vertragsregelungen aufgezeigt 
werden. 
 

 Gleichzeitig möchten wir der Gemeinde Hohen Wangelin dringend nahelegen, dass die 
Einholung aller notwendigen Genehmigungen, Übernahme der Verpflichtungen zum 
Brandschutz, Rückbauverpflichtungen, Umsetzungen bestimmter Maßnahmen aus der 
Begründung zum Bebauungsplan sowie die Umsetzung und Finanzierung der Kompen-
sationsmaßnahmen in den Durchführungsvertrag mit aufgenommen werden. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

 Auch verpflichtet sich der Vorhabenträger gemäß § 9 Abs. 2 BauGB nur zu Vorhaben, 
die im Durchführungsvertrag stehen. Daher ist der Vorhaben- und Erschließungsvertrag 
präzise und eindeutig zu erstellen. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung. Eine entsprechende Festsetzung 
ist bereits im Vorentwurf des Bebauungsplanes getroffen worden. 

 5. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Besonderheit des § 12 Abs. 3a 
BauGB hin. Den Gemeinden wird hiermit nämlich die Möglichkeit eröffnet, in einem vor-
habenbezogenen Bebauungsplan nicht nur ein konkretes Vorhaben zuzulassen, sondern 
darüber hinaus die zulässigen Nutzungen allgemein zu beschreiben und sich nur im 
Durchführungsvertrag auf ein konkretes Vorhaben festzulegen. 
 

Kenntnisnahme. Diese Besonderheiten sind der Gemeinde und dem Amt 
bekannt. Da die hier verfolgten Nutzungsziele konkret bekannt sind, wer-
den diese jedoch auch im vorhabenbezogenen Bebauungsplan entspre-
chend planungsrechtlich eindeutig und abschließend definiert und fest-
gesetzt: 
allgemeine Nutzungskategorie = Sondergebiet gem. § 11 BauNVO 
Zweckbestimmung = „Photovoltaikanlagen“ 
Im Rahmen der textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 
werden dann, wie bereits im Vorentwurf geschehen, weitere für die ei-
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gentliche Zweckbestimmung notwendige Unternutzungen / Nebennut-
zungen / Nebenanlagen festgesetzt und damit zulässig werden. 
 

 Baugebiete können hiernach also nach BauNVO festgesetzt werden. Die Art der bauli-
chen Nutzung wird in einem gewissen Rahmen allgemein festgesetzt. 
 

Die weiteren Ausführungen des Landkreises zum Planungsinstrument 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes bzw. Durchführungsvertra-
ges werden zur Kenntnis genommen und weiter kommunalpolitisch dis-
kutiert werden. 
 

 Im Durchführungsvertrag ist dann das Vorhaben aber so konkret zu beschreiben, dass 
hinreichend deutlich wird, zu welchem Vorhaben sich der Vorhabenträger verpflichtet. 
 

 

 Hierunter fallen die Regelungen zu den einzelnen zu errichtenden Anlagen, die für den 
Betrieb der PV-Anlage notwendig sind. 
 

 

 Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist dann unter entsprechender Anwendung des § 
9 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB ausdrücklich festzusetzen, dass `im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich 
der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 
 

Diese Regelung gilt allgemein für vorhabenbezogene Bebauungspläne 
und wurde bereits als textliche Festsetzung in den Bebauungsplan auf-
genommen. 

 Zu einem späteren Zeitpunkt kann bei einem entsprechenden Bedarf durch eine im Ver-
gleich zu einer Planänderung verhältnismäßig einfachen Änderung des Durchführungs-
vertrages die Zulässigkeit des Vorhabens modifiziert werden. 
 

Kenntnisnahme der weiteren Ausführungen. 

 Dies bringt dann Vorteile, wenn sich im Genehmigungsverfahren oder während der Nut-
zung des Vorhabens herausstellt, dass sich die ursprünglich als zutreffend erachteten 
Bedürfnisse geändert haben. 
 

 

 Insofern sind die vorgenannten Hinweise zu § 12 Abs. 3a BauGB im weiteren Verfahren 
zu beachten. 
 

 

 6. Zu den vorliegenden Planunterlagen möchte ich im Hinblick auf das weitere Auf-
stellungsverfahren zum Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 
"Freiflächensolaranlage ehem. Kiesabbaufläche" der Gemeinde Hohen Wangelin auf 
folgende grundsätzliche Aspekte aufmerksam machen. 
7.  

 



  15 
 

 6.1. Bei der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen sind die erforderlichen Be-
zugspunkte zu bestimmen (§ 18 Abs. 1 BauNVO). 
 

Kenntnisnahme. 

 Als Höhenfestsetzung soll die mittlere Geländehöhe, auf der die bauliche Anlage errichtet 
wird, gelten. Diese Begriffsbestimmung genügt nicht dem Bestimmtheitsgebot. 
 

 

 Die Praxis lehrt, dass sich die Geländehöhen durch Erdbewegungen verändern können. 
Dieses kann in der Umsetzung der Vorhaben zu Differenzen führen. Die Gemeinde soll-
te, wenn sie das anstehende Gelände als unteren Bezugspunkt bestimmen will, diesen 
näher definieren. Die Planzeichenverordnung gibt beispielhaft als unteren Bezugspunkt 
das Höhenbezugssystem NN an. 
 

Die zulässige Höhe wird durch Angabe des Höchstmaßes der Oberkante 
der baulichen Anlagen in Bezug auf die vorhandene Geländeoberfläche 
geregelt und beibehalten. Die vorhandene Geländestruktur wird beibe-
halten, es sind keine geländeregulierenden Erdbewegungen vorgesehen 
(z.B. durch tiefgreifende Fundamente oder straßenbaulichen Maßnah-
men etc.). Da die zulässigen baulichen Anlagen im Wesentlichen aufge-
ständerte Photovoltaik - Module und zugehörige kleinräumliche techni-
sche Anlagen, wird diese Höhenfestlegung als ausreichend genau ange-
sehen. Die Höhenfestsetzung entspricht auch der Formulierung der Lan-
desbauordnung M-V in § 2 (3), dort bezeichnet als „Geländeoberfläche 
im Mittel“ und kann dadurch als allgemein verwendeter „Rechtsbegriff“ 
beurteilt werden. 
 

 In diesem Zusammenhang besteht die Frage, ob es sich bei der Festsetzung 2.1 bzgl. 
der Nebenanlagen tatsächlich nur um den Wechselrichter und der Trafoanlage handeln 
soll. Aktuell wären andere Nebenanlagen in der Festsetzung nicht miteingeschlossen. 
Auch ist darauf hinzuweisen, dass bspw. die Anlagen für Energiespeicherung und –
verarbeitung in der Festsetzung 1.1 nicht als Nebenanlage aufgezählt worden ist. 
 

Alle notwendigen Nebenanlagen, insbesondere technischer Art, werden 
durch die zutreffenden textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung abgedeckt werden und entsprechend ergänzt. 

 Möchte hingegen die Gemeinde die Höhen grundsätzlich begrenzen, ist eine Anpassung 
der Festsetzung sowie der Begründung zum Bebauungsplan notwendig. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

 8. Stellungnahme unter Berücksichtigung des Bergrechtes 
Für den Kiessandtagebau Liepen - Hohen Wangelin führt das Bergamt Stralsund derzeit 
zwei Zulassungsverfahren durch. 
 

Die Ausführungen des Landkreises zur Berücksichtigung des Bergrech-
tes und zu den bisherigen bergrechtlichen Zulassungsverfahren in Bezug 
auf das Plangebiet werden zur Kenntnis genommen. 

 Im Rahmen einer 2. Änderung befindet sich der Rahmenbetriebsplan in der (Änderungs-) 
Planfeststellung. Der Rahmenbetriebsplan stellt in der Übersichtskarte als Datenüber-
nahme eine bauliche Nutzung dar (Photovoltaikanlage), die dem Geltungsbereich des 
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vorhabenbezogenen B-Planes entspricht. Die geplante PVA-Fläche ist mit einer eigenen 
Randsignatur eingetragen. Auf dieser Fläche findet kein Abbau von Rohstoff mehr statt. 
Auf einer Teilfläche wurde auf Grundlage eines Sonderbetriebsplanes Fremdbodenein-
bau eine Verfüllung des ausgekiesten Bereiches mit Fremdboden vorgenommen. 
 

 Der zukünftige Geltungsbereich des Bebauungsplanes bleibt Teil der planfestgestellten 
Fläche. Im Rahmen der Änderung des Rahmenbetriebsplanes werden jedoch Änderun-
gen hinsichtlich der Wiedernutzbarmachungsziele angestrebt. Auch die Eingriffs-
/Ausgleichs-Bilanzierung wurde komplett neu gerechnet. 
 

 

 Nach Zulassung / Planfeststellung der Rahmenbetriebsplanänderung sind die Verpflich-
tungen hinsichtlich Wiedernutzbarmachung und Eingriff-Ausgleich durch den Unterneh-
mer auf dieser (geänderten) Grundlage zu erfüllen. Liegen die bergrechtlichen Voraus-
setzungen vor, kann die Fläche des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes auf Antrag 
des Unternehmers aus der Bergaufsicht entlassen werden und steht dann für andere 
Nutzungen zur Verfügung. 
Stellen diese Nutzungen ihrerseits ausgleichspflichtige Eingriffe in Natur und Landschaft 
dar, fallen diese aber nicht mehr unter das Bergrecht, sondern sind in den entsprechen-
den Bauleitplan- bzw. Genehmigungsverfahren zu bilanzieren. Hinsichtlich der erforderli-
chen Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird im Textteil des Rah-
menbetriebsplanes für die betroffene Photovoltaikfläche folgerichtig auf das nachfolgen-
de Bauleitplanverfahren verwiesen. Für die Berücksichtigung der Vorgaben der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind die Vorgaben des § 1a 
BauGB maßgebend, da die vorliegende Bauleitplanung einen Eingriff in Natur und Land-
schaft vorbereitet, der auszugleichen ist. 
 

Auch die Ausführungen zur Eingriffsregelung (in der Bauleitplanung) 
werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 Das SG Naturschutz macht in seiner Stellungnahme geltend, dass die durch die Bauleit-
planung betroffenen Flächen aus naturschutzfachlicher und –rechtlicher Sicht erst beur-
teilt und bearbeitet werden können, wenn die Flächen aus der Bergaufsicht entlassen 
worden sind. 
 

Diese Auffassung wird seitens der Gemeinde so nicht geteilt, zumal die 
Entlassung aus der Bergaufsicht in einem gesonderten Verfahren statt-
findet. Aus diesem Grunde fand auf Wunsch der Gemeinde hierzu am 
16.01.2025 ein ausführliches Abstimmungsgespräch mit der Unteren 
Naturschutzbehörde statt. Ergänzend wird verwiesen auf die weitere 
Abwägung zum Thema Naturschutz und Landschaftspflege auf der 
nächsten Seite. 

 II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
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 Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem 
Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umweltschutzbelange für die Umwelt-
prüfung erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten. 
 

 

 Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgen-
de Stellungnahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB. 
 

 

 Wasserwirtschaft 
 

 

 Gegen das Vorhaben – wie beantragt – bestehen unter dem Gesichtspunkt des Gewäs-
serschutzes keine Bedenken. Die Belange des Gewässerschutzes sind in der Begrün-
dung zum B- Plan hinreichend berücksichtigt. 
 

Kenntnisnahme, dass aus Sicht des Gewässerschutzes keine Bedenken 
gegen die Planung vorgebracht werden. 

 Ungeachtet dessen ist, entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG, bei allen Vorha-
ben und Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer (Oberflächengewässer, 
Grundwasser) verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt 
anzuwenden, um Beeinträchtigungen sicher auszuschließen. Insbesondere ist zu ge-
währleisten, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund eindringen kön-
nen, die zu einer Beeinträchtigung des Oberflächengewässers / Grundwassers führen 
könnten. 
 

Die Auflagen zum Gewässerschutz werden berücksichtigt. Aufgrund der 
beabsichtigten Nutzung des Plangeltungsbereichs durch großflächige 
Photovoltaik - Anlagen können jedoch Schädigungen des Grundwassers 
oder Oberflächengewässer ausgeschlossen werden.  

 Naturschutz und Landschaftspflege 
 

 

 Anforderungen 
 

 

 Die durch die Bauleitplanung betroffenen Flächen können aus naturschutzfachlicher und 
– rechtlicher Sicht erst beurteilt und bearbeitet werden, wenn die Flächen aus der Berg-
aufsicht entlassen worden sind. Für die Berücksichtigung der Vorgaben der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung sind die Vorgaben des § 1a BauGB 
maßgebend. 
 

Aufgrund der nebenstehenden Stellungnahme der UNB wurde am 
16.01.2025 ein Abstimmungsgespräch unter Teilnahme des Amtes 
Seenlandschaft Waren, des Vorhabenträgers und der beteiligten Pla-
nungsbüros mit der unteren Naturschutzbehörde geführt. Hierbei wurde 
vereinbart, dass eine Bewertung i.S. der Eingriffs- und Ausgleichs-
Bilanzierung sich auf den voraussichtlichen Zustand der Fläche nach 
Entlassung aus der Bergaufsicht und den zukünftigen Eingriffen durch 
die Vorhabenplanung der Photovoltaik - Anlagen beziehen soll. Der Ver-
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merk des Amtes Seenlandschaft Waren hierzu ist als Anlage diesem 
Abwägungsdokument beigefügt. 
 

 Insofern bereitet die vorliegende Bauleitplanung einen Eingriff in Natur und Landschaft 
vor, der auszugleichen ist. 
 

Kenntnisnahme. 

 Der Rahmenbetriebsplan für den betroffenen Kiessandtagebau sieht eine bauliche Nut-
zung (Photovoltaikanlage), wie vorliegend, für die betroffene Fläche vor. Die erforderliche 
Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird im Rahmenbetriebsplan für 
die betroffene Photovoltaikfläche auf das nachfolgende Bauleitplanverfahren verwiesen. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

 In der vorliegenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zur Bauleitplanung wird auf den 
Rahmenbetriebsplan zum Kiessandtagebau abgestellt, dass dieser mit der Bauleitplan-
fläche bereits ausgeglichen ist., ohne die tatsächlichen Eingriffe in Natur und Landschaft, 
die durch die Bauleitplanung entstehen (z.B. Zaun, Wegebau, anlagenbedingte Versiege-
lungen usw.) bilanziert zu haben. 
 

Die Bilanzierung für die aktuelle Planung wird, wie in Kapitel 5 des Um-
weltberichtes beschrieben, nachgereicht. Die Anmerkung auf den bereits 
erfolgten Ausgleich bezieht sich lediglich auf die ursprüngliche Planung 
 

 Sollte eine tatsächliche Überkompensation im Rahmen des bergrechtlichen Verfahrens 
entstanden sein, ist diese in einer Bilanz darzustellen. Wie diese Überkompensation aus 
dem Bergrecht dann im Bauleitplanverfahren angerechnet werden kann ist noch zu klä-
ren. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

 Insofern kann der vorliegenden Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung der Bauleitplanung 
aus naturschutzfachlicher und –rechtlicher Sicht zurzeit nicht zugestimmt werden. 
 

Wie bereits weiter oben erwähnt, wurde hierzu ein ausführliches Ab-
stimmungsgespräch mit der unteren Naturschutzbehörde zum Thema 
Bilanzierung und Biotopbestand geführt. Die Ergebnisse sind in die wei-
tere Planung eingeflossen, so dass die Gemeinde nunmehr davon aus-
geht, dass die jetzt vorliegende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung von 
der UNB mitgetragen wird. Der Vermerk des Amtes Seenlandschaft Wa-
ren hierzu ist als Anlage diesem Abwägungsdokument beigefügt. 
 

 Hinweise aus Sicht des Alleen- und Baumschutzes 
 

 

 Die östliche Grenze des Plangebietes grenzt an Flächen, die Wald im Sinne des § 2 
LWaldG MV sind. Von diesen Flächen ist gemäß § 20 LWaldG MV ein Mindestabstand 
von 30 m einzuhalten. 

Der geforderte Mindestabstand von 30 m zu den östlich angrenzenden 
Waldflächen ist bereits im Vorentwurf durch die Festsetzung der Bau-
grenzen in diesem Bereich gewährleistet. 
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 Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bergfelds. Vor Fortführung des B-Planverfahrens ist 

die Fläche aus dem Bergrecht zu entlassen. 
 

Kenntnisnahme. Eine entsprechende „bedingte„ Festsetzung gem. § 9 
Abs. 2 BauGB wird im B-plan getroffen. Vgl. Ausführungen weiter oben. 

 Hinweis zum Artenschutz 
 

 

 Die durch die Bauleitplanung betroffenen Flächen können aus artenschutzfachlicher und 
– rechtlicher Sicht erst beurteilt und bearbeitet werden, wenn die Flächen aus der Berg-
aufsicht entlassen worden sind. 
 

Zwischenzeitlich sind hierzu in Abstimmung mit der UNB ausführliche 
artenschutzrechtliche Betrachtungen vorgenommen worden. Auch liegen 
mehrere aktuelle Kartierungen hierzu vor, die als Grundlage für die wei-
tere Bearbeitung  der Planunterlagen verwendet wurden. Somit sollte 
einer Beurteilung aus artenschutzfachlicher und rechtlicher Sicht nichts 
mehr im Wege stehen. 
 

 Mögliche artenschutzfachliche Untersuchungen, Kompensationen und/oder CEF-
Maßnahmen zu betroffenen Arten, sind vom späteren Ist-Zustand der Flächen abhängig 
und können daher nicht vom Bergrecht mit in die Bauleitplanung automatisch übernom-
men werden. 

Kenntnisnahme. 

 Immissionsschutz 
 

 

 Für die immissionsschutzrechtliche Prüfung ist aktuell das Bergamt Stralsund zuständig. 
Die durch die Bauleitplanung betroffenen Flächen können aus immissionsschutzrechtli-
cher Sicht erst beurteilt und bearbeitet werden, wenn die Flächen aus der Bergaufsicht 
entlassen worden sind. 
 

Der Verweis auf das noch bestehende Bergrecht wird zur Kenntnis ge-
nommen. Immissionsprobleme können ggfs. nur durch Blendwirkungen 
der Photovoltaik - Module auf die Verkehre der Landesstraße vorliegen. 
Aufgrund der Lage und Topographie des Geländes, der vorhandenen 
Böschungen an den Plangebietsrändern) und deren bestehenden inten-
siven Eingrünung (insbesondere auch entlang der Landesstraße) kann 
dies jedoch ausgeschlossen werden. 
 

 Bodenschutz/Abfallrecht 
 

 

 Nach § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich 
so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen werden und 
somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und 
Grundsätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichti-
gen. Insbesondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, 
Stoffeinträgen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen 

Die Anmerkungen zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. 
Die Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
sowie des Landesbodenschutzgesetzes sind unabhängig von Bauleitpla-
nungen grundsätzlich bei baulichen Aktivitäten oder der Errichtung von 
baulichen Anlagen anzuwenden. 
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zu treffen. Bodenverdichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind 
zu vermeiden. Das Bodengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem mög-
lichst geringen Flächenverbrauch zu erhalten. 
 

 Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Vorhabensraum die Lagerung von Baustoffen 
flächensparend erfolgt. Baustellenzufahrten sind soweit wie möglich auf vorbelastete 
bzw. entsprechend befestigten Flächen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, 
Maschinen und Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind 
die Auswirkungen auf den Boden so gering wie möglich zu halten. Nach Beendigung der 
Baumaßnahme sind die Flächen, die temporär als Baunebenflächen, Bauzufahrten oder 
zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt wurden wiederherzurichten. Das betrifft insbe-
sondere die entstandenen Bodenverdichtungen. 
 

 

 Soweit im Rahmen der Bauarbeiten Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial oder 
Recyclingmaterial, auf Grundstücken auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach 
§ 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen zu treffen, die Standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. 
 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem 01.08.2023 die Forderungen gemäß §§ 6 bis 8 
der novellierten gültigen Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu 
beachten sind. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von 
Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen. Beim Einsatz von mineralischen 
Ersatzbaustoffen sind die Vorschriften der Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
 

 

 Zur Verwertung vorgesehenes Boden bzw. Recyclingmaterial ist vor dem Einbau einer 
Deklarationsanalyse zu unterziehen, die sicherstellt, dass die Forderungen der 
BBodSchV im Besonderen die §§ 6 bis 8 und die Vorgaben der Ersatzbaustoffverord-
nung eingehalten werden und kein belastetes Boden- bzw. Recyclingmaterial eingebaut 
oder verwertet wird. 
 

 

 Der bei der Herstellung der Baugrube/des Kabelgrabens anfallende Bodenaushub ist 
getrennt nach Bodenarten zu lagern und nach Verlegung der Kabel/Schließung der Bau-
grube getrennt nach Bodenarten wieder einzubauen. 
 

 

 Die bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind laut §§ 7 und 15 KrWG einer nachweislich  
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geordneten und gemeinwohlverträglichen Verwertung bzw. Beseitigung zuzuführen. 
Bauschutt und andere Abfälle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und umwelt-
gerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, 
Aufbereitungsanlagen usw.). 
 

 Ich weise darauf hin, dass nachweislich kontaminierter Straßenaufbruch, Bauschutt oder 
Bodenaushub als besonders überwachungsbedürftiger Abfall einzustufen ist und nur in 
dafür zu- gelassene Anlagen durch entsprechende Unternehmen entsorgt oder behandelt 
werden darf. 
 

 

 Bei Abbruch- und Baumaßnahmen anfallender unbelasteter Bauschutt ist einer zugelas-
senen Bauschuttaufbereitungsanlage zuzuführen. Eine Verbringung auf eine für Haus-
müll oder hausmüllähnliche Abfälle zugelassene Deponie ist untersagt (§ 1AbfWG M-V). 
 

 

 III. Sonstiges und weitere Hinweise 
 

 

 Weiterhin möchte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 "Freiflächensolaranlage ehem. Kiesabbaufläche" 
der Gemeinde Hohen Wangelin folgende Hinweise für die Weiterentwicklung bzw. zum 
durchzuführenden Verfahren geben: 
 

 

 1. In der Planzeichenerklärung sollte zur Vollständigkeit auch für den räumlichen Gel-
tungsbereich die Rechtsgrundlage angegeben werden. 
 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 

 2. Redaktionelle Anpassung notwendig: 

 Pkt. 7.1.3 Satz 1 der Begründung - § 13 Abs. 3 a BauGB gibt es nicht 
 

 Pkt. 9 Satz 1 der Begründung – Anpassung der Rechtsgrundlage 
 

 Pkt. 4.2 Satz 3 des Umweltberichtes – vervollständigen 
 

 In dem Verfahrensvermerk zur Ausfertigung der Bauleitplanung muss Platz für das 
Datum und Unterschrift geschaffen werden. 
 

 In der Präambel wird der § 96 LBauO MV als Rechtsgrundlage genannt. Dies wird 

 
Kenntnisnahme und Korrektur - gemeint ist hier der § 12 Abs. 3a BauGB. 
 
Kenntnisnahme und Korrektur - gemeint ist hier der § 12 Abs. 1 BauGB. 
 
Kenntnisnahme und Korrektur - der fehlende Teilsatz wird ergänzt.  
 
Kenntnisnahme und Korrektur. 
 
 
In der Präambel sind bisher nur die bundeseinheitlichen Rechtsgrundla-
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ein redaktioneller Fehler sein und ist demnach anzupassen. 
 

gen genannt - BauGB, BauNVO und PlanZV. 
 

 3. Auf die Aktualisierung des Baugesetzbuches zur Stärkung der Digitalisierung im 
Bauleitplanverfahren, Rechtskraft seit dem 07.07.2023, mache ich insbesondere auf die 
Änderungen des § 3, Abs. 2 und 3, § 4 und 4a zur Veröffentlichungspflicht aufmerksam. 
 

Kenntnisnahme. 

 Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung und 
den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen*, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für die Dauer von 
30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemesse-
nen längeren Frist im Internet zu veröffentlichen. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Inter-
net nach Satz 1 sind eine oder mehrere andere leicht zu erreichende Zugangsmöglich-
keiten, etwa durch öffentlich zugängliche Lesegeräte oder durch eine öffentliche Ausle-
gung der in Satz 1 genannten Unterlagen, zur Verfügung zu stellen. Die nach § 4 Absatz 
2 Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet auf elektronischem Weg benach-
richtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die in Satz 1 genannten 
Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist sowie An-
gaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Be-
ginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen; in der Bekanntmachung ist 
darauf hinzuweisen, 
 

Die nachfolgenden Bestimmungen zu den durchzuführenden Beteiligun-
gen gem. BauGB und den hierzu notwendigen Bekanntmachungen wer-
den berücksichtigt. 

  dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben 
werden können, 

 dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch 
auf anderem Weg abgegeben werden können, 

 dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und 

 welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten nach Satz 2 beste-
hen. 
 

 

 Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in das Internet einzustellen; die nach Satz 
1 zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind über ein 
zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. Die fristgemäß abgegebenen 
Stellungnahmen sind zu prüfen; das Ergebnis ist mitzuteilen. Haben mehr als 50 Perso-
nen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung 
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dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis ermöglicht 
wird; die Stelle, bei der das Ergebnis der Prüfung während der Dienststunden eingese-
hen werden kann, ist ortsüblich und über das Internet bekannt zu machen. Bei der Vorla-
ge der Bauleitpläne nach § 6 oder § 10 Absatz 2 sind die nicht berücksichtigten Stellung-
nahmen mit einer Stellungnahme der Gemeinde beizufügen. 
 

 Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behörden und anerkannten Naturschutz-
verbänden. 
 

 

 Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen ausgelegt werden. 
 

 

 Dies erfordert eine schlagwortartige Zusammenfassung und Charakterisierung derjeni-
gen Umweltinformationen, die u. a. in den verfügbaren Stellungnahmen behandelt wer-
den. 
 

 

 Die Informationen sollen der Öffentlichkeit eine erste inhaltliche Einschätzung darüber 
ermöglichen, ob durch die Planung weitere, von den verfügbaren Stellungnahmen nicht 
abgedeckte Umweltbelange berührt werden, denen sie durch eigene Stellungnahmen 
Gehör verschaffen will. 
 

 

 Eine bloße Auflistung der verfügbaren Stellungnahmen einzelner Träger öffentlicher Be-
lange ohne inhaltliche Charakterisierung verfehlt diese Anstoßwirkung. 
 

 

 Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch keine wesentlichen umweltrelevanten 
Stellungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist dazu ebenfalls eine entspre-
chende Aussage zu treffen. 
 

 

 Es ist zwar unbeachtlich, wenn im Auslegungsverfahren bei der gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB vor- geschriebenen Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, einzelne Angaben gefehlt haben. Das schlichte Unterlassen dieser Angaben 
bleibt jedoch ein beachtlicher Fehler gemäß § 214 BauGB, was zur Unwirksamkeit des 
Bebauungsplans führt. 
 

 

 Der § 4 zur Behördenbeteiligung ist wie folgt neu gefasst:  
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 (1) Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 
1 zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 aufzufordern. Hieran schließt 
sich das Verfahren nach Absatz 2 auch an, wenn die Äußerung zu einer Änderung der 
Planung führt. 
 

 

 (2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum 
Planentwurf und zur Begründung ein. Die Bereitstellung der Unterlagen sowie die Mittei-
lung hierüber sollen elektronisch erfolgen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange haben ihre Stellungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben, wobei 
jedoch die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen 30 Tage nicht unterschreiten darf; die 
Gemeinde soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlän-
gern. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. In den Stellungnahmen 
sollen sich die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange auf ihren Aufgaben-
bereich beschränken; sie haben auch Aufschluss über von ihnen beabsichtigte oder be-
reits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung 
zu geben, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebiets bedeutsam 
sein können. Verfügen sie über Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des 
Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, haben sie diese Informationen der Gemeinde 
zur Verfügung zu stellen. 
 

 

 (3) Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung des Bauleitplans unterrichten die 
Behörden die Gemeinde, sofern nach den ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durch-
führung des Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt hat. 
 

 

 Der § 4 a BauGB hat folgenden neuen Inhalt: 
 

 

 (1) Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung dienen insbeson-
dere der vollständigen Ermittlung und zutreffenden Bewertung der von der Planung be-
rührten Belange und der Information der Öffentlichkeit. 
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 (2) Die Unterrichtung nach § 3 Absatz 1 kann gleichzeitig mit der Unterrichtung nach § 4 
Absatz 1, die Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 kann gleichzeitig mit der 
Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Absatz 2 durchgeführt werden. 
 

 

 (3) Wird der Entwurf des Bauleitplans nach dem Verfahren nach § 3 Absatz 2 oder § 4 
Absatz 2 geändert oder ergänzt, ist er erneut nach § 3 Absatz 2 im Internet zu veröffentli-
chen und sind die Stellungnahmen erneut einzuholen, es sei denn, die Änderung oder 
Ergänzung führt offen- sichtlich nicht zu einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von 
Belangen. Ist der Entwurf des Bauleitplans erneut zu veröffentlichen, ist in Bezug auf die 
Änderung oder Ergänzung und ihre möglichen Auswirkungen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben; hierauf ist in der erneuten Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 
hinzuweisen. Die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet und der Frist zur Stellung-
nahme soll angemessen verkürzt werden. Werden durch die Änderung oder Ergänzung 
des Entwurfs des Bauleitplans die Grundzüge der Planung nicht berührt, soll die Einho-
lung der Stellungnahmen auf die von der Änderung oder Ergänzung betroffene Öffent-
lichkeit sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange be-
schränkt werden, es sei denn, diese Beschränkung führt nach Einschätzung der Ge-
meinde zu einer längeren Verfahrensdauer. 
 

 

 (4) Bei Bauleitplänen, die erhebliche Auswirkungen auf Nachbarstaaten haben können, 
sind die Gemeinden und Behörden des Nachbarstaates nach den Grundsätzen der Ge-
genseitigkeit und Gleichwertigkeit zu unterrichten. Abweichend von Satz 1 ist bei Bauleit-
plänen, die erhebliche Umweltauswirkungen auf einen anderen Staat haben können, 
dieser nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
beteiligen; für die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden des anderen Staates, 
einschließlich der Rechtsfolgen nicht rechtzeitig abgegebener Stellungnahmen, sind ab-
weichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung die 
Vorschriften dieses Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ist bei Bauleitplänen eine 
grenzüberschreitende Beteiligung nach Satz 2 erforderlich, ist hierauf bei der Bekannt-
machung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 hinzuweisen. 
 

 

 (5) Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von 
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Bedeutung ist. Satz 1 gilt für in der Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebene Stellungnah-
men nur, wenn darauf in der Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 4 zur Öffentlich-
keitsbeteiligung hingewiesen worden ist. 
 

 (6) Die Digitalisierung des Bauleitplanverfahrens richtet sich im Übrigen nach den Be-
schlüssen des IT-Planungsrats zur Festsetzung von IT-Interoperabilitäts- und IT-
Sicherheitsstandards so- wie den Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes, soweit die 
Beschlüsse und die Vorgaben für die Gemeinden verbindlich sind. 
 

 

   

   
03. Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-

phenschutz 
Vom 31.07.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 Zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
(LPBK M-V) um Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange. 
 

 

 Aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs Ihrer Maßnahme und fehlender Landesrele-
vanz ist das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig. 
 

Kenntnisnahme. 

 Bitte wenden Sie sich bezüglich der öffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz 
an den als untere Verwaltungsstufe örtlich zuständigen Landkreis bzw. zuständige kreis-
freie Stadt. 
 

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde im Verfahren betei-
ligt. 

 Außerhalb der öffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-
Vorpommern Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. 
 

Kenntnisnahme der nachfolgenden Hinweise.. 

 Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten verantwortlich. 
 

 

 Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen 
für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu 
kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampf-
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mittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
 

 Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungs-
auskunft) der in Rede stehenden Fläche erhalten Sie gebührenpflichtig beim Munitions-
bergungsdienst des LPBK M-V. 
 

 

 Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter „Munitionsbergungs-
dienst“ das Antragsformular sowie ein Merkblatt über die notwendigen Angaben. 
 

 

 Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausführung empfohlen. 
 

 

 Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.  
   

   
04. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 

Vom 02.08.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 Vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben. 
 

 

 Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten 
Unterlagen vom 01.07.2024 keine Stellungnahme ab. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es werden damit weder An-
regungen noch Bedenken seitens des Umweltamtes vorgebracht. 

   

   
05. Landesamt für innere Verwaltung 

Vom 15.07.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 In dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen 
geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie 
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die 
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage). 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte wurde beteiligt. 

 Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige 
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schätzen. 
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06. Bergamt Stralsund 

Vom 29.07.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 Die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte Maßnahme 
 

Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 
„Freiflächensolaranlage ehemalige Kiesabbaufläche" 

(nordöstlich der Liepener Straße- L 204) Gemeinde Hohen Wangelin 

berührt bergbauliche Belange nach Bundesberggesetz (BBergG), aber keine Belange 
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund. 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass bergbauliche Belange durch die Planung berührt 
werden 
 

 Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zurzeit eine Bergbau- und eine Gewin-
nungsberechtigungen vor. 
 

Die nachfolgenden Hinweise zu Bergbau und Gewinnungsberechtigun-
gen werden zu Kenntnis genommen. 

  Bergwerkseigentum (BWE) „Liepen" der Firma Heidelberg Materials Mineralik DE 
GmbH, Am Kieswerk 4 in 23992 Perniek/Neukloster 

 grundeigene Gewinnung (geG) „Hohen Wangelin/Liepen" der Firma Heidelberg 
Materials Mineralik DE GmbH, Am Kieswerk 4 in 23992 Perniek/Neukloster 
 

 

 Für diese Berechtigungen existiert zurzeit ein zugelassener Hauptbetriebsplan Gewin-
nung bis zum 31.12.2024 und ein obligatorischer Rahmenbetriebsplan bis 27.08.2037. 
 

 

 Der Tagebaubetreiber „Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH" ist am Verfahren zu 
beteiligen. Betriebspläne können auf Antrag des Unternehmers verlängert, geändert oder 
ergänzt werden. 
 

Der genannte Tagebaubetreiber steht im direkten inhaltlichen Austausch 
mit dem Vorhabenträger für die Photovoltaik - Flächenanlagen. Im Rah-
men der Beteiligungen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes wird der Tagebaubetreiber direkt beteiligt. 
 

 Die Realisierung des geplanten Bauvorhabens setzt zwingend die Beendigung der Berg-
aufsicht im Vorhabengebiet voraus. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Ge-
meinde Hohen Wangelin ist erst nach der Beendigung der Bergaufsicht wirksam. 
 

Kenntnisnahme, dieser Umstand wurde durch eine sogenannte „beding-
te„ Festsetzung berücksichtigt. Die Festsetzungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes werden mithin erst dann rechtswirksam, wenn die 
Bergaufsicht beendet wird. 
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 Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine weiteren 

Einwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 
 

Kenntnisnahme. 

   

   
07. Forstamt Nossentiner Heide 

Vom 17.10.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 Im Auftrag des Vorstandes der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern - Anstalt des öf-
fentlichen Rechts - nehme ich für den Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Nossentiner 
Heide zu der o. g. Maßnahme für den Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes und 
des Landeswaldgesetz M-V wie folgt Stellung:  
 

 

 Entsprechend der vorgelegten Planung wird  das forstbehördliche Einvernehmen für die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr.7 „Freiflächensolaranlage ehemalige 
Kiesabbaufläche“ (nordöstlich der Liepener Straße – L 204), Beteiligung § 4 Abs. 1 
BauGB erteilt.  
 

Kenntnisnahme, dass das Forstamt keine Bedenken gegen die Planung 
vorbringt. 

 Begründung:  
Der gesetzlich erforderliche Waldabstand von 30 m wurde bei der Bauplanung eingehal-
ten. Weitere Belange des Landeswaldgesetzes werden nicht berührt. 
 

 

   

   
08. Wasser- und Bodenverband „Nebel“ 

Vom 15.10.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 Von dem Vorhaben werden keine Belange des Wasser- und Bodenverbandes „Nebel“ 
berührt. 
 

Kenntnisnahme. 

   

   
09.. Gemeinde Vollratsruhe 

Vom 11.09.2024 
Abwägungsvorschläge 
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  Vorbemerkung 1 

 
Die Gemeinde Hohen Wangelin ist gehalten, im Rahmen der gemeindli-
chen Abwägung den Belangen der Energieversorgung eine besondere 
Gewichtung zuzuordnen. Dies ist begründet in den landesplanerischen 
und raumordnerischen Zielen und Grundsätzen, die letztendlich der Ab-
wägung nicht zugänglich sind. Die Ziele der Raumordnung und Landes-
planung lassen sich bzgl. des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
7 wie folgt zusammenfassen: 
 

  Gemäß Programmsatz 5.3(1) LEP M-V soll in allen Teilräumen eine si-
chere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung gewährleis-
tet werden. Um einen substanziellen Beitrag zur Energiewende in 
Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deut-
lich zunehmen. 
 

  Gemäß Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 LEP M-V sollen für den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Energien an geeigneten Standorten Vorausset-
zungen geschaffen werden. Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen laut 
LEP M-V effizient und flächensparend errichtet werden. Dazu sollen sie 
verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, 
endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits 
versiegelten Flächen errichtet werden. 
 

  Da der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 
ausschließlich noch in Nutzung befindliche Flächen des Kiessandtage-
baus umfasst, sind diese zukünftig als Konversionsflächen zu beurteilen, 
sobald sie aus der Bergaufsicht entlassen wurden. 
 

  Vorbemerkung 2 
 

  Obwohl die Gemeinde Vollrathsruhe erhebliche Bedenken gegen die 
Planung von großflächigen Photovoltaikanlagen auf dem Gemeindege-
biet Hohen Wangelin vorbringt (die hier nachfolgend behandelt werden), 
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stellt die Gemeinde selbst zeitgleich einen in den Nutzungszielen identi-
schen Bebauungsplan auf. 
 

  Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogen Bebauungsplan Nr. 1 
„Photovoltaikanlagen Vollrathsruhe“ wurde am 08.06.2020 gefasst. Der 
Beschluss zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss erfolgte am 
29.11.2021. Die öffentliche Auslegung wurde vom 03.01.2022 bis zum 
04.02.2022 durchgeführt. Ein erneuter Entwurfs- und Auslegungsbe-
schluss wurde am 14.08.2023 gefasst. Die Wiederholung dieses Verfah-
rensschritts erfolgte dann vom 25.09.2023 bis 26.10.2023. 
 

  In der Bekanntmachung zur erneuten öffentlichen Auslegung (vom 
05.09.2023) wurde Folgendes zum Planungsziel und -zweck genannt: 
 

  Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung 
einer Freiflächen - Photovoltaikanlage bedarf es der Aufstellung eines 
Bebauungsplans. Ziel ist die Entwicklung einer sonstigen Sondergebiets-
fläche mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage. Die Errichtung von 
Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien liegt im über-
ragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. 
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      Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 1, Planzeichnung, Gemeinde Vollrathsruhe 
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       Lage des vorhabenbezogen B-Plans Nr. 7 der Gemeinde Hohen Wangelin 
       Lage des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 1 der Gemeinde Vollrathsruhe 

      Gemeindegrenze ist violett markiert, ohne Maßstab 

 
  Die Geltungsbereichsgröße dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

beträgt 12,5 ha, hiervon umfasst die Flächengröße des Sondergebiets 
Freiflächen Photovoltaikanlagen 7,5 ha (überbaubare Grundstücksflä-
chen davon 6,7 ha). Der Plangeltungsbereich erstreckt sind in Nord-Süd 
Richtung entlang der Bahnlinie Neustrelitz / Waren (Müritz) - Rostock. 
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  Die Entfernung zu den nächstgelegenen Siedlungsflächen der Gemeinde 

Vollrathsruhe beträgt (vom Nordrand des Sondergebiets) ca. 200 m, 
vgl. nächste Planskizze. 
 

 

 
Lage des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 1 der Gemeinde Vollrathsruhe sowie der umgebenden Siedlungsflächen der Gemeinde 

 
 Die Gemeindevertretung äußert zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 07 „Freiflächen-

solaranlage ehem. Kiesabbaufläche“ nach Erörterung im Gemeinderat die folgenden 
Die Einwände der Gemeinde Vollrathsruhe werden zur Kenntnis ge-
nommen, sind jedoch aus Sicht der Gemeinde Hohen Wangelin sachlich 
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Einwände: 
 

/ fachlich weitestgehend nicht nachvollziehbar. Dies wird, zugeordnet zu 
den einzelnen Abschnitten der nebenstehenden geäußerten Einwände, 
wie folgt begründet: 
 

 1. Von der großflächig geplanten Freiflächensolaranlage sind in erheblichem Maße Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes und der Natur zu erwarten, die auch die Einwoh-
ner der unmittelbaren Nachbargemeinde Vollrathsruhe, deren Wohn-, Freizeit- und Le-
bensbedingungen betreffen. Auch beeinträchtigt die großflächig geplante 
Freiflächensolaranlage die Attraktivität des Gebietes für einen, für die Gemeinde und 
deren Einwohner relevanten, nachhaltigen Tourismus. 
 

Beim Plangebiet handelt es sich nicht um eine Acker-, Wald-, Wiesen, - 
oder Gewässerfläche, sondern um ein Kieswerk bzw. um eine Abbauflä-
che für Kies und Sande. Die Bestandssituation ist daher bereits als tech-
nisch-industriell zu beurteilen.  
 

  

 
Luftbild (ohne Maßstab) - Lage des Plangeltungsbereichs im Bereich der beste-

henden Kies- und Sandabbaufläche 

 
  Eine erhebliche Beeinträchtigung der Landschaftbildes und der Natur 

kann in keinster Weise erkannt werden. Ebenfalls ist es nicht nachvoll-
ziehbar, dass die Nutzungsumwandlung einer technischen - industriellen 
Abbaufläche zu einem Standort für Photovoltaik - Module die Tourismus-
funktion oder den nachhaltigen Tourismus am Standort oder über den 
Standort hinaus beeinträchtigen könnte. Dass die geplante Photovoltaik - 



  36 
 

Freiflächenanlage auch die Wohn-, Freizeit- und Lebensbedingungen der 
Einwohner der Nachbargemeinde Vollrathsruhe betreffen oder beein-
trächtigen kann, ist ebenfalls schlich - fachlich nicht nachvollztiehbar. Die 
Entfernung zwischen dem Plangeltungsbereich und den nächstgelege-
nen Siedlungsflächen der Gemeinde Vollrathsruhe beträgt ca. 3 km Luft-
linie. Gerade um nachteilige Auswirkungen auf Natur, Landschaft oder 
Siedlungsbereiche zu minimieren oder auszuschließen, wurden raum-
ordnerisch diese sogenannten Konversionsflächen (also z.B. bisher in-
dustriell genutzte Flächenbereiche) für Nutzungswandlungen zur Ener-
giegewinnung durch Photovoltaikanlagen besonders präferiert. 
 

 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 ist dabei im Zusammenhang mit zahlrei-
chen weiteren, bereits bestehenden oder geplanten großflächigen 
Freiflächensolaranlagen in der Umgebung, so u.a. Zietlitz, die Planungen für Groß Bäbe-
lin sowie die Planungen der Gemeinde Hohen Wangelin für großflächige 
Freiflächenanlagen Liepen 1 (VBP Nr. 5) Liepen 2 (VBP Nr. 10) um die Gemeinde Voll-
rathsruhe zu sehen, aber auch mit den Planungen für eine "Freiflächensolaranlage an 
der L 204", VBP Nr. 08 sowie einen "Solarpark Knieper Weg" VBP Nr. 06, einen Solar-
park Knieper Weg 2" (VbP Nr. 09), die insgesamt die bisherige einzigartige, durch stark 
strukturierte Acker-, Wald-, Wiesen- und Gewässerflächen geprägte Landschaft in eine 
großflächig durch überbaute, technische-industriell überformte Flächen geprägte Land-
schaft zu verwandeln droht. 
 

Kenntnisnahme. Diese Entwicklungen zeigen ebenfalls die besondere 
landesplanerische / raumordnerische Beurteilung und Präferenz der so-
larbezogenen Energiegewinnung, die bei allen Gemeinden im Rahmen 
der Abwägung eine besondere Gewichtung erhält bzw. erhalten muss. 

 Soweit im Umweltbericht (Seite 12) dargelegt wird, Karte 8 des Gutachterlichen Rah-
menplans (GLRP 2008) ordne das Plangebiet zwar einer „mittleren bis hohen Schutz-
würdigkeit in Bezug auf das Landschaftsbild zu“, was aber tatsächlich nicht gerechtfertigt 
sei, weil neben intensiver Landwirtschaft und dem aktuellen Kiesabbau u.a. „vorhandene 
Freiflächen  -PVA nicht zu einer positiven Wahrnehmung des Landschaftsbildes“ beitrü-
gen, weshalb als „reizvoll“ lediglich der südlich gelegene Orthsee erscheine, der aber 
durch eine geplante Bepflanzung optisch abgetrennt bleibe, so bestätigt dies die Tatsa-
che, dass Freiflächensolaranlagen, so sie einmal errichtet sind, die bisherige Schutzwür-
digkeit des Landschaftsbildes vermindern und sodann die Ausweisung weiterer Flächen 
für Freiflächensolaranlagen, deren Ausgreifen und damit eine fortgesetzte Umprägung 
begünstigen. 
 

Das Landschaftsbild wird insbesondere durch Eingrünungen der Plange-
bietsränder aufgewertet. Der bestehende Kiesabbau und die geplante 
PV-Fläche sind nicht einsehbar und werden aus der umliegenden Land-
schaft auch zukünftig nicht einsehbar sein. Eine zusätzliche Begrünung 
dient der regionaltypischen Strukturierung der Landschaft und wirkt sich 
neben dem Landschaftsbild auch positiv auf andere Umweltgüter (z.B. 
Fauna, Klima, Boden) aus. Die Neupflanzungen ergänzen das Land-
schaftsbild. Die Module selbst sind durch die gegebene Topografie von 
außerhalb des Plangebiets nicht einsehbar. 
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 Dies gilt gerade im konkreten Fall. Denn bislang besteht die Fläche südwestlich des 
Plangebietes, auf der anderen Seite der L204 - wie im Rahmenplan 2008 berücksichtigt - 
aus Ackerflächen, die das Landschaftsbild eben nicht beeinträchtigen. Eine 
Freiflächensolaranlage befindet sich aktuell lediglich im räumlichen Abstand von mindes-
tens etwa 400 m im Gewerbegebiet der Gemeinde Hohen Wangelin. Erst durch die 
Überplanung der angrenzenden Ackerflächen mit einer bislang noch nicht umgesetzten 
"Freiflächensolaranlage an der L 204", VBP Nr. 08 (von 25 ha) werden die Ackerflächen 
überbaut und landschaftlich entwertet werden. Die Freiflächensolaranlagen im nun nun-
mehrigen Plangebiet des VBP Nr. 07 sollen sich erst hieran anschließen, womit die Be-
bauung mit Freiflächensolaranlagen dann auch nördlich über die L204 hinausgreift. Mit 
weiteren Erweiterungen nach Nordwesten und ggf. Norden ist danach zu rechnen, eine 
Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes dürfte diesen - so die bisherigen Planungen 
realisiert sind – und je größer die bebauten Flächen damit werden, nicht mehr im Wege 
stehen. 
 

Eine Beurteilung der Umweltauswirkungen des B-Plan Nr. 8 erfolgt im 
entsprechenden Verfahren. In der Bauleitplanung werden parallel laufen-
de Bebauungsplanverfahren und deren kumulierende Wirkungen be-
trachtet. In diesem konkreten Fall sind die Wechselwirkungen in Bezug 
auf das Landschaftsbild bei beiden Flächen zu vernachlässigen. Grund 
dafür ist, dass zwischen den beiden Flächen aufgrund der lokalen Topo-
grafie keine Blickbeziehung besteht. Insofern steht B-Plan Nr. 08 eher in 
zusammenhängender Wahrnehmung mit den direkt westlich angrenzen-
den Photovoltaik - Solaranlagen.  
 

 Soweit auf Seite 13 des Umweltberichtes ausgeführt wird, zu den Zielen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege gehöre es zwar auch, „historisch gewachsene Kulturland-
schaften vor Zersiedlung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren“, hierzu aber 
festgehalten wird. 
 

Beim Plangebiet handelt es sich um eine von außen nicht einsehbare 
Kies- und Sandabbaufläche. Eine solche technische Anlage ist kein Teil 
der beschriebenen, historisch gewachsenen Kulturlandschaft. Zudem ist 
die Liepener Straße im Umfeld des Plangebietes mit der Agrargesell-
schaft Hohen Wangelin mbH & Co. KG im Osten und Gewerbegebiet 
Hohen Wangelins im Westen klar gewerblich/ industriell sowie intensiv 
landwirtschaftlich geprägt. Eine touristische oder Naherholungsnutzung 
ist dahingegen nicht erkennbar. 
 

 „innerhalb des Plangebietes [befänden sich] keine Kultur und Sachgüter“, so werden die 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege hier nachgerade konterkariert. Denn 
das schrittweise Ausgreifen, technisch-industriell überbauter Solarflächen in die natürlich 
gewachsene, durch Ackerflächen, Wiesen. Wälder und Seen geprägte Landschaft hinein 
ist nichts anderes als eine Zersiedelung und Beeinträchtigung der gewachsenen Kultur-
landschaft. 
 

Wie bereits erwähnt, beim Plangebiet handelt es sich bei dem Plangebiet 
nicht um eine Acker-, Wald-, Wiesen, - oder Gewässerfläche, sondern 
um ein Kieswerk bzw. um eine Abbaufläche für Kies und Sande und 
damit weder um ein Kulturgut noch um Teil der Kulturlandschaft. Die 
Bestandssituation ist daher bereits als technisch-industriell zu betrach-
ten. Eine zusätzliche Zersiedelung oder Beeinträchtigung der „Kultur-
landschaft“ kann damit nicht vorliegen. 
 
 

 Mit der im Rahmenbetriebsplan für die die Kiesfläche vorgesehenen Auffüllung der aktu-
ell bergbaulich beanspruchten Fläche lässt sich diese auch ohne weiteres in das bisheri-
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ge, durch Acker, Wald und See geprägte Landschaftsbild einfügen. 
 

 2. Von der großflächig geplanten Freiflächensolaranlage sind u.E. weiter Beeinträchti-
gungen des regionalen Klimas und des Grundwasserspiegels, auch der Gemeinde Voll-
rathsruhe zu erwarten. Auch insoweit ist der vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 
ist dabei im Zusammenhang mit zahlreichen weiteren Planungen großflächigen 
Freiflächensolaranlagen zu sehen. Über den großflächigen Glasflächen entsteht tagsüber 
eine Warmluftglocke, die aufsteigt und feuchtere, kältere Bodenluft aus der Umgebung 
nachzieht. Hierdurch entstehen Luftzirkulationen, die Wärme und Feuchtigkeit transpor-
tieren, was das regionale Klima beeinflusst und verbunden mit dem durch Verdunstung 
auf den Paneelen verbundenen Verlust von Regenwasser, die Grundwasserneubildung 
verringert. Kühlende, ausgleichende Wirkungen natürlicher Vegetation entfallen in den 
Beschattungsbereichen ebenfalls großflächig. Dies dürfte weitere negative Auswirkungen 
auf die bereits durch den Kiesabbau belasteten Grundwasserhaushalt im Bereich der 
Gemeinde Vollrathsruhe / Hallalit haben. 
 

Die fachlich z.T. nicht begründeten und bzw. argumentativ nicht unter-
mauerten Aussagen stammen aus einem Artikel des fachlich nicht aner-
kannten Vereins EIKE e.V. vom 18.10.2022 (Artikel ist als Anlage beige-
fügt). Lokale Faktoren werden bei den Aussagen ignoriert, planerische 
Herleitungen und Begründungen der nebenstehenden Aussagen werden 
nicht benannt und können daher auch nicht weiter durch die Gemeinde 
Hohen Wangelin behandelt werden. 
 

 3. Von der großflächig geplanten Freiflächensolaranlage sind in erheblichem Maße Be-
einträchtigungen auch der Fauna in der Gemeinde Vollrathsruhe zu erwarten. Nördlich 
des Plangebietes befindet sich bei Hallalit ein jährlich bebrüteter Fischadlerhorst. Die 
Wiesen, Äcker und Gewässer nördlich des Plangebietes sind bislang Brut-, Rast- und 
Jagdgebiet verschiedener Greif- und Singvögel. Zwar können Freiflächenanlagen (bei 
entsprechender baulicher Gestaltung und extensiver Nutzung) sogar an Qualität als Brut- 
und Nahrungsraum gewinnen, dies gilt im konkreten Fall aber nur bei isolierter Betrach-
tung Denn die zahlreichen weiteren, teilweise bereits bestehenden, jedenfalls aber um-
fassend geplanten Freiflächen-solaranlagen im direkten Bauzusammenhang bzw. der 
weiteren Umgebung dürften mit der Entstehung bzw. Vergrößerung eines technisch-
industriell geprägten Landschaftsraumes bei zahlreichen Arten zu einem Vermeidungs-
verhalten führen, ohne dass dies ersichtlich ausreichend untersucht wäre. Zudem sehen 
die Planungen einen Abstand zwischen den zweimal 6,5, d.h. mehr als 13 Meter tiefen 
Modulreihen von lediglich 1,5 Metern vor, was nachgerade einer Vollverglasung der Flä-
che entspricht. 
 
 

Der Fischadler nutzt den bestehenden Kiesabbaubereich nicht als Jagd 
oder Bruthabitat. Bei der Umsetzung der Planung können entsprechende 
Reviere nicht beeinträchtigt werden. Potentielle Reviere können nur (wie 
der Verfasser der Stellungnahme richtig darstellt) nur Wiesen, Äcker und 
Gewässer seien die durch die Planung hier nicht betroffen sind. 

 4. Soweit im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft aufgenommen werden sollen, 

Die nebenstehenden Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Der 
Gemeinde Hohen Wangelin ist bewusst, dass auch Photovoltaik - Anla-
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sollten diese die inzwischen zahlreichen Empfehlungen für den naturverträglichen Aus-
bau von Freiflächensolaranlagen (u.a. Niedersächsischer Landkreistag, wir beziehen uns 
auf die Zusammenfassung unter htps://www.naturschutz-energiewende.de/wp- con-
tent/uploads/KNE_Kriterienkatalog-zur-naturvertraeglichen-Anlagengestaltung-PV- 
Freiflaechenanlagen.pdf) auch konsequent und verbindlich umsetzen. D.h. u.a. 
 

gen einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen. Die Eingriffe wer-
den in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ermittelt und 
entsprechend kompensiert. Im Rahmen der Abwägung wird den Belan-
gen der Energieversorgung jedoch eine besondere Gewichtung zuge-
ordnet. Dies ist begründet in den landesplanerischen und raumordneri-
schen Zielen und Grundsätzen, die letztendlich der Abwägung nicht zu-
gänglich sind. Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung lassen 
sich bzgl. des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7 wie folgt zu-
sammenfassen: 
 
Gemäß Programmsatz 5.3(9) Absatz 1 LEP M-V sollen für den weiteren 
Ausbau erneuerbarer Energien an geeigneten Standorten Vorausset-
zungen geschaffen werden. Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen laut 
LEP M-V effizient und flächensparend errichtet werden. Dazu sollen sie 
verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, 
endgültig stillgelegten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits 
versiegelten Flächen errichtet werden. 
 
 

 a) entsprechend den Empfehlungen, Modul-Reihenabstand von mindestens fünf, besser 
mindestens sechs Metern, statt der vorgesehenen 1,5 Meter, um die Biodiversität tat-
sächlich zu fördern; 
 

 

 b) Überstellung von maximal 40 Prozent der Fläche mit Modulen; 
 

 

 c) die technischen Möglichkeiten für die Vermeidung von Blendwirkungen in der Land-
schaft und für Vögel durch die Vorgaben auszuschöpfen, insbesondere durch Verwen-
dung von reflexionsarmen Materialien, ggf. Sichtverschattungen, Vorgaben zur Neigung 
und Mindestabstand der Platten zum Boden, wie empfohlen und insoweit vorgesehen, 
mindestens 80 cm. 
 

 

 All dies betrifft mit Blick auf die großflächigen Wirkungen der geplanten Anlage(n) auf das 
Landschaftsbild, Gewässerhaushalt und Regionalklima sowie naturgemäß gemeinde-
übergreifende Lebensräume von Tieren nicht nur das konkrete Plangebiet, sondern auch 
die Gemeinde Vollrathsruhe und deren Einwohner. Die Gemeinde Vollrathsruhe wendet 

 

https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/KNE_Kriterienkatalog-zur-naturvertraeglichen-Anlagengestaltung-PV-Freiflaechenanlagen.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/KNE_Kriterienkatalog-zur-naturvertraeglichen-Anlagengestaltung-PV-Freiflaechenanlagen.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/KNE_Kriterienkatalog-zur-naturvertraeglichen-Anlagengestaltung-PV-Freiflaechenanlagen.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/KNE_Kriterienkatalog-zur-naturvertraeglichen-Anlagengestaltung-PV-Freiflaechenanlagen.pdf
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sich hierbei nicht grundsätzlich gegen Freiflächenanlagen an bereits versiegelten, vorbe-
lasteten oder industriell vorgeprägten Flächen, sie wendet sich aber im Interesse ihrer 
Einwohner gegen eine großflächige und fortschreitende Überbauung der Kulturlandschaft 
durch eine Vielzahl solcher Anlagen auf bisherigen Acker- und Grün- und Naturalflächen, 
wie sie sich aus den bekannt gewordenen Planungen ergibt und wie sie in isolierten Be-
trachtungen ersichtlich nicht berücksichtigt wird. Insbesondere auch die aktuellen Ausfüh-
rungen in Umweltgutachten, nachdem einmal „vorhandene Freiflächen-PVA nicht zu 
einer positiven Wahrnehmung des Landschaftsbildes beitragen“ und die tatsächliche 
Schutzwürdigkeit zuvor im Landschaftsrahmenplan mit „in Bezug auf das Landschaftsbild 
mit einer mittleren bis hohen Schutzwürdigkeit“ eingeordneter Gebiete vermindern und so 
die Ausweisung weiterer Freiflächensolaranlagen im Zusammenhang begünstigen, be-
stätigt die Gemeindevertretung in Ihren Einwendungen. 
 

   

   
10. Gemeinde Klocksin 

Vom 02.09.2024 
 

Abwägungsvorschläge 

 Die Gemeindevertretung äußert zum Entwurf des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 7 
„Freiflächensolaranlage ehemalige Kiesabbaufläche“ der Gemeinde Hohen Wangelin 
keine Anregungen und Hinweise. Wahrzunehmende öffentliche Belange der Gemeinde 
werden durch die vorliegende öffentliche Planung nicht berührt. 
 

Die Stellungnahme der Gemeinde Klocksin wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Protokoll der Besprechung am 16.01.2025, um 14.00 Uhr beim Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte 

 VB-Plan Nr. 7 „Solarpark am Kiestagebau“ der Gemeinde Hohen 
Wangelin 

Anwesend: 

 Landkreis:  

Frau Machnicki, Herr Rehm, Herr Siebrecht (UNB) 

 Gemeinde Hohen Wangelin + Vorhabenträger:  

Herr Beckmann (Landschaftsplaner), Herr Feenders (Stadtplaner), Herr Theres 
(Vorhabenträger), Frau Kunstmann (Amt SLW)  

Thema: 

Stellungnahme der UNB zum VB-Plan Nr. 7 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung: 

 

Frau Machnicki begrüßte alle Beteiligten. Herr Theres war über Webex online zugeschaltet. 

Herr Feenders erläuterte, dass es aufgrund der Stellungnahme der UNB schwierig ist im 
Planverfahren voranzukommen. Es bestand die Hoffnung, dass Hinweise bzw. 
Erläuterungen zum Umgang mit der Situation der noch bestehenden Bergaufsicht und eines 
parallel laufenden Bauleitplanverfahrens gegeben werden. Eine Beurteilung erst nach 
Entlassung aus der Bergaufsicht ist zeitlich und tatsächlich nicht zielführend. Aus diesem 
Grunde wurde um das heutige Abstimmungsgespräch gebeten. 

Herr Siebrecht führte aus, dass eine 2. Änderung des Rahmenbetriebsplanes (nach 
Bergrecht) beantragt, aber noch nicht genehmigt wurde. Die UNB hat dazu auch eine 
Stellungnahme abgegeben. In dieser 2. Änderung wird geplant, was mit der Fläche nach der 
Entlassung aus der Bergaufsicht passieren soll (Wasserfläche, Aufforstung etc.). Diese 2. 
Änderung des Rahmenbetriebsplanes weist für das B-Plangebiet bereits auch eine 
Photovoltaikfläche aus, wurde jedoch noch nicht genehmigt. Aufgrund dieser Sachlage sei 
die UNB auch wegen der noch unvollständigen Aussagen zur Bilanzierung in der 
Begründung zum B-Plan zum derzeitigen Zeitpunkt  nicht in der Lage die Situation aus 
naturschutzfachlicher und –rechtlicher Sicht zu beurteilen.  

Da die Fläche im genehmigten Rahmenbetriebsplan in der Nachnutzung als Wald 
ausgewiesen ist, müsste wohl zunächst bei der Bilanzierung von diesem Ausgangszustand 
ausgegangen werden (Wald). 

Herr Beckmann hält dieses Vorgehen für richtig, ergänzt jedoch, dass es nur sinnvoll wäre, 
wenn es nicht bereits den Entwurf einer 2. Änderung des RBP gäbe. Hiernach gibt es ja ein 
offensichtliches Planungsziel und einen Ausgangszustand, nämlich den nach 
Wiederverfüllung der ausgebeuteten Flächen. 

 



 2 

 

Es bestand Einigkeit bei den Beteiligten, dass es für das weitere Vorgehen sehr hilfreich 
wäre, mit dem Bergamt eine Zeitschiene für die voraussichtliche Genehmigung des 2. 
Rahmenbetriebsplanes und letztlich auch für eine mögliche Entlassung aus der Bergaufsicht 
zu klären. Herr Feenders sagte zu, diesen Sachverhalt auch in der Begründung zu ergänzen 
und deutlich zu machen, dass der gemäß 2. Änderung des Rahmenbetriebsplanes 
vorgesehene Zustand der Abbauflächen nach Wiederverfüllung Basis für die Eingriffs-/ 
Ausgleichsermittlung sein soll.  

Es wurde vereinbart, dass auf dieser Basis kurzfristig eine Abstimmung zwischen Herrn 
Beckmann und der UNB erfolgen soll, um einvernehmlich einen Biotoptyp als Ausgangslage 
festzulegen. 

Herr Feenders wies dann noch einmal daraufhin, dass ein Satzungsbeschluss zwar vor 
Entlassung aus der Bergaufsicht möglich sei,  der B-Plan aber erst nach erfolgter Entlassung 
rechtskräftig werden könne.  

Frau Machnicki betonte abschließend nochmals, dass die UNB nichts verhindern will, jedoch 
die einschlägigen Gesetzte und Richtlinien einzuhalten sind. Es sei wichtig im Gespräch zu 
bleiben, um gemeinsam eine Lösung finden, wozu das heutige Abstimmungsgespräch 
sicherlich beigetragen hätte. Hierfür bedankt sie sich bei allen Beteiligten. 

 

Ende: 14.50 Uhr 

 

f.d.R.d.A. 

S.Kunstmann 
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1. Planerfordernis und Planverfahren 

 

  

Die Gemeinde Hohen Wangelin beabsichtigt auf einer Kiesabbau-

fläche das Baurecht für großflächige Freiflächensolaranlagen zu 

schaffen. Die Abbautätigkeiten sind hier bereits eingestellt - der Be-

reich unterliegt jedoch noch der Bergaufsicht. 

 

  

 
Übersichtsplan mit Lage des Plangeltungsbereichs (rot gekennzeichnet), ohne Maßstab 

Violett = Gemeindegrenzen, (Quelle: geoportal m-v) 

 

Das vorgesehene Plangebiet befindet sich planungsrechtlich im 

Außenbereich nach § 35 BauGB („Bauen im Außenbereich“). Der 

Plangeltungsbereich umfasst dabei ausschließlich ehemalige Kies - 

Sand - Abbauflächen und ist damit in Zukunft als sogenannte 

„Konversionsfläche“ zu beurteilen. 

 

  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7 

„Freiflächensolaranlage - ehemalige Kiesabbaufläche“ dient der 

städtebaulichen und nutzungsmäßigen Neuausrichtung von Flä-

chen des Kiessandtagebaus Liepen - Hohen Wangelin, nordöstlich 

der Ortslage von Hohen Wangelin.  

 

  

Zur Realisierung des Projekts „Freiflächensolaranlage - ehemalige 

Kiesabbaufläche“ ist ein Bebauungsplan gem. § 8 BauGB erforder-

lich. Der Bebauungsplan wird dabei als vorhabenbezogener Be-

bauungsplan gemäß § 12 BauGB aufgestellt. 
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Träger des Vorhabens ist die WI Energy GmbH, welche das Projekt 

zusammen mit der „Heidelberg Materials Mineralik GmbH“ (ehem. 

„Heidelberger Sand und Kies GmbH“), Hallaliter Weg in Hohen 

Wangelin entwickelt. Die Gemeinde Hohen Wangelin hat be-

schlossen, einen vorhabenbezogenen B-Plan entsprechend § 12 

BauGB - Vorhaben- und Erschließungsplan -aufzustellen. Der Auf-

stellungsbeschluss wurde am 25.10.2022 durch die Gemeindever-

tretung gefasst. 

 

  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans muss dabei im 

sogenannten „Regelverfahren“ durchgeführt werden. Dies bedeu-

tet insbesondere, dass sowohl die „frühzeitigen Beteiligungen“ 

gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wie auch die „Regelbeteili-

gungen“ gem. §§ 3 Abs. 2  und 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt wer-

den müssen. 

 

  

Die Gemeinde Hohen Wangelin verfügt über keinen Flächen-

nutzungsplan. Der Bebauungsplan Nr. 7 muss daher als selbststän-

diger Bebauungsplan entsprechend § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB auf-

gestellt werden („ein Bebauungsplan kann aufgestellt, geändert, 

ergänzt oder aufgehoben werden, bevor der Flächennutzungsplan 

aufgestellt ist, wenn dringende Gründe es erfordern und wenn der 

Bebauungsplan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 

des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird“), vgl. auch Pkt. 

4.4 „Gemeindliche Bauleitplanung“ dieser Begründung. 

 

  

Dringende Gründe für die Aufstellung des B-Plans sind der Klima-

schutz, der Bedarf an Energie aus regenerativen Quellen und die 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Auch die weitere städ-

tebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets ist durch die Um-

wandlung von Kiesabbauflächen zu großflächigen Freiflächenso-

laranlagen nicht beeinträchtigt. 

 

 

 

  

2. Aufgabe, Ziel und Zweck der Pla-

nung 
 

  

Hauptverursacher des Klimawandels ist der Ausstoß von Kohlendio-

xid (CO2) durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Energiege-

winnung. Photovoltaikanlagen dienen der Umwandlung der Son-

nenenergie in elektrische Energie. Die Stromerzeugung erfolgt 

emissionsfrei. Daher ist die Nutzung der Sonnenenergie eine zu-

kunftsorientierte, klimaschützende Möglichkeit zur Deckung des 

Energiebedarfs. 

 

  

Ein Grundsatz der Raumordnung und Landesplanung in Bezug auf 

die Energiepolitik besteht darin, den Anteil erneuerbarer Energien 

insbesondere auch der Sonnenenergie aus Gründen des Ressour-

cen- und Klimaschutzes sowie der Versorgungssicherheit zu erhö-

hen. Die vorrangige Nutzung soll sich auf bereits versiegelte Flä-

chen oder geeignete Konversionsflächen beziehen. 
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Mit der EEG-Novelle 2023 wurde ein klares Zukunftssignal für mehr 

Klimaschutz und mehr erneuerbare Energien gesetzt. Mit einem 

konsequenten, deutlich schnelleren Ausbau soll der Anteil erneu-

erbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 

80 Prozent steigen. Das bedeutet fast eine Verdoppelung des An-

teils am Gesamtstromverbrauch. 

 

  

Bereits seit dem 29. Juli 2022 ist gesetzlich festgelegt, dass die er-

neuerbaren Energien im überwiegenden öffentlichen Interesse lie-

gen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Damit haben sie bei 

Abwägungsentscheidungen künftig eine besondere Gewichtung 

gegenüber anderen Belangen.  

 

  

Das bestehende Ziel der Raumordnung (Landesraumentwicklungs-

plan LEP MV 2016) besagt, dass Freiflächen-PV-Anlagen im Grund-

satz nur im 110-m-Streifen neben Verkehrstrassen (Autobahnen und 

Bundesstraßen) und auf Konversionsstandorten, zulässig sind. Die 

Belegung anderer Flächenarten - insbesondere landwirtschaftliche 

Flächen - können nur über ein vorgeschaltetes raumordnerisches 

Zielabweichungsverfahren genehmigt werden.  

 

  

Da die Errichtung von Freiflächen - Solaranlagen von wirtschaftli-

cher Bedeutung für die Gemeinde ist und die Energiepolitik des 

Landes zur Förderung erneuerbarer Energien unterstützt, hat die 

Gemeinde beschlossen, mit dem vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan Nr. 7 und der bauleitplanerischen Ausweisung eines 

sonstigen Sondergebietes im Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO mit der 

Zweckbestimmung "Freiflächen - Solaranlagen" hierfür die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. 

 

 

 

  

3. Kurzbeschreibung des Plangebiets 
 

  

Das Plangebiet liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

etwa 1 km nordwestlich der Ortslage Hohen Wangelin und 1,5 km 

südlich des Hohen Wangeliner Ortsteils Liepen. Der Geltungsbe-

reich erstreckt sich über die Flurstücke 11/4 und 7/9 der Flur 2 der 

Gemarkung Hohen Wangelin und umfasst eine Fläche von ca. 27 

ha. 

 

  

Das Plangebiet ist eine Abbau- bzw. Betriebsfläche des Kiessand-

tagebaus Liepen - Hohen Wangelin und befindet sich derzeit noch 

in entsprechender Nutzung. 

 

  

An den südwestlichen und östlichen Plangebietsrändern verlaufen 

überörtliche und örtliche Straßen: im Süden und Südwesten die 

Landesstraße L 204 und im Osten eine Gemeindestraße, die hier die 

Landesstraße L 204 mit Hallalit, einem Ortsteil von Vollrathsruhe ver-

bindet. Östlich des Plangebietes liegen Waldflächen. 

 

  

In den überwiegenden Randbereichen befinden sich Gehölzstruk-

turen, tlw. auf Erdwällen,, die Einblicke in den Bereich, insbesonde-

re von der südwestlich verlaufenden Landesstraße L 204, verhin-
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dern.  

   

         

          Südlicher Plangebietsrand an der L 204              Östlicher Plangebietsrand an der Gemeindestraße 

   

Die überörtlichen Bereiche entlang der Landesstraße L 204 sind tlw. 

intensiv gewerblich - industriell genutzt und vorgeprägt: westlich 

des Plangebiets durch das Baustoffwerk, das hier die abgebauten 

Rohstoffe verwertet und beidseitig der Landestraße durch ein klei-

nes Gewerbegebiet. Weiter östlich finden sich großflächige Be-

triebsanlagen der Agrargesellschaft Hohen Wangelin sowie ein 

Standort der Fa. Weidenhof - Fleischerzeugnisse. Bis auf das kleine-

re Gewerbegebiet befinden sich alle genannten Bereich nördlich 

der Landesstraße L 204 (dies gilt auch für den Plangeltungsbereich 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 7) 

 

  

 
Luftbild des Planbereichs mit Umgebung, ohne Maßstab, Plangeltungsbereich ist rot gekennzeichnet 

(Quelle: google maps) 
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Luftbild des Planbereichs, ohne Maßstab, Plangeltungsbereich ist rot gekennzeichnet 

(Quelle: google maps) 

 

 

 

4. Übergeordnete Planungen 
 

  

4.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-

Vorpommern (LEP MV) 

 

  

 
Planausschnitt LEP MW, ohne Maßstab 

Die Lage des Plangebiets ist rot gekennzeichnet 

 

  

Das Landesraumentwicklungsprogramm ist mit der Verordnung 

vom 27.05.2016 in Kraft gesetzt worden. 

 

  

Im LEP MV (2016) wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet für   
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Landwirtschaft (beige Horizontalschraffur) sowie als Teil der ländli-

chen Räume dargestellt. 

 

Vorbehaltsgebiete sind Gebiete, in denen bestimmten raumbe-

deutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit   

konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Ge-

wicht beigemessen werden soll. Vorbehaltsgebiete haben den 

Rechtscharakter von Grundsätzen der Raumordnung. 

 

  

Für die Vorbehaltsgebiete gelten folgende Programmsätze des 

Landesraumentwicklungsprogramms: 

 

  

Absatz 4.5 Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei 

 

  

„(3) In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt 

und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfakto-

ren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemessen 

werden. Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbe-

deutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, Funktio-

nen und Nutzungen zu berücksichtigen.“ 

 

  

Zum Thema Energie wird im LEP MV folgendes ausgeführt: 

 

  

„(1) In allen Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und umwelt-

verträgliche Energieversorgung gewährleistet werden. Um 

einen substantiellen Beitrag zur Energiewende in Deutsch-

land zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei 

deutlich zunehmen. 

 

  

(4) Wirtschaftliche Teilhabe an der Energieerzeugung sowie der 

Bezug von lokal erzeugter Energie sollen ermöglicht werden. 

In den Eignungsgebieten für Windenergieanlagen ist betrof-

fenen Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden die Mög-

lichkeit zu geben, sich wirtschaftlich an neu zu errichtenden 

Windenergieanlagen zu beteiligen. (Z) 

 

  

(9) Für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an 

geeigneten Standorten Voraussetzungen geschaffen wer-

den. Dabei soll auch die Wärme von Kraft-Wärme-

Kopplungs-Anlagen sinnvoll genutzt werden. Freiflächen-

photovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend er-

richtet werden. Dazu sollen sie verteilnetznah geplant und 

insbesondere auf Konversionsstandorten, endgültig stillge-

legten Deponien oder Deponieabschnitten und bereits ver-

siegelten Flächen errichtet werden. Landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen dürfen nur in einem Streifen von 110 Metern 

beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienen-

wegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch ge-

nommen werden. (Z)“ 

 

  

Das geplante Vorhaben entspricht somit den Zielen und Grundsät-

zen der Landesplanung. 
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4.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm 2011 - RREP 

 
  

Der RREP (2011) definiert die Flächen des Plangebietes als Vor-

ranggebiet für Rohstoffsicherung. Das Gebiet ist als Kiessand-

Abbaugebiet „Hohen Wangelin / Liepen“ definiert. Die derzeitige 

Nutzung entspricht somit den Vorgaben der Raumplanung. 

 

  

 
Planausschnitt RREP, ohne Maßstab 

Die Lage des Planbereichs ist rot gekennzeichnet 

 

  

Mit der Festsetzung des Plangebiets als Kiesabbaugebiet im Regio-

nalen Raumentwicklungsprogramm von 2011, wurde dieser Bereich 

bereits raumordnerisch einer Nutzung für die Landwirtschaft entzo-

gen und relativiert hierbei die Aussagen des LEP MV bzgl. des hier 

ausgewiesenen Vorbehaltsgebiets für die Landwirtschaft. 

 

  

Im Plangebiet sollen nunmehr bergbaulich genutzte Flächen einer 

neuen Nutzung als Sondergebiet Photovoltaik zugeführt werden. 

 

  

Zu Photovoltaikanlagen werden im Regionalen Raumentwick-

lungsprogramm folgende Aussagen getroffen. 

 

  

Absatz 6.5 Energie einschließlich Windenergie 

 

  

„(6) Photovoltaik-Freiflächenanlagen sollen insbesondere auf 

bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder 

militärischen Konversionsflächen errichtet werden. 

 

  

Von Photovoltaik-Freiflächenanlagen freizuhalten sind: 

 

 Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege, 

 Tourismusschwerpunkträume außerhalb bebauter Ortslagen, 

 Vorranggebiet für Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-

Trollenhagen, 

 regional bedeutsame Standorte für Gewerbe und Industrie, 

 Eignungsgebiete für Windenergieanlagen.   (Z) 

 

  

Bei der Prüfung der Raumverträglichkeit von Photovoltaik-

Freiflächenanlagen außerhalb der aufgeführten freizuhal-

tenden Räume, Gebiete und Standorte sind insbesondere 

sonstige Belange des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, des Tourismus sowie der Landwirtschaft und der 
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Forstwirtschaft zu berücksichtigen.“ 

 

Der vorhabenbezogene B-Plan Nr. 7 überplant eine zukünftige 

bergbauliche Konversionsfläche. Die o.g. freizuhaltenden Gebiete 

werden vom Plangebiet nicht berührt. Belange des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der Landwirtschaft 

und der Forstwirtschaft werden daher nicht nachteilig beeinflusst. 

 

  

„(9) Bei allen Vorhaben der Energieerzeugung, Energieum-

wandlung und des Energietransportes sollen bereits vor In-

betriebnahme Regelungen zum Rückbau der Anlagen bei 

Nutzungsaufgabe getroffen werden. 

 

  

Der Rückbau wird mit der Gemeinde Hohen Wangelin vertraglich 

geregelt werden. 

 

  

Das geplante Vorhaben ist mit den Zielen und Grundsätzen der 

Regionalplanung vereinbar. 

 

  

4.3 Regionales Energiekonzept 

 
  

Das Regionale Energiekonzept (2015) des Planungsverbandes 

Mecklenburgische Seenplatte, sieht vor, dass PVA vorzugsweise auf 

untergenutzten Freiflächen zu installieren sind. Als Beispiele werden 

Konversions-, Deponie- und Altlastenflächen aufgeführt. Die Ab-

bau- bzw. Betriebsfläche des Kieswerks würde nach Aufgabe der 

Abbautätigkeiten in die Kategorie einer solchen untergenutzten 

Freifläche fallen, womit die Planung den Vorgaben des Regionalen 

Energiekonzepts entspricht. 

 

  

4.4 Gemeindliche Bauleitplanung 

 
  

Die Gemeinde Hohen Wangelin hat keinen wirksamen Flächen-

nutzungsplan. Sowohl das Plangebiet als auch der Bestand der 

bebauten Strukturen der Gemeinde lassen kein dringendes Erfor-

dernis  erkennen, einen Flächennutzungsplan aufzustellen. § 8 Abs. 

2 Satz 2 BauGB eröffnet den Gemeinden die Möglichkeit, einen 

selbständigen Bebauungsplan auch ohne einen Flächennutzungs-

plan aufzustellen. Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB ist der vorhabenbe-

zogene Bebauungsplan (aufgrund des Fehlens eines Fläche-

nnutzungsplans) genehmigungspflichtig. Genehmigungsbehörde 

ist die höhere Verwaltungsbehörde - hier der Landkreis Mecklen-

burgische Seenplatte. 

 

  

Ein Flächennutzungsplan ist die erste Stufe im grundsätzlich zweistu-

figen System der Bauleitplanung. In ihm stellt die Gemeinde für das 

gesamte Gemeindegebiet die von ihr beabsichtigte städtebauli-

che Entwicklung in den Grundzügen dar. Insoweit stellt der Flä-

chennutzungsplan das „städtebauliche „Entwicklungsprogramm“ 

der Gemeinde dar. Neben dieser planerischen Entwicklungsfunkti-

on hat der Flächennutzungsplan darüber hinaus die Aufgabe, die 

(zukünftigen und bestehenden) Standorte der Bauflächen oder 

Baugebiete soweit möglich im Rahmen eines städtebaulichen Ord-

nungsprozesses untereinander konfliktfrei innerhalb der Gemeinde-
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fläche standörtlich festzulegen. 

 

Gewerbliche oder wohnbauliche zukünftige Entwicklungstenden-

zen sind in der Gemeinde Hohen Wangelin nicht vorhanden und 

erkennbar, da die bestehenden Bauflächen und Baugebiete auch 

dem zukünftigen Nutzungsbedarf entsprechen. Die städtebauliche 

Entwicklung und Ordnung der Gemeinde ist und wird durch den 

Bestand geprägt. Hierzu wird darauf hingewiesen, dass der Bevöl-

kerungstand im Jahr 2001 807 Einwohner und zum 31.12.2022 nur 

noch 647 Einwohner betrug (Quelle: Statistisches Landesamt Meck-

lenburg-Vorpommern). Daher beabsichtigt die Gemeinde auch 

mittel bis langfristig keine weiteren Bauflächenentwicklungen mit 

Schwerpunkt Wohnen oder Gewerbe durchzuführen, da hierzu 

kein Bedarf erkennbar ist. Außer Projekten für Photovoltaikanlagen 

sind in der Gemeinde keine weiteren städtebaulichen Vorhaben 

vorgesehen 

 

  

Daher hat die Gemeinde Hohen Wangelin (auch ohne Flächen-

nutzungsplan) eine stabile städtebauliche Ordnung im Gemeinde-

gebiet verankern können. Hierzu zählen in erster Linie die Wohn-

bauflächen und gemischten Bauflächen im zentralen Ortsbereich 

beidseitig der Hans-Beimler-Straße und der Friedensstraße sowie die 

gewerblichen bzw. gewerbeähnlichen Flächen (Photovoltaik und 

Klärwerk) nördlich der Ortslage und von dieser auch räumlich ge-

trennt, entlang der Liepener Straße / Landesstraße 204.  

 

  

 
 

  

Das Luftbild mit den gekennzeichneten Nutzungsbereichen und 

der Darstellung des Verlaufs der Landesstraße L204 Liepener Straße 

zeigt die stringente Gliederung und Zonierung der Nutzflächen der 

Gemeinde auf, die die geordnete städtebauliche Entwicklung wi-

derspiegeln. Die geplante Freiflächensolaranlage (Geltungsbe-

reich des B-Plans Nr. 7) umfasst hierbei einen südlichen Teilbereich 

der bisherigen Kies- und Sandabbaufläche direkt nördlich der Lan-

desstraße L204 / Liepener Straße und verändert damit nicht die 

Grundzüge der bestehenden und geordneten städtebaulichen 
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Struktur. Aus diesem Grund ist die Aufstellung dieses selbstständigen 

Bebauungsplanes grundsätzlich zulässig und auch genehmigungs-

fähig. Die Erforderlichkeit der Aufstellung eines Flächennutzungs-

planes ist daher nicht gegeben. 

 

Eine städtebauliche Fehlentwicklung für das Gemeindegebiet 

kann durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 nicht 

abgeleitet werden. Auch durch die spezifische Nutzung durch Pho-

tovoltaik -Freiflächenanlagen resultieren keine negativen Auswir-

kungen auf das Gemeindegebiet, auf die Gemeindestruktur oder 

auf direkt angrenzende Bereiche. So ergeben sich durch die Nut-

zung durch Photovoltaikmodulen in der Regel keine Immissionen, 

die nachhaltig störend auf die Umgebung einwirken, in diesem Fall 

auch keine Blendwirkungen. Auch sonstige baugebietstypische 

Auswirkungen sind nicht gegeben, wie zusätzliche Verkehre oder 

neue Nutzungen, die besonders schützenswert wären (wie ver-

gleichsweise Wohn- oder Mischgebiete). Da hier kein Baugebiet im 

Sinne einer wohnbaulichen oder gewerblichen Nutzung vorgese-

hen ist, verursacht die Photovoltaik - Nutzung auch keine negati-

ven Auswirkungen auf die Infrastruktur der Gemeinde (z.B. auf Ver-

sorgungseinrichtungen oder soziale Einrichtungen, wie Schulen 

oder Kindergärten oder eine Mehrbelastung der örtlichen und übe-

rörtlichen Straßen oder der technischen Infrastruktur). 

 

  

Vielmehr möchte die Gemeinde mit dem vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Nr. 7 eine Fläche für die Nutzung von Solarenergie 

auf ehemaligen Kiessand - Abbauflächen ausweisen. Die Rege-

lungsinhalte des Bebauungsplanes reichen somit aus, um die städ-

tebauliche Entwicklung der Gemeinde Hohen Wangelin zu regeln. 

 

 

 

  

5. Bergrecht / Bergaufsicht 
 

  

Die Flächen des Plangebiets wurden in den letzten Jahrzehnten als 

Kiessandtagebau genutzt. Die Rohstoffgewinnung im Planbereich 

ist jedoch weitgehend abgeschlossen. Hier sollen tagebaueigene 

Überschusssande und Sedimente sowie Fremdböden eingelagert 

werden. Der Rahmenbetriebsplan (RBP) sieht die Auffüllung der 

beanspruchten Flächen und damit des gesamten Geltungsbe-

reichs vor. Die vollständige Einstellung der Gewinnung und Aufbe-

reitung von Kiessand ist Voraussetzung, um nachfolgend auf der 

Vorhabenfläche Photovoltaikmodule zu errichten. 

 

  

Die Vorhabenfläche der geplanten Freiflächen - Solaranlagen be-

findet sich in einem Bereich, der auf Basis eines Hauptbetriebspla-

nes aktuell noch unter Bergaufsicht steht. Die Realisierung des ge-

planten Bauvorhabens der Freiflächen - Solaranalgen setzt zwin-

gend die vorherige Beendigung der Bergaufsicht im Vorhabenge-

biet voraus. 

 

  

Es wurden Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen / Nachfolgenut-

zungen festgelegt, die tlw. auch gleichzeitig der Kompensation des 

bergbaulichen Eingriffs dienen. Für den Bereich des vorhabenbe-
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zogenen Bebauungsplans Nr. 7 wurde als Nachfolgenutzung „Pho-

tovoltaikanlagen“ auf einer Flächengröße von 27,05 ha festgelegt. 

 

  
Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen - Planausschnitt, ohne Maßstab, 

mit Darstellung der PVA-Fläche (grau) 

 

  

Um hier sich überschneidendes „Fachrecht“ (Bergrecht / Baurecht) 

zu vermeiden, wird folgendes im vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan festgesetzt (textliche Festsetzung Nr. 1.2): Bei dem 

Plangeltungsbereich handelt es sich zurzeit um eine Kies- / Sand-

abbaufläche, die dem Bergrecht unterliegt. Die Festsetzungen die-

ses Bebauungsplanes erlangen Rechtswirksamkeit erst nach Entlas-

sung der Grundstücke des Plangeltungsbereichs aus der Bergauf-

sicht. 

 

  

Mit dieser textlichen Festsetzung wird geregelt, dass die festgesetz-

te Sondergebietsnutzung „Freiflächensolaranlagen“ auf Flächen im 

Bereich des momentan noch rechtswirksamen Bergrechts erst 

nach der Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht der betref-

fenden Flächen zulässig wird. 

 

  

Damit sind die Belange des Bergamts gewahrt. Im Rahmen der Be-

hördenbeteiligungen wird das Bergamt hierzu beteiligt. Auch das 

Amt für Raumordnung und Landesplanung hat hierzu keine Beden-

ken vorgebracht - „Derzeit stehen die Flächen des Plangebietes 

noch unter Bergaufsicht, was einer Nutzung als Fläche für Freiflä-

chen-Photovoltaik-Anlagen entgegensteht. Die Rohstoffgewinnung 

wird jedoch bald abgeschlossen sein, womit für die betroffenen 

Flächen eine Beendigung der Bergaufsicht erfolgen kann. Mit einer 

entsprechenden textlichen Festsetzung (1.2) im vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan Nr. 7 wurde geregelt, dass die festgesetzte 

Sondergebietsnutzung „Photovoltaikanlagen“ auf Flächen im Be-

reich des momentan noch rechtswirksamen Bergrechts erst nach 

der Feststellung der Beendigung der Bergaufsicht der betreffenden 

Flächen zulässig wird.“ (Stellungnahme des Amtes für Raumord-

nung und Landesplanung vom 05.09.2024) 

 

  

6. Vorhabenbeschreibung   
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Freiflächensolaranlagen haben günstige Stromentstehungskosten 

und können zur Sicherung langfristig bezahlbarer und wettbe-

werbsfähiger Energiepreise beitragen. Die Freiflächen - Solaranla-

ge ist dabei als Volleinspeisung konzipiert. Das heißt, dass der pro-

duzierte Grünstrom ins öffentliche Stromnetz eingespeist  wird und 

somit der Region zugutekommt. 

 

  

 
Vorhabenplan, ohne Maßstab 

 

Der oben abgebildete „Vorhabenplan“ verdeutlicht die geplante 

konkrete Belegung der Fläche mit Solarmodulen. 

 

  

 
Schnittzeichnung, ohne Maßstab 

Die Anlage wird aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht 

beweglichen Solarmodulen, die sich sowohl nach Westen wie 
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auch nach Osten orientieren, sowie den erforderlichen Nebenein-

richtungen (Wechselrichter, Trafostationen, Zaun und Leitungen 

etc.) bestehen. Ein Zaun wird den Anlagenbereich sichern. 

 

Die Module werden auf Metallgestellen in einem fest definierten 

Winkel zur Sonne (ca. 15°) angeordnet und aufgeständert (siehe 

Schnittzeichnung). Die maximale Gestellhöhe beträgt voraussicht-

lich ca. 3,0 m über Geländeoberkante. 

 

  

Die Gestelle werden voraussichtlich in den vorhandenen unbefes-

tigten Untergrund gerammt. In Abhängigkeit des Baugrundes sind 

Fundamente voraussichtlich nicht erforderlich. Hierdurch wird der 

Versiegelungsgrad im Plangebiet minimiert. Eine Versickerung des 

anfallenden Oberflächenwassers ist unproblematisch möglich. 

 

  

Die Solarmodule können nach Ende der Nutzungsdauer rück-

standslos wieder entfernt werden. 

 

  

Die gesamte PV-Anlage wird von einer Zaunanlage umschlossen. 

Diese ist ca. 2,40 m hoch. Die Zaunmatte hat hierbei eine Höhe von 

2,0 m zzgl. 20 cm Übersteigschutz. Des Weiteren hat die Zaunanla-

ge zum Schutz von Kleintieren einen Bodenabstand von 20 cm. 

 

  

Die verkehrliche Erschließung des Geländes erfolgt über die am 

östlichen Plangebietsrand verlaufende Gemeindestraße, die die 

Landesstraße L 204 mit dem Vollrathsruher Ortsteil Hallalit verbindet. 

Die Ein- und Ausfahrt zum Betriebsgelände erfolgt am nordöstlichen 

Plangebietsrand. 

 

 

  

7. Begründung der Festsetzungen 
 

  

 
Planzeichnung - Entwurf, ohne Maßstab 

 

  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 7 *Freiflächensolar-

anlagen - ehem. Kiesabbaufläche* schafft innerhalb seines Gel-
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tungsbereiches die planungsrechtliche Voraussetzung für die Er-

richtung und den Betrieb einer großflächigen Solaranlage. 

 

7.1 Art der baulichen Nutzung - § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. BauNVO 

 
  

Die Flächen, auf denen Solarmodule der Freiflächen‐PV‐Anlage er-

richtet werden sollen, werden als Sonstiges Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung „Photovoltaikanlagen“ festgesetzt und dient 

der Energiegewinnung auf Grundlage solarer Strahlungsenergie / 

dem Betrieb einer Photovoltaik - Freiflächenanlage. Hier sind ne-

ben den baulichen Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenener-

gie auch notwendige Nebenanlagen und technische Betriebsein-

richtungen, wie Wechselrichter, Trafostationen, Leitungen, Zuwe-

gungen und Einfriedungen zulässig. 

 

  

Im sonstigen Sondergebiet „Photovoltaikanlagen“ gemäß § 1 Abs. 

1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO ist die Errichtung und der 

Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen zulässig. 

Zulässig sind im Einzelnen: 

 

 Errichtung von Solarmodulen 

 Für den Betrieb erforderliche Nebenanalegen, wie Wechselrich-

ter, Verkabelungen, Trafostationen etc. 

 Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeitung 

 Zufahrten, Umfahrten und Wartungsflächen 

 Zaunanalgen 

 Kameramasten mit Überwachungskameras 

 

  

7.1.2 Bedingte (aufschiebende) Festsetzung zur Nutzungsaus-

übung - § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

 

  

Zurzeit unterliegen die Flächen des Plangeltungsbereichs noch der 

Bergaufsicht. Insoweit greift das gemeindliche Satzungsrecht nach 

BauGB erst dann, wenn die Bereiche aus der Bergaufsicht entlas-

sen werden. 

 

  

Dies regelt die textliche Festsetzung Nr. 1.2: Bei dem Plangeltungs-

bereich handelt es sich um eine Kies- / Sandabbaufläche, die dem 

Bergrecht unterliegt.  Die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 

erlangen Rechtswirksamkeit erst nach Entlassung der Grundstücke 

des Plangeltungsbereichs aus der Bergaufsicht. 

 

  

Für diese besonderen Anforderungen kommen insbesondere auf-

schiebende Bedingungen nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB in Be-

tracht. Diese Festsetzungsmöglichkeit bezieht sich darauf, dass be-

stimmte der in einem Bebauungsplan festgesetzten baulichen und 

sonstigen Nutzungen und Anlagen bis zum Eintritt bestimmter Um-

stande zulässig oder unzulässig sind(§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB). 

Anwendungsfälle sind hier vor allem in zeitlich aufeinanderfolgen-

den Bodennutzungen zu sehen. 

 

 

  

7.1.3 Vorhabenbezogenheit der allgemein vorgesehenen Nut-

zungen - § 12 Abs. 3a BauGB 
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Da durch die festgesetzten Nutzungszulässigkeiten gem. § 9 Abs. 1 

BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO der notwendige „Vorhabenbe-

zug“ nicht erkennbar ist, muss gem. § 12 Abs. 3a (in jedem vorha-

benbezogenen Bebauungsplan) folgendes festgesetzt werden: 

 

  

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen als sonstiges Sonderge-

biet wird auf der Grundlage von § 9 Abs. 2 BauGB in Verbindung 

mit § 12 Abs. 3a BauGB festgesetzt, dass nur solche Vorhaben zu-

lässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 

Durchführungsvertrag verpflichtet (textliche Festsetzung Nr. 1.3.). 

 

  

Der Durchführungsvertrag wird vor Satzungsbeschluss vertraglich 

zwischen Gemeinde und Vorhabenträger vereinbart. Zum jetzigen 

Zeitpunkt (Entwurf des Bebauungsplans) liegt dieser noch nicht vor. 

Insbesondere werden die Durchführungsverpflichtung, die Nut-

zungsdauer und entsprechende Rückbaumaßnahmen geregelt 

werden. 

 

  

7.2 Maß der baulichen Nutzung - § 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Bau-

NVO 

 

  

Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch eine GRZ 

sowie die maximale bauliche Höhenentwicklung der Photovol-

taikmodule. 

 

  

Die Grundflächenzahl wird mit 0,6 festgesetzt. Diese Festsetzung ist 

erforderlich, da neben den durch die Pfosten versiegelten auch 

die unversiegelten, durch die Solarmodule überstellten Flächen bei 

der Berechnung der Grundflächenzahl mit einbezogen werden 

müssen. Die tatsächliche (ökologisch bodenrelevante) Versiege-

lung beträgt nur ein Bruchteil davon. Eine Überschreitung gemäß § 

19 Abs. 4 Satz 2 und 3 BauNVO ist ausgeschlossen. 

 

  

Für die Solarmodule wird eine maximale Höhe von 3,50 m über 

dem Geländeniveau festgesetzt. Beabsichtigt ist die Errichtung von 

reihig angeordneten Solarmodulen auf in den Boden gerammten 

Untergestellen aus Stahl bzw. Aluminium.  

 

  

Es wird festgesetzt, dass die untere Kante - Traufhöhe mind. 0,6 m 

zum Boden beträgt, um eine durchgehende Vegetation sicherzu-

stellen. 

  

  

Die maximale Höhe von Nebenanlagen und Betriebseinrichtungen 

wird auf ebenfalls 3,50 m begrenzt. Masten für Überwachungska-

meras dürfen bis zu einer Höhe von 8,0 m im Plangebiet errichtet 

werden. 

 

  

7.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

 
  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen 

festgesetzt. Die überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich 

hierbei an der technisch notwendigen Gesamtfläche für die Pho-

tovoltaikmodule und umfassen somit nahezu den gesamten Plan-
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geltungsbereich. 

 

Innerbetriebliche Wegeführungen sind im gesamten Plangebiet zu-

lässig. Dies gilt auch für den festgesetzten Ein- und  Ausfahrtsbe-

reich des Betriebsgeländes im nordöstlichen Plangebiet an der 

Gemeindestraße zum Vollrathsruher Ortsteil Hallalit. 

 

  

Zusätzlich gilt hier auch § 31 Straßen- und Wegegesetz des Landes 

Mecklenburg - Vorpommern, wonach entlang von Landesstraßen  

in einer Entfernung bis zu 20,00 m, gemessen vom äußeren Rand 

der befestigten Fahrbahn, keine baulichen Anlagen errichtet wer-

den dürfen. Dies wird „nachrichtlich“ in den vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan übernommen. 

 

  

7.4 Private Grünflächen 

 
  

Zwischen dem Sondergebiet und den umgebenden Straßen - die 

Landesstraße  L 204 im Süden und Westen und der Gemeindestra-

ße am östlichen Plangebietsrand, die die Landesstraße mit dem  

Vollrathsruher Ortsteil Hallalit verbindet, werden durchgehend 15 m 

breite private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Abschirm-

grün“ ausgewiesen. 

 

  

Einerseits soll damit eine grundsätzliche Eingrünung des Baugebie-

tes gewährleistet werden, andererseits kann mit einer entspre-

chenden Bepflanzung auch der nötige Blendschutz für die umge-

benden Straßen erreicht werden. 

 

  

Die Plangebietsränder sind zurzeit tlw. geprägt durch markante 

Erdwälle, die auch intensiv mit Strauchgruppen bepflanzt sind. Die-

se sollen, soweit sich diese innerhalb der zukünftigen privaten Grün-

flächen befinden, weitgehend erhalten werden bzw. in Teilberei-

chen zusätzlich bepflanzt werden. 

 

  

Die vorhandene geschlossene Baumreihe innerhalb der Grünflä-

che im Südlichen Plangeltungsbereichs an der Liepener Straße ist 

dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang in gleicher Art 

zu ersetzen. 

 

  

Innerhalb der privaten Grünfläche am nordöstlichen Plangebiets-

rand, direkt an der Gemeindestraße gelegen, wird eine Ein- und 

Ausfahrt  zum zukünftigen Betriebsgelände als zulässig festgesetzt. 

 

  

7.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft - § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

  

Bezüglich des Artenschutzes sind Bauzeitenregelungen aufge-

nommen worden. Aus den gleichen Gründen wurden ggfs. not-

wendige Vergrämungsmaßnahmen in die textlichen Festsetzungen 

übernommen.  

 

  

Zum Schutz von Kleinlebewesen sind Einzäunungen des Baugebie-

tes mit einem offenen Bodenabstand von mindestens 20 cm herzu-

stellen. Die max. zulässige Zaunhöhe beträgt 2,40 m. 
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Aus ökologischen Gründen werden zusätzliche Maßnahmen - 

Selbstbegrünung - zu den Flächen zwischen den Modulen sowie 

den Bereichen, die von Modulen überschirmt werden, getroffen. 

Zusätzlich werden hier weitere Vorgaben zur Mahd festgesetzt 

 

 

 

  

8. Ver- und Entsorgung, Sonstiges 
 

  

8.1 Ver- und Entsorgung 

 
  

Eine Versorgung des Plangebietes und der betrieblichen Einrich-

tungen mit Trinkwasser ist nicht erforderlich. 

 

  

Eine Schmutzwasserentsorgung ist ebenfalls nicht erforderlich, da 

innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans kein Schmutz-

wasser anfällt. 

 

  

Das anfallende Oberflächenwasser soll auf den Grundstücken des 

Plangeltungsbereichs zur Versickerung gebracht werden. Da es 

sich hier um Kies und Sandböden handelt, wird von einer guten 

Versickerungsfähigkeit ausgegangen. 

 

  

Durch das Vorhaben ist kein Siedlungsabfall zu erwarten. Entste-

hende Bauabfälle bei der Errichtung der baulichen Anlagen sind 

ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 

  

Eine Versorgung mit Gas oder Telekommunikationseinrichtungen ist 

nicht erforderlich. 

 

  

Bezüglich des erforderlichen Brandschutzes verfügt die Gemeinde 

Hohen Wangelin über eine anforderungsgerechte ausgestattete 

Freiwillige Feuerwehr. 

 

  

8.2 Bodenschutz und Altlasten 

 
  

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlagen entstehen nur ge-

ringfügige Neuversiegelungen. Die sich entwickelnde Pflanzenbe-

deckung der Flächen unter und neben den Photovoltaikmodulen 

sorgt für Schutz vor Wind- und Wassererosion. 

 

  

Soweit weiterhin im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussbö-

den anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem Grundstück auf- oder 

eingebracht werden soll / muss, haben die nach § 7 BBodSchG 

Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenver-

änderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes- 

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beach-

ten. Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 wird be-

sonders hingewiesen. 

 

  

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. 
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Falls bei Erdaufschlüssen Anzeichen von schädlichen Bodenverän-

derungen  auftreten, ist die untere Bodenschutzbehörde im Um-

weltamt des Landkreises umgehend zu informieren. 

 

  

8.3 Denkmalschutz 

 
  

Denkmalpflegerische Belange von Baudenkmalen werden nicht 

berührt. Boden- oder sonstige Kulturdenkmale sind nicht bekannt. 

 

  

Bei Erdarbeiten können jederzeit archäologische Fundstellen ent-

deckt werden. Die Entdeckung von Bodenfunden oder auch auf-

fälligen Bodenverfärbungen ist gem. § 11 DSchG M-V der unteren 

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen und der Fund und die Fund-

stelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Kultur und Denkmal-

pflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhal-

ten. 

 

  

8.4 Immissionsschutz 

 
  

Innerhalb des Plangebiets werden keine schützensrelevanten Nut-

zungen vorbereitet. Vom Plangebiet gehen auch keine wesentli-

chen schädlichen Emissionen auf die angrenzenden Bereiche aus. 

 

  

Die in der Nähe befindliche Landesstraße L 204 wird durch die vor-

handene Topographie und Gehölzstreifen sowie den festgesetzten 

15,0 m breiten privaten Grünflächen vor Blendeinwirkungen ge-

schützt. Die vorgesehenen Photovoltaikanlagen sind von öffentli-

chen Verkehrsflächen kaum wahrnehmbar. Spezielle Sichtschutz-

maßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

  

8.5 Gewässerschutz 

 
  

Beim Aufbau der Photovoltaikanlage können Trafostationen mit 

wassergefährdenden Stoffen zum Einsatz kommen. 

 

  

Trafostationen mit ölisolierten Transformatoren unterliegen der lau-

fenden Prüfung. Diese ist bei Erstinbetriebnahme sowie durch tur-

nusmäßige Inspektion gegeben. Eine gesonderte Anzeigeverpflich-

tung besteht bei fabrikgefertigten Trafostationen nicht. Der Schutz 

ist durch eine ausreichend große Ölwanne bzw. durch einen Bau-

körper mit ölundurchlässiger Wanne gegeben. 

 

  

Entsprechend § 40 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen werden ölisolierte Transformatoren 

der zuständigen unteren Wasserbehörde des Landkreises Meck-

lenburgische Seenplatte förmlich angezeigt. 

 

  



Gemeinde Hohen Wangelin 

Februar 2025 

 STADT   RAUM  ● PLAN 

PLANWERKSTATT NORD 

 

Bebauungsplan Nr. 7 

Begründung zum Entwurf 

 Seite 21 

 

 

8.6 Wald 

 
  

Östlich der Gemeindestraße, die die Landesstraße L 204 mit Hallalit 

verbindet, befinden sich Waldflächen. Der einzuhaltende Waldab-

stand gemäß Waldabstandsverordnung von 30,0 m bei der Errich-

tung von baulichen Anlagen wird durch die festgesetzten Bau-

grenzen / überbaubare Grundstücksflächen im Plangebiet ge-

währleistet. 

 

  

8.7 Anbauverbotszone zur Landesstraße L204 

 
  

Gemäß den Regelungen des Straßen- und Wegegesetzes des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern dürfen bauliche Anlagen (au-

ßerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrten) in einer Entfernung bis 

zu 20 m zur Fahrbahn von Landes- und Kreisstraßen nicht errichtet 

werden. Dies wurde als nachrichtliche Übernahmen in den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

  

9. Durchführungsvertrag 
 

  

Zwischen der Gemeinde Hohen Wangelin und dem Vorhabenträ-

ger ist (spätestens vor Satzungsbeschluss) ein Durchführungsvertrag 

gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB zu schließen. 

 

  

Hierbei verpflichtet sich der Vorhabenträger gem. § 12 Abs. 3 

BauGB auf der Grundlage eines abgestimmten Plans zur Durchfüh-

rung des Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen (Vorha-

ben- und Erschließungsplan) innerhalb einer bestimmten Frist und 

zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten. 

 

  

Im Durchführungsvertrag können außerdem zusätzlich zum Bebau-

ungsplan weitere Vereinbarungen zur Umsetzung der naturschutz-

rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und weitere Regelungen be-

züglich der Gestaltung und auch des Rückbaus der baulichen An-

lagen getroffen werden. 

 

 

 

  

10. Umweltbericht, Artenschutz, Ein-

griff/Ausgleich 
 

  

Der „Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

7 einschließlich Bilanzierung“, Verf. TGP, Lübeck vom 27.02.2025 

liegt für den Entwurf des Bebauungsplans noch als eigenständiges 

Dokument vor. Dieser wird für die Satzungsunterlagen in die Be-

gründung zum vorhabenbezogen Bebauungsplan übernommen. 

 

  

   

   



 

 

 

 

 

 
Gemeinde Hohen Wangelin  

Umweltbericht zum  
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 7 

einschließlich Bilanzierung 
Entwurf 



 

 

Auftraggeber  

WI Energy GmbH 

Auf dem Petrisberg 4 

54296 Trier 

Auftragnehmer  

Trüper Gondesen und Partner mbB 

TGP Landschaftsarchitekten BDLA 

An der Untertrave 17 

23552 Lübeck 

Fon 0451.79882-0 

Fax 0451.79882-22 

info@tgp-la.de 

www.tgp-la.de 

Bearbeitung 

Martin Beckmann 

Antonia Stürmer 

 

 

 

Planfassung 

Lübeck, 27. Februar 2025 

mailto:info@tgp-la.de
http://www.tgp-la.de/


PVA Hohen Wangelin   

Umweltbericht B-Plan Nr. 7   

 

1795_Hohen Wangelin_UB 7_250227  1 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ................................................................................................................. 4 

1.1 Anlass ...................................................................................................................... 4 

1.2 Beschreibung des Plangebietes ............................................................................... 4 

1.3 Planerische Vorgaben ............................................................................................. 5 

1.3.1 Übergeordnete Planwerke ....................................................................................... 5 

1.3.2 Europäische Schutzgebiete ..................................................................................... 8 

1.3.3 Landschaftsschutzgebiet/ Naturpark ........................................................................ 9 

1.3.4 Ergebnis .................................................................................................................10 

2 Umweltzustand .......................................................................................................11 

2.1 Flächennutzung im Planungsraum ......................................................................... 11 

2.2 Menschen und menschliche Gesundheit ............................................................... 11 

2.2.1 Siedlungsräume ......................................................................................................11 

2.2.2 Erholung und Tourismus .........................................................................................11 

2.3 Fauna, Flora und biologische Vielfalt ..................................................................... 11 

2.3.1 Biotope, Vegetation ................................................................................................12 

2.3.2 Fauna .....................................................................................................................12 

2.4 Boden / Fläche ...................................................................................................... 12 

2.5 Wasser .................................................................................................................. 13 

2.6 Klima und Luft ........................................................................................................ 14 

2.7 Landschaft ............................................................................................................. 14 

2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter .............................................................................. 14 

3 Beschreibung des Bauvorhabens Freiflächen PVA .................................................15 

3.1 Technische Beschreibung ...................................................................................... 15 

3.2 Pflege der Fläche................................................................................................... 16 

4 Prognose ................................................................................................................17 

4.1 Voraussichtliche Wirkfaktoren und Auswirkungen von Freiflächen Photovoltaik-

Anlagen ................................................................................................................. 17 

4.1.1 Baubedingte Wirkungen..........................................................................................17 

4.1.2 Anlagebedingte Wirkungen .....................................................................................17 

4.1.3 Betriebsbedingte Wirkungen ...................................................................................19 

4.2 Null-Variante .......................................................................................................... 20 

4.3 Standortalternativen ............................................................................................... 20 



PVA Hohen Wangelin   

Umweltbericht B-Plan Nr. 7   

 

1795_Hohen Wangelin_UB 7_250227  2 

4.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Umweltauswirkungen .......... 20 

4.5 Auswirkungen auf die Schutzgüter ......................................................................... 22 

4.5.1 Schutzgut Mensch ..................................................................................................22 

4.5.2 Schutzgut Fauna, Flora und biologische Vielfalt .....................................................22 

4.5.3 Schutzgut Boden ....................................................................................................22 

4.5.4 Schutzgut Wasser ...................................................................................................23 

4.5.5 Schutzgut Klima / Luft .............................................................................................23 

4.5.6 Schutzgut Landschaft .............................................................................................23 

4.5.7 Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter ...........................................................23 

4.5.8 Wechselwirkungen ..................................................................................................23 

5 Eingriffsbilanzierung ...............................................................................................25 

5.1 Flächenanteile /-übersicht ...................................................................................... 25 

5.2 Ermittlung des multifunktionalen Ausgleichsbedarfs .............................................. 25 

5.3 Ermittlung des Lagefaktors .................................................................................... 25 

5.4 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. 

Biotopveränderung (unmittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen ........................ 26 

5.5 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen (mittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen) .......................................... 27 

5.6 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung ....................................................... 27 

5.7 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs .................................... 27 

5.8 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen / Korrektur 

Kompensationsbedarf ............................................................................................ 28 

6 Artenschutzrechtlicher Ausgleich ............................................................................28 

7 Zusätzliche Angaben ..............................................................................................29 

7.1 Methodisches Vorgehen und Kenntnislücken ........................................................ 29 

7.2 Monitoring .............................................................................................................. 29 

7.3 Vorschläge für Festsetzungen/Grünordnung .......................................................... 29 

8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung ............................................................31 

9 Literatur und Quellenverzeichnis .............................................................................32 

 

  



PVA Hohen Wangelin   

Umweltbericht B-Plan Nr. 7   

 

1795_Hohen Wangelin_UB 7_250227  3 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1 Lage des Plangebietes (blau). Kartenhintergrund: DTK 100 ......................... 4 

Abbildung 2 Auszug aus dem Landesraumentwicklungsprogramm (2016) ....................... 5 

Abbildung 3 Auszug aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm (2011) .............. 6 

Abbildung 4  Potenzielle Wassererosionsgefährdung im Plangebiet (beige=gering). 

Quelle: LUNG 2011 ...................................................................................... 7 

Abbildung 5 GGB (blau) südlich des Geltungsbereichs (Umweltkarten MV 2024) ............ 9 

Abbildung 6 Lage des Landschaftsschutzgebiets/ Naturparks (grün) südlich des 

Geltungsbereichs (Umweltkarten MV 2024) ................................................10 

Abbildung 7 Ausschnitt aus der Bodenübersichtskarte (LUNG 2023) ...............................13 

Abbildung 8 Grundwasserflurabstand (Umweltkarten MV 2025) .....................................13 

Abbildung 9: Systemquerschnitt. Quelle: WI Energy (2024), maßstabloß. ............................15 

Abbildung 10: Auszug aus dem Bebauungsplanentwurf (STADTRAUMPLAN 2025) 

überlagert mit dem Belegungsplans von WI Energy (2025) .........................16 

 



PVA Hohen Wangelin   

Umweltbericht B-Plan Nr. 7   

 

1795_Hohen Wangelin_UB 7_250227  4 

1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Die WI Energy GmbH plant in der Gemeinde Hohen Wangelin die Errichtung einer Photovol-

taik-Anlage auf etwa 26 ha. Das Plangebiet umfasst neben der PV-Anlage auch Straßenver-

kehrsflächen, sodass sich die Gesamtgröße des Geltungsbereichs auf 28,6 ha beläuft. Zu die-

sem Zweck soll der Bebauungsplan Nr. 7 „Photovoltaikanlagen nordöstlich der Liepener 
Straße – L204 – ehem. Kiesabbaufläche“ aufgestellt werden. 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben nicht um ein privilegiertes Vorhaben nach § 35 BauGB 

handelt, ist für die Errichtung der Anlage ein gemeindliches Bauleitplanverfahren zur Aufstel-

lung eines Bebauungsplans notwendig.  

Im Regelverfahren zur Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 2 Abs. 4 BauGB ein Umwelt-

bericht notwendig. Im Umweltbericht werden die Ergebnisse der Umweltprüfung, welche die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens ermittelt, beschrieben. 

Die Umweltprüfung hat zum Ziel, im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägun-

gen bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen einbezogen werden. 

1.2 Beschreibung des Plangebietes 

 

Abbildung 1 Lage des Plangebietes (blau). Kartenhintergrund: DTK 100 

Das Plangebiet liegt in Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 

etwa 1 km nordwestlich der Ortslage Hohen Wangelin und 1,5 km südlich des Hohen 
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Wangeliner Ortsteils Liepen. Der Geltungsbereich erstreckt sich über die Flurstücke 11/4 und 

7/9 Flur 2 der Gemarkung Hohen Wangelin und umfasst eine Fläche von 28,6 ha.  

Die Fläche ist eine Abbau- bzw. Betriebsfläche eines Kieswerks und befindet sich derzeit noch 

in entsprechender Nutzung. In den westlichen, südwestlichen und südlichen Randbereich be-

finden sich ruderale Gehölz- und Halboffenlandstrukturen. Östlich des Plangebietes liegt ein 

Mischwald. Im Westen, hinter der Landstraße L 204 liegt eine Ackerbaufläche, die als B-Plan 

Nr. 8 ebenfalls mit Photovoltaik beplant wird. 

1.3 Planerische Vorgaben 

1.3.1 Übergeordnete Planwerke 

Landesraumentwicklungsprogramm (LEP MV) 

Im LEP (2016) wird das Plangebiet als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (orange Horizon-

talschraffur) dargestellt (siehe Abbildung 2).  

 

Abbildung 2 Auszug aus dem Landesraumentwicklungsprogramm (2016) 

Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP) 

Der RREP (2011) definiert die Flächen des Plangebietes als Vorranggebiet für Rohstoffsiche-

rung (siehe Abbildung 3). Das Gebiet ist als Kiessand-Abbaugebiet „Hohen Wangelin/ Liepen“ 
definiert. Die derzeitige Nutzung entspricht somit den Vorgaben der Raumplanung. 
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Abbildung 3 Auszug aus dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm (2011) 

Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan (GLRP) 

Der GLRP (2011) trifft differenzierte Aussagen zu Schutzgütern und Schutzgebieten. Er be-

schreibt unter anderem die naturräumliche Gliederung und die heute potenziell natürliche Ve-

getation. Aussagen des GLRP werden in den Kapiteln 1.3.2 sowie in den entsprechenden 

Unterpunkten des Kapitels 2 vertieft ausgeführt. Es folgt eine Auflistung der Darstellungen in 

den Planungskarten: 

▪ Lt. Karte 1 „Naturräumliche Gliederung“ liegt das Plangebiet in der Landschaftszone 4: 

„Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte“ und dort in der Großlandschaft 41 / 

Landschaftseinheit 412 „Mecklenburger Großseenlandschaft“ /„Großseenland mit Müritz-, 

Kölpin- und Fleesensee“. 
▪ Karte 2 stellt die heutige potenziell natürliche Vegetation dar. Demnach liegt das Plange-

biet in einem Gebiet, in dem ein Waldmeister-Buchenwald die Klimaxgesellschaft dar-

stellt. 

▪ Karte 3 „Schutzwürdigkeit Arten und Lebensräume“ trifft keine Aussagen zum Geltungs-
bereich. 

▪ Lt. Karte 4 „Schutzwürdigkeit des Bodens“ liegt das Plangebiet in einem Bereich mittlerer 
bis hoher Schutzwürdigkeit. 

▪ Karte 5 „Gewässergüte, Strukturgüte“ trifft keine Aussagen zum Geltungsbereich. 

▪ Karte 6 „Schutzwürdigkeit des Grundwassers (Teilbewertung: Schutzfunktion der Deck-
schichten) stellt den Geltungsbereich als „Bereich mit hoher bis sehr hoher Schutzwürdig-
keit (Schutzfunktion ungünstig)“ dar. 

▪ Nach Karte 7 „Klimaverhältnisse“ liegt das Plangebiet in einem niederschlagsbegünstig-
ten Bereich. 

▪ Die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes wird lt. Karte 8 als mittel bis hoch eingestuft. 

▪ Karte 9 stuft die Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume im Bereich des Plangebie-

tes als hoch ein. 

▪ Karte 10 stellt das kohärente europäische ökologische Netz „Natura 2000“ dar. Zum Plan-
gebiet selbst werden keine Aussagen getroffen. Etwa 250 m südlich des Plangebiets liegt 
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das GGB DE 2239-301 „Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden 
Wäldern“. 

▪ Karte 11 stellt nationale Schutzgebiete dar. Unmittelbar südlich liegt der Naturpark 1 

„Nossentiner/Schwinzer Heide“ sowie ein im Umfeld des Plangebietes deckungsgleiches 

LSG mit demselben Namen. 

▪ Karte 12 trifft Aussagen über den Stand der kommunalen Landschaftsplanung. Für das 

Plangebiet gibt es keine Aussagen. 

▪ Die Karten 13 (Bereiche mit regionaler Bedeutung für die Sicherung der Erholungsfunk-

tion der Landschaft), 14 (Anforderungen an die Wasserwirtschaft), 15 (Anforderung an 

den Verkehr - Fischotterdurchgängigkeit) und 16 (Alleenentwicklungsprogramm) treffen 

keine Aussagen für das Plangebiet. 

▪ Die Karten 17 a-d treffen Aussagen über die regionale Mindestdichte von Landschaftsele-

menten. Die Gemeinde von Hohen Wangelin besitzt mit von 2,26 % eine im Vergleich zu 

den Nachbargemeinden geringe Strukturdichte (dort 4,53 % – 5,69 %). Die mittlere Struk-

turdichte der Landschaftseinheit „Großseenland mit Müritz-Kölpin- und Fleesensee“ be-

trägt 81,59 %. Grund dafür ist die intensive bergbauliche Nutzung im Gemeindegebiet in 

der sonst reizvollen und strukturreichen Müritzer Seenlandschaft. Die mittlere Struktur-

dichte in der gesamten Landschaftseinheit liegt bei 2,77 %. 

▪ Die Planungskarten I-III treffen keine Aussage zum Plangebiet. 

▪ Planungskarte IV „Ziele der Raumentwicklung / Anforderungen an die Raumordnung“ 
stellt das Plangebiet als Bereich mit „besonderer Bedeutung zur Sicherung der Freiraum-

struktur“ dar, was als Vorschlag für Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschafts-

pflege zur Freiraumsicherung zu werten ist. 

▪ Planungskarte V „Anforderungen an die Landwirtschaft“ trifft keine Aussagen zum Plan-
gebiet. 

▪ Planungskarte VI stellt die potenzielle Wassererosionsgefährdung dar. Im Plangebiet wird 

diese stellenweise als gering bewertet. 

 

Abbildung 4  Potenzielle Wassererosionsgefährdung im Plangebiet (beige=gering). Quelle: LUNG 2011 

Landschaftsplan, Flächennutzungsplan 

Für das Plangebiet existieren weder ein Landschafts- noch ein Flächennutzungsplan. 
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Regionales Energiekonzept 

Das Regionale Energiekonzept (2015) des Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte, 

sieht vor, dass PVA vorzugsweise auf untergenutzten Freiflächen zu installieren sind. Als Bei-

spiele werden Konversions-, Deponie- und Altlastenflächen aufgeführt. Die Abbau- bzw. Be-

triebsfläche des Kieswerks würde nach der Stilllegung des Betriebs in die Kategorie einer sol-

che untergenutzten Freifläche fallen, womit die Planung den Vorgaben des Regionalen Ener-

giekonzepts entspricht. 

1.3.2 Europäische Schutzgebiete 

Das Netz Natura 2000 stellt ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zum Erhalt der in der EU 

gefährdeten Lebensräume und Arten dar. Es setzt sich zusammen aus den Schutzgebieten 

der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) und den Schutz-

gebieten der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen). 

Die sogenannten FFH-Gebiete sind in Mecklenburg-Vorpommern auch als Gebiete gemein-

schaftlicher Bedeutung (kurz GGB) bekannt. Die Begriffe werden synonym verwendet. Erheb-

liche Beeinträchtigungen von Arten oder Lebensräumen, die innerhalb der Natura 2000-Ge-

bietskulisse geschützt sind, sind gemäß § 34 BNatSchG grundsätzlich verboten und nur auf 

der Basis eines FFH-Ausnahmeverfahrens ausnahmsweise zulassungsfähig. 

Etwa 220 m südlich des Plangebiets liegt das GGB DE 2239-301 „Nebeltal mit Zuflüssen, ver-
bundenen Seen und angrenzenden Wäldern“. Unter Berücksichtigung der bestehenden Stör-
wirkung durch die Abbaunutzung und die Liepener Straße im Süden sind keine vemehrt nega-

tiven Auswirkungen auf das Schutzgebiet und dessen Ziele und Funktionen zu erwarten. Wei-

terhin wird eine erhebliche Außenwirkung des Vorhabens durch geplante Heckenpflanzungen 

als Sichtschutzmaßnahmen vermieden. 
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Abbildung 5 GGB (blau) südlich des Geltungsbereichs (Umweltkarten MV 2024) 

1.3.3 Landschaftsschutzgebiet/ Naturpark 

Gemäß § 26 Abs. 1 BNatSchG sind Landschaftsschutzgebiete Gebiete, in denen ein beson-

derer Schutz von Natur und Landschaft 

▪ zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähig-

keit der Naturgüter, 

▪ wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Be-

deutung der Landschaft oder 

▪ wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung 

erforderlich ist.  

Im Gegensatz zu Landschaftsschutzgebieten gehören Naturparke zu den Großschutzgebieten 

und haben einen größeren zusammenhängenden Einflussbereich als diese. Ziel der Natur-

parke ist es, Kulturlandschaften zu bewahren und die Naturschutzfunktion mit einer touristi-

schen Vermarktung zu verbinden. 

Die Zuordnung des Naturparks 1 „Nossentiner/Schwinzer“ zu den überregional bedeutsamen 

Großlandschaften erklärt die Überlagerung mit dem gleichnamigen LSG 68b (siehe Abbildung 

6). Dabei definiert die Zuordnung zum Naturpark neben der naturschutzfachlichen Schutzfunk-

tion auch die touristische Nutzung des Gebietes. 

Negative Auswirkungen auf die Schutzgebiete und deren Funktionen sind in Anbetracht der 

bestehenden Nutzungen als Kiesgrube nicht zu erwarten. 
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Abbildung 6 Lage des Landschaftsschutzgebiets/ Naturparks (grün) südlich des Geltungsbereichs 

(Umweltkarten MV 2024) 

1.3.4 Ergebnis 

Das Vorhaben entspricht den Zielen der Raumordnung insofern, dass es sich aus dem Ener-

giekonzept des Planungsverbandes Mecklenburgische Seenplatte (2015) ableiten lässt. Das 

Landesraumentwicklungsprogramm und das Regionale Raumentwicklungsprogramm definie-

ren das Plangebiet in erster Linie als Vorranggebiet für Rohstoffsicherung. Die Nutzung einer 

solchen Fläche als PV-Freiflächenanlage wird durch die Raumordnung nicht ausgeschlossen. 

Von der Überbauung direkt, sind nur ehemalige Abbau- und Betriebsflächen betroffen. Durch 

die Nutzung auf den benachbarten Flächen (Landwirtschaft, Bergbau, Verkehr) und deren 

Störwirkungen, können negative Auswirkungen auf europäische Schutzgebiete ausgeschlos-

sen werden. Im angrenzenden Landschaftsschutzgebiet bzw. im Naturpark findet durch die 

intensive landwirtschaftliche Nutzung eine Nutzung mit höherer Störwirkung statt. 
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2 Umweltzustand 

2.1 Flächennutzung im Planungsraum 

Für einen Überblick über die allgemeine Flächennutzung wurden die Daten des Statistischen 

Amtes Mecklenburg-Vorpommern (STAMT MV 2023) ausgewertet. 

Demnach sind 3,9 % der Fläche Hohen Wangelins Siedlungsflächen (davon etwa 1 % Tage-

bau/Gruben/Steinbrüche), 3,3 % Verkehrsflächen, 86,2 % Vegetationsflächen (davon 41,4 % 

Landwirtschaft und 55,7 % Wald) und die restlichen 6,6 % Gewässer. Die Statistik zeigt, dass 

die Hauptnutzungstypen in Gemeindegebiet Wald und Landwirtschaft sind. 

Geringe Flächenanteile werden von Gehölzbiotopen und Sumpf eingenommen (jeweils unter 

1 %). Der Anteil von Unland und vegetationslosen Flächen beläuft sich auf 2,1 %. Die land-

wirtschaftlichen Flächen sind intensiv genutzt, es herrschen große Ackerschläge vor. 

2.2 Menschen und menschliche Gesundheit 

2.2.1 Siedlungsräume 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Amtsbereich Seenlandschaft Waren, etwa 1 km 

nordöstlich der Ortslage Hohen Wangelin. Hohen Wangelin ist dörflich geprägt und liegt in 

einem ruralen Raum. Unmittelbar westlich des Geltungsbereichs liegt eine Ackerfläche, auf 

der ebenfalls PV-Flächen geplant sind. Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Siedlungs-

strukturen vorhanden. Etwa 400 m weiter östlich liegt die Agrargesellschaft Hohen Wangelin 

mbH & Co. KG auf dem Gelände der ehemaligen LPG Hohen Wangelin. 

2.2.2 Erholung und Tourismus 

Aufgrund der vorherrschenden Nutzungen (Kiesabbau, PVA und intensive Landwirtschaft) 

spielen Tourismus und Erholung im Umfeld des Plangebietes eine untergeordnete Rolle. Da 

Hohen Wangelin im westlichen Randgebiet der Mecklenburger Seenplatte liegt, ist die Land-

schaft auch aufgrund der bergbaulichen und agrarischen Nutzung weniger reizvoll im Ver-

gleich zu den zentralen Bereichen der Seenplatte oder der umliegenden Landschaft. Der Tou-

rismus der Region konzentriert sich auf die wald- und gewässerreichen Gebiete und auch die 

Raumordnung schreibt dem Plangebiet eine landwirtschaftliche Nutzung statt einer touristi-

schen zu. 

2.3 Fauna, Flora und biologische Vielfalt 

Die 2. Änderung des Rahmenbetriebsplans (RBP) sieht die Auffüllung der bergbaulich bean-

spruchten Flächen und damit des gesamten Geltungsbereichs vor. Damit bildet der wiederver-

füllte Zustand die Grundlage der folgenden Betrachtungen. 

Die Einteilung der Biotoptypen erfolgt nach der „Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen 
und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“ (LUNG 2013). Der Bestand ist in 

Plan 1 im Anhang einsehbar. 
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2.3.1 Biotope, Vegetation 

Das Plangebiet besteht aus der ehemaligen Abbau- und Betriebsflächen des Kieswerks. In 

einem Großteil des Geltungsbereichs werden über der Trockenabbausohle Überschusssande 

und Sedimente wieder eingelagert. Im südlichen Teil des Geltungsbereichs erfolgt eine Einla-

gerung von Fremdböden. Nach Entlassung aus der Bergaufsicht wird flächendeckend Rohbo-

denhergestellt, was dem Biotoptyp sonstiger Offenbodenbereich (XAS) entspricht.  

Im Geltungsbereich sind keine gesetzlich geschützten Biotope vorhanden. Das Plangebiet be-

sitzt keine besondere ökologische Funktion oder Bedeutung für den Biotopverbund. 

2.3.2 Fauna 

In Kartierungen der ökologischen Baubegleitung (HIBU Plan 2024) des Abschlussrahmenbe-

triebsplans, welche bereits auf dem Gelände stattfinden, konnten vier Brutpaare der Feldlerche 

in dem Gebiet nachweisen. 

• 4 Brutreviere der Feldlerche im Plangebiet 

• 4 Goldammern im östlichen Gehölzbestand 

• 1 Moorfrosch im  Abgrabungsgewässer östlich des Plangebietes 

• 3 Zauneidechsen im nordöstlichen Gehölzbestand 

Bei der Feldlerche handelt sich um eine besonders geschützte und in MV gefährdete Brutvo-

gelart des Offenlandbereichs. 

Weiterhin konnten in den gehölzreichen Randbereichen im Nordosten, welche nicht von der 

Planung betroffen sind, Fitis, Amsel und Grauammer nachgewiesen werden. Der Bereich ist 

grundsätzlich als Lebensraum für gehölzbrütende Vogelarten geeignet. 

Eine potenzielle Betroffenheit ergibt sich für die Feldlerche, deren Lebensraum überbaut wird. 

Eine selbstständige Wiederansiedlung der Feldlerche in der fertiggestellten PVA ist nicht un-

wahrscheinlich, wird jedoch nicht als gegeben betrachtet.  

2.4 Boden / Fläche 

Der Bodenübersichtskarte 1:500.000 (LUNG 2023) ist zu entnehmen, dass das Plangebiet in 

einem Bereich mit Sand-Braunerden, Sandersanden und ohne Wassereinfluss liegt. Im Plan-

gebiet befinden sich keine gesetzlich geschützten Geotope. 
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Abbildung 7 Ausschnitt aus der Bodenübersichtskarte (LUNG 2023) 

2.5 Wasser 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Etwa 220 m weiter südlich befindet 

sich der Orthsee. Östlich des Plangebietes liegt ein Kleingewässer mit ruderalen Uferstruktu-

ren.  

Der Grundwasserflurabstand liegt meist bei > 10 m (gelb) und nur kleinflächig im Südwesten 

bei >5 – 10 m (grün, Abbildung 8). Von der Überbauung direkt betroffen ist nur der Bereich mit 

den höheren Grundwasserflurabstand. 

Mit der Nähe zum Orthsee verringert sich der Grundwasserflurabstand. Außerdem befindet 

sich das Plangebiet in einem Bereich mit einem potenziell nutzbaren Grundwasserdargebot, 

allerdings mit chemischen Einschränkungen (UMWELTKARTEN MV 2025). 

 

Abbildung 8 Grundwasserflurabstand (Umweltkarten MV 2025) 
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Die Grundwasserneubildungsrate ist mit >200 – 250 mm/a bis >250 mm/a als hoch einzustu-

fen. Dies ist bedingt durch den hohen Sandanteil im Boden (UMWELTKARTEN MV 2025). Wei-

terhin ist durch die die geringe Mächtigkeit der bindigen Deckschichten (<5 m) mit einer gerin-

gen Geschütztheit zu rechnen. 

2.6 Klima und Luft 

Der Süden des Landesteils Mecklenburg ist einem Übergangsklima zuzuordnen, das sowohl 

atlantische als auch bereits kontinentale Einflüsse erkennen lässt. Teilkarte 7 des Gutachtli-

chen Landschaftsrahmenplans (GLRP 2008) weist das Gebiet als „niederschlagsnormal“ aus. 

2.7 Landschaft 

Karte 8 des GLRP (2008) ordnet das Plangebiet einer mittleren bis hohen Schutzwürdigkeit in 

Bezug auf das Landschaftsbild zu. In Bezug auf das Plangebiet kann diese Einstufung nicht 

bestätigt werden. Die Nutzung durch den Kiesabbau und die angrenzende intensive Landwirt-

schaft sowie vorhandene Freiflächen-PVA in der weiteren Umgebung des Plangebietes tragen 

nicht zu einer positiven Wahrnehmung des Landschaftsbildes bei. Reizvoll ist lediglich der Or-

thsee, der durch eine dichte Baumreihe und die Topografie jedoch optisch vom Geltungsbe-

reich getrennt ist. 

Das Relief der Landschaft ist eben bis kuppig. Landschaftsprägend für die Region sind Wälder 

und Seen. Für die Umgebung des Plangebietes sind die Nähe zu Hohen Wangelin und die 

ehemalige Abbaufläche, Ackerflächen aber auch die im Osten angrenzende Waldfläche sowie 

der Orthsee im Süden prägend. 

Der Geltungsbereich ist von der Liepener Landstraße L 204 aus nur sehr erschwert wahr-

nehmbar. Auch vom Orthsee aus, welcher zur Naherholung und ggf. touristisch genutzt wer-

den kann, ist das Plangebiet nicht wahrnehmbar. 

Dem Schutzgut Landschaftsbild wird eine geringe Empfindlichkeit zugeordnet. Die Landschaft 

im und um das Plangebiet ist weder besonders reizvoll noch einzigartig. 

2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Zu den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege gehört es auch, historisch ge-

wachsene Kulturlandschaften, mit ihren Kultur-, Bau-, und archäologischen Denkmalen, vor 

Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 

BNatSchG).  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Kultur- oder Sachgüter. 
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3 Beschreibung des Bauvorhabens Freiflächen PVA  

Die Anlage ist als Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer ehemaligen Kiesabbaufläche ge-

plant und als Volleinspeisung konzipiert. Das bedeutet, dass der produzierte Strom ins öffent-

liche Stromnetz eingespeist wird und somit regional nutzbar ist. 

3.1 Technische Beschreibung 

Für die Anlage werden Module des Typs Jinko Tiger Neo N-type 78HL4-(v) mit einer Leistung 

von 620 W verwendet. Die Module sind an der OK 2,50 m und an der UK 0,80 m hoch (Tole-

ranz +/- 0,2 m für Geländeunebenheiten, der Winkel der Solarplatten liegt somit bei 15°. 

Die Ausrichtung der Module erfolgt in Ost-West-Richtung mit einem Reihenabstand von 2,5 m 

an der Moduloberkante und 1 m an der Modulunterkante. Die Breite einer Modulreihe liegt bei 

4,87 m. Details sind der Abbildung 9 zu entnehmen.  

Die Modultische werden mit Rammfundamenten gegründet. Die Rammprofile sind für ihre mi-

nimale Bodenversiegelung von weniger als 0,2 % der Modultischfläche konzipiert. Die Unter-

konstruktion der Solarmodule in dieser Photovoltaikanlage ist eine Kombination aus verzinkten 

Stahlprofilen und Aluminium-Modulträgerprofilen. 

 

Abbildung 9: Systemquerschnitt. Quelle: WI Energy (2024), maßstabloß. 

Hinter die Module wird ein Wechselrichter geschaltet, um den produzierten Gleichstrom in 

Wechselstrom umzuwandeln und ihn anschließend in das Wechselspannungsnetz einspeisen 

zu können. Die Einspeisung erfolgt in Abhängigkeit von der Anlagengröße in die Mittelspan-

nung. Die Anpassung an die Mittelspannung erfolgt mittels Transformatoren. Der PV-Genera-

tor kann über einen Trennschalter auf verschiedenen Ebenen vom Netzanschluss getrennt 

werden. Die gesamte Anlage wird stets von einem Monitoringsystem überwacht. 

Die gesamte PV-Anlage wird von einer Zaunanlage umschlossen. Die Aufbauhöhe des Zauns 

liegt bei 2,40, wobei jeweils 20 cm auf Bodenabstand und Übersteigschutz entfallen. Der  ge-

währleistet die Durchlässigkeit für Kleintiere. 
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Abbildung 10: Auszug aus dem Bebauungsplanentwurf (STADTRAUMPLAN 2025) überlagert mit dem Bele-

gungsplans von WI Energy (2025) 

3.2 Pflege der Fläche 

Die Pflege der Fläche erfolgt im Sinne der Maßnahmen 2.31 (Umwandlung von Acker in ex-

tensives Grünland) und 8.32 (Anlage von Extensivgrünland auf PV-Freiflächen). Auch wenn 

es sich bei dem Ausgangsbiotop nicht um Ackerflächen handelt, wird diese Maßnahme in Er-

mangelung einer Alternative und aufgrund des gleiches Biotopwerts des Ausgangsbiotops ge-

wählt. Beide Maßnahmen sind in der Pflege ohne Weiteres kombinierbar und haben die Ent-

wicklung von Extensivgrünland zum Ziel. 

Die PV-Fläche wird durch eine einschürige Mahd gepflegt. Durch den mageren Standort ist 

keine Aushagerung notwendig. Um eine natürliche Dynamik zu fördern, soll sich die Vegeta-

tion auf der Fläche durch Selbstbegrünung entwickeln.  

Pflegeregime: 

• Selbstbegrünung  

• Höchstens einschürige Mahd mit jeweiligem Abtransport des Mahdgutes 

• Frühester Mahdtermin 1. Juli.  
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4 Prognose 

4.1 Voraussichtliche Wirkfaktoren und Auswirkungen von Freiflächen Photovoltaik-

Anlagen 

4.1.1 Baubedingte Wirkungen 

Als baubedingt werden die temporär während der Bauzeit durch Bautätigkeiten entstehenden 

Wirkungen bezeichnet. Flächenverluste werden bei den anlagebedingten Wirkungen betrach-

tet. Es wird davon ausgegangen, dass die Flächeninanspruchnahme während der Bauzeit 

über die Inanspruchnahme der geplanten dauerhaften Nutzungen nicht hinausgeht. Die übri-

gen Wirkungen treten nur temporär auf und können unter Beachtung der Bauzeitenregelung 

vernachlässigt werden. Die baubedingten Wirkungen werden in Anbetracht der Vornutzung 

als unerheblich eingestuft. 

Zu den baubedingten Wirkfaktoren zählen Auswirkungen auf den Boden (Verdichtung, Abtrag, 

Flächeninanspruchnahme) sowie Schadstoff- und Lärmemissionen. Außerdem ist mit Erschüt-

terungen zu rechnen.  

Tabelle 1: Übersicht über die wesentlichen potenziellen baubedingten Wirkfaktoren und Wirkungen 

Wirkfaktor / Wirkung Auswirkung Betroffene Schutzgüter 

Überfahren von Kro-

nenbereichen der 

Großbäume, Materi-

allagerung 

Verdichtung Schädigung von Bäumen Pflanzen (Tiere) 

Schallemissionen 

durch Baustellenver-

kehr und Baumaß-

nahmen 

Verlärmung Störung Landschaftserleben 

Beunruhigung Fauna 

Menschen/Landschaft 

Tiere und Pflanzen 

Schadstoffemissio-

nen durch Baustel-

lenverkehr, Material-, 

Bodentransporte und 

Baumaßnahmen 

Abgas- und  

Staubentwicklung 

 

Gefahr: Versickerung 

von Betriebsstoffen 

Störung Landschaftserleben 

Veränderung natürlicher Stoff-kreis-

läufe 

Verunreinigung von Boden und Was-

ser 

Menschen/Landschaft 

Tiere und Pflanzen/ 

Klima und Luft 

Boden/Wasser 

Erschütterung durch 

Baustellenverkehr 

sowie 

Material- und Boden-

transporte 

Bodenvibration Beunruhigung Fauna Tiere 

4.1.2 Anlagebedingte Wirkungen 

Unter anlagebedingten Wirkungen werden die direkten Umwelteffekte verstanden, die durch 

das Vorhaben verursacht werden. Details sind dem Kapitel 5 zu entnehmen. 
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Anlagebedingte Wirkungen entstehen im Bereich von PV-Anlagen durch die Flächeninan-

spruchnahme, die visuelle Wirkung (Spiegelung) und Verschattung unter den Modulen. Insge-

samt wird eine Fläche von 259.207 m² (entspricht dem Baufeld) von der Anlage in Anspruch 

genommen. Da es sich bei den Flächen lediglich um ehemalige Kiesabbauflächen handelt und 

die Grünstrukturen der im Südwesten und Nordosten nicht von der Planung betroffen sind, ist 

von keiner erheblichen Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts auszugehen (vgl. NLWKN 2023, S. 243). 

Während die Lichtreflexion der Module sich erheblich auf das Landschaftsbild auswirken kann, 

schränkt der Schattenwurf die Lebensraumfunktion des Bodens unter den Modulen ein. Die 

Flächeninanspruchnahme wirkt sich durch die Zerschneidungswirkung negativ auf den Bio-

topverbund aus. Durch verschiedene Maßnahmen können die anlagebedingten Wirkungen 

Lichtreflexion, Verschattung und Flächenzerschneidung vermieden oder minimiert werden. 

Die bestehende Verwallung an der Liepener Straße verhindert dabei eine Blendwirkung auf 

den Verkehr. 

Relevante Angaben für die Ermittlung der anlagebedingten Wirkung sind der Versiegelungs-

grad, Art und Größe der Module und die Anordnung. Entsprechend Kapitel 3 ergeben sich 

überschlägig folgende Parameter: 

- Überschattete/ Überbaute Fläche (Trafos und Module): 161.693 m², davon 422 m² 

Vollversiegelung 

- Modulzwischenfläche:57.041 m²  

- Erschließung: 2.022 m² 

Es wird Unterschieden zwischen zwei Flächentypen: die Modulflächen stellen den von den 

Modulen überschatteten Bereich dar. Die Zwischenmodulflächen sind die von den Modulen 

nicht direkt überbauten Flächen, bzw. die Reihenabstände 1,0  m und 2,50 m (siehe Kapitel 

3.1) zwischen den Modulen. Letzteres und alle anderen Bereiche außerhalb der Modulflächen 

sollen als extensives Grünland entwickelt werden. 

Für die Erschließung sind keine versiegelten oder teilversiegelten Zuwegungen geplant. Der 

Verkehr der durch Versorgung- und Instandsetzung, bzw. die entsprechende Auswirkung auf 

die Wiederbegrünung wird mit einem Abzug von 5 % auf die Fläche zwischen den Modulbe-

reichen (nicht die Zwischenmodulfläche) berücksichtigt. 

Infolgedessen wird die Zuwegung, auch wenn es sich nicht um eine Versiegelung handelt mit 

2.022 m² angerechnet. 

Die wesentlichsten anlagebedingten Wirkungen sind direkte Flächenverluste und Verschat-

tung. In Tabelle 2 werden die möglichen Wirkfaktoren und Auswirkungen auf die Schutzgüter 

aufgeführt. 
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Tabelle 2: Übersicht über die wesentlichen potenziellen anlagebedingten Wirkfaktoren und 

Wirkungen 

Wirkfaktor / Wirkung Auswirkung Betroffene Schutzgüter 

Bauwerke/Paneele 

Erschließungsflächen 

Flächenbeanspru-

chung 

Überschirmung 

Spiegelung 

Verlust von Erholungsfläche / Grün-

fläche, unverbautem Freiraum 

Biotopverlust, Veränderung der 

Standortverhältnisse, Verlust von 

Brutplätzen, Nahrungsraum 

Verschattung 

 

Teilversieglung 

Verringerung der Versickerungsrate/ 

Reduzierung von Grundwasserdeck-

schichten nicht zu befürchten 

Veränderung kleinklimatischer Ver-

hältnisse/Beschattung 

Menschen 

 

Tiere und Pflanzen 

 

 

Boden 

 

 

Wasser 

 

 

Klima und Luft 

 

Landschaft 

 Veränderung Land-

schaftsstruktur 

Einschränkung der Erholungswirk-

samkeit der Landschaft (geringe Aus-

wirkung) 

Verlust der Eigenart 

Visuelle Beeinträchtigungen 

Menschen 

 

 

Landschaft 

Landschaft, Kulturgüter 

Grundwasserbeeinflus-

sung durch Bauwerks-

gründung, Überbauung, 

Regenwasserbewirt-

schaftung 

Risiko wegen gerin-

gem Versiegelungs-

anteil sehr gering 

Veränderung des Grundwasserstan-

des / der Grundwasserströme nicht 

zu befürchten 

Verringerung der Versickerungsrate 

Wasser, Tiere und Pflanzen 

4.1.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

Betriebsbedingte Wirkungen sind Veränderungen der Umwelt, die durch Aktivitäten nach Er-

richtung der Bauwerke erzeugt werden. Es handelt sich dabei in erster Linie um Auswirkungen 

aufgrund von 

− Verkehr für Unterhaltung der Anlage 
− menschliche Anwesenheit 
− Pflege (Mahd) 

Betriebsbedingte Wirkungen umfassen bei PVA insbesondere Schadstoff-, Lärm- und Lichte-

missionen, sowie elektromagnetische Spannungen. Schadstoff- und Lärmemissionen sind 

durch den Wartungsverkehr bedingt und werden aufgrund der niedrigen zu erwartenden Fre-

quentierung als nicht erheblich eingestuft. Im Vergleich zur landwirtschaftlichen Nutzung ist 

sogar zu erwarten, dass diese Störungen geringer ausfallen. Zur Pflege der Flächen zwischen 

den Modulen wird Mahd empfohlen. Die Störwirkung der Pflege geht in der umliegenden land-

wirtschaftlichen Nutzung auf.  
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Aktivitäten und Prozesse wäh-

rend des Betriebs und die hieraus resultierenden möglichen Belastungen der Schutzgüter. 

Tabelle 3: Übersicht über die wesentlichen potenziellen betriebsbedingten Wirkfaktoren und 

Wirkungen 

Wirkfaktor / Wirkung Auswirkung Betroffene Schutzgüter 

Schallemissionen 

durch Kfz-Verkehr 

Verlärmung im Ver-

gleich zu forst-/ land-

wirtschaftlicher Nut-

zung zu vernachlässi-

gen 

Beunruhigung von Tieren 

 

Tiere 

 

Schadstoffemissio-

nen durch Verkehr 

Risiko der Luftver-

schmutzung im Ver-

gleich zu forst-/ land-

wirtschaftlicher Nut-

zung zu vernachlässi-

gen 

Störung Landschaftserleben 

Veränderung natürlicher Stoffkreis-

läufe 

Verunreinigung von Boden und Was-

ser 

Mensch 

Pflanzen und Tiere 

 

Boden und Wasser 

Elektromagnetische 

Spannung 

diffus unerheblich Mensch, Tiere 

Flächenpflege durch 

Mahd, 

Lärm. Im Vergleich zu 

intensiver landwirt-

schaftlicher Nutzung 

zu vernachlässigen 

Positiv bei extensiver Pflege  Pflanzen und Tiere 

 

4.2 Null-Variante 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens entfällt ein potenzieller Baustein zur Erreichung der Kli-

maziele und eine Möglichkeit, nachhaltig die kommunale Energieversorgung zu sichern. Ent-

sprechend der Klimaziele der letzten Bundesregierung sollte der Anteil am Bruttostromver-

brauch bis 2030 zu mindestens 80 % aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Stand 2022 

beträgt der Anteil erneuerbarer Energien am Verbrauch etwa 46 %. 

Die ursprüngliche Planung sieht für die Fläche eine land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung vor. 

In Hinblick auf die betriebsbedingten Störungen ist das Vorhaben ähnlich einzuordnen (geringe 

Frequentierung durch KfZ), wobei der Lärm (Land- und Forstmaschinen) sowie die Pestizid-

belastung entfallen.  

4.3 Standortalternativen 

Standortalternativen sind in der ökologisch und landschaftlich wertvollen Mecklenburger Seen-

platten kaum gegeben. Durch den hohen Schutzstatus vieler Flächen und die touristische Nut-

zung in der Region ist eine ähnlich vorbelastete und wenig empfindliche Fläche schwer zu 

finden. 

4.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Umweltauswirkungen 
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Folgende Maßnahmen sind geplant, um die Umweltauswirkungen des Vorhabens zu vermei-

den oder zu minimieren: 

1. Eingrünung des Geltungsbereichs: Im Nordosten und Südwesten des Geltungsbe-

reichs, werden bestehende Grünstrukturen erhalten. Weiterhin sollen durch Neupflan-

zung die einer 3-reihigen Hecke in diesen Bereichen (außerhalb des Bestands) die 

visuellen Auswirkungen auf das Landschaftsbild sowie störende Lichtspiegelungen für 

Fauna aber auch den angrenzenden Kraftverkehr vermieden werden. Außerdem pro-

fitieren gehölzbewohnende Arten (z.B. Haselmäuse und verschiedene Brutvögel) von 

Neupflanzungen. Die Ausführungsplanung ist nicht Gegenstand des Umweltberichts. 

Die Umsetzung hat den Vorgaben der Maßnahme 2.21 der HzE 2018/ MLU 2018 zu 

folgen. 

2. Extensive Pflege zwischen den Modulen: Die Fläche ist durch eine einschürige Mahd 

offen zu halten. Art und Intensität der Pflege können abhängig von der Wüchsigkeit 

des Standortes und sind daher ggf. über ein Monitoring zu steuern.  

3. Einzäunung: Das Plangebiet soll trotz Umzäunung möglichst durchlässig für Wildtiere 

sein. Eine mögliche Variable ist der Abstand des Zauns zum Boden. Für Kleinsäuger 

bleibt die Durchgängigkeit bei einem Zaunabstand von 20 cm zum Boden in der Regel 

erhalten. Durch die Maßnahme werden negative Auswirkungen auf das Schutzgut 

Tiere/ Biodiversität gemindert. 

4. Bauzeitenregelung: Baubeginn und Baufeldräumung sind nur in der Zeit vom 01.10. 

bis 28.02. zulässig. Innerhalb der Vogelbrutzeit (also 01.03. bis 30.09.) sowie nach 5 

Tagen anhaltender Baupause werden Vergrämungsmaßnahmen mit Flatterband zur 

Vermeidung von Ansiedlungen sowie eine ökologische Baubegleitung erforderlich. Die 

Funktionsfähigkeit der Vergrämungsmaßnahmen ist im Turnus von maximal 7 Tagen 

zu kontrollieren. 

5. Feldlerchenfenster: In einer Entfernung von maximal 1,5 km zum Geltungsbereich wer-

den zwei Feldlerchenfenster etabliert. Dabei handelt es sich um 200 m lange kombi-

nierte Blüh- und Brachstreifen (10 m und 5 m breit) auf Ackerflächen. Die Streifen lie-

gen in einem Abstand von mindestens 200 m zueinander und zu umliegenden stören-

den Strukturen, sodass eine Fläche von 200 m x 200 m (40.000 m²) bzw. 4 ha/ Fenster 

erreicht wird. 

6. Monitoring: Der Erfolg der Grünlandpflege ist durch ein gestaffeltes Monitoring (2 Jahre 

jährlich, dann nach 3, 5 und 10 Jahren) zu kontrollieren. Die Ergebnisse des Monito-

rings bilden die Grundlage für die weitere Steuerung der Pflege. Die Dauer des Moni-

torings ist an die Betriebsdauer der PVA gebunden. 
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4.5 Auswirkungen auf die Schutzgüter  

4.5.1 Schutzgut Mensch  

Eine negative Wirkung auf das Schutzgut Mensch ist auszuschließen. Die Flächen sind für die 

Naherholung nicht relevant und ohnehin nur bedingt in der Landschaft wahrnehmbar. Da die 

negative Veränderung der Erholungsfunktion als sehr gering eingestuft wird und die betriebs-

bedingten Wirkungen im Vergleich zu den bisherigen umliegenden Nutzungen zu vernachläs-

sigen sind, ist von keiner erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen. 

4.5.2 Schutzgut Fauna, Flora und biologische Vielfalt 

Im Plangebiet oder dessen direktem Umfeld konnten mehrere besonders schützenswerte Ar-

ten nachgewiesen werden (siehe HIBU Plan 2024). Dazu zählen 

• 4 Brutreviere der Feldlerche im Plangebiet 

• 4 Goldammern im östlichen Gehölzbestand 

• 1 Moorfrosch im  Abgrabungsgewässer östlich des Plangebietes 

• 3 Zauneidechsen im nordöstlichen Gehölzbestand 

Von den nachgewiesenen Arten ist der Lebensraum der Feldlerche direkt betroffen. Durch die 

Planung werden vier Brutplätze der Art zerstört, was einen Verbotstatbestand nach § 44 

BNatSchG darstellt. Um dies zu vermeiden, muss gewährleistet werden, dass die ökologische 

Funktion des zerstörten Habitats im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. Der Verbotstat-

bestand soll durch die Entwicklung von kombinierten Blüh- und Brachstreifen vermieden wer-

den (siehe Kapitel 4.4 sowie 6). 

Unter Einhaltung einer Bauzeitenregelung kann eine Betroffenheit bzw. das Eintreten eines 

Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG durch eine Bauzeitenregelung (siehe Kapitel 4.4) 

ausgeschlossen werden. Die Lebensräume der Arten sind nicht betroffen. Ein Einwandern der 

Arten in das Plangebiet wird durch das aktuelle Abbaugeschehen verhindert (Vergrämungs-

wirkung), sodass bei zeitnaher Umsetzung der Planung eine Betroffenheit ausgeschlossen 

werden kann.  

Die ökologische Funktion der östlichen Randbereiche wird durch die geplanten Begrünungs-

maßnahmen zusätzlich gefördert. Es ist bei Einhaltung der Bauzeitenregelung davon auszu-

gehen, dass für keine der nachgewiesenen Arten ein signifikant höheres Tötungsrisiko besteht 

oder dass eine lokale Population in gefährdet wird. 

Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich. 

4.5.3 Schutzgut Boden  

Durch die Module entsteht eine großflächige Überschirmung, sodass der Boden nicht mehr 

vollflächig Licht und Niederschlägen ausgesetzt ist und das Bodenleben beeinträchtigt wird. 

Durch die Module wird eine Fläche von 422 m² versiegelt. Der überschattete und überbaute 

Bereich liegt bei 161.693 m². 
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Die Überbauungen und Versiegelungen durch die Transformatoren sind negativ zu bewerten, 

auch wenn sie in der Fläche einen äußerst geringen Anteil ausmachen. Durch Überbauung 

und Versiegelung stehen die Bodenfunktionen nicht mehr zur Verfügung oder sind stellen-

weise zumindest eingeschränkt. Durch die flächenmäßige Wirkung ist eine PV-Anlage zumin-

dest als Teilversiegelung zu rechnen (vgl. MLUV MV 2011), da die Funktion für den Wasser-

kreislauf eingeschränkt ist. 

Außerdem sind durch das Vorhaben etwa 2.022m² unversiegelte Zuwegung zu erwarten, wel-

che in der Eingriffsbilanzierung als Teilversiegelung berücksichtigt werden.  

Eine detaillierte Eingriffsbilanzierung erfolgt in Kapitel 5. 

4.5.4 Schutzgut Wasser  

Oberflächengewässer sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Die Überbauungs- / Versiege-

lungswirkung der Modulfüße, Trafos und Versorgungsstraßen sind auf die Gesamtfläche be-

zogen äußerst geringfügig, sodass erheblich negative Auswirkungen auf das Grundwasser 

nicht zu erwarten sind. Niederschlagswasser kann vor Ort versickern. 

4.5.5 Schutzgut Klima / Luft  

Die Errichtung erneuerbarer Energiequellen wirkt sich positiv auf das Schutzgut Klima/ Luft 

aus. Das Vorhaben ist ein Beitrag zur Erreichung der Klimaziele bis 2030. 

4.5.6 Schutzgut Landschaft 

Bei einer mittleren bis sehr hohen Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes (vgl. Kapitel 2.7) 

im Plangebiet könnte das Schutzgut durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt werden. In 

diesem Zusammenhang sind aber die umliegenden Nutzungen (Ackerbau, Photovoltaik) zu 

beachten. Um die visuelle und die Lichtreflexionswirkung der Anlagen so weit wie möglich zu 

vermeiden und zu minimieren, wird das Gelände zur Straße mit Gehölzen eingegrünt. Eine 

bestehende Verwallung verhindert zudem die visuelle Störwirkung (Lichtreflexion). Die jewei-

ligen Pflanzungen orientieren sich in ihrer Erscheinung dabei an vorhandenen Strukturen. 

Durch die Maßnahme wird die direkte Sichtbeziehung zu den Modulen und in die Fläche un-

terbrochen. So werden negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild vermieden. 

4.5.7 Schutzgüter Kultur- und sonstige Sachgüter  

Durch das Vorhaben sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter oder Bodendenkmale betrof-

fen.  

4.5.8 Wechselwirkungen 

Die Eingrünungsmaßnahmen und die Entwicklung von artenreichem Grünland ohne Pestizid- 

und Nährstoffausbringung wirken sich positiv auf die Schutzgüter Landschaftsbild, Mensch 

sowie Flora und Fauna aus. Es besteht dadurch die Möglichkeit, das Biotopverbundnetz zu 
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verdichten. Weiterhin trägt das Vorhaben indirekt zu einer Verbesserung des Klimas als Le-

bensgrundlage bei. 



PVA Hohen Wangelin   

Umweltbericht B-Plan Nr. 7   

 

1795_Hohen Wangelin_UB 7_250227  25 

5 Eingriffsbilanzierung 

5.1 Flächenanteile /-übersicht 

a. Größe des Geltungsbereichs: 28.6 ha 

b. Größe des Baubereichs (Baugrenze): 259.207 m² 

c. Eingriffsfläche: 220.756 m² 

o Überschattete/ Überbaute Fläche (Trafos und Module): 161.693 m² 

o Modulzwischenfläche:57.041 m²  

o Erschließung (5% von d.): 2.022 m² 

d. Grünlandentwicklung: 38.421 m² 

5.2 Ermittlung des multifunktionalen Ausgleichsbedarfs 

Für jeden vom Eingriff betroffenen Biotoptyp ist aus der Anlage 3 der HzE die naturschutzfach-

liche Wertstufe zu entnehmen. Die naturschutzfachliche Wertstufe wird über die Kriterien „Re-
generationsfähigkeit“ und „Gefährdung“ auf der Grundlage der Roten Liste der gefährdeten 

Biotoptypen Deutschlands (BfN 2006) bestimmt. Maßgeblich ist der jeweils höchste Wert für 

die Einstufung. Jeder Wertstufe ist, mit Ausnahme der Wertstufe 0, nach der folgenden Tabelle 

ein durchschnittlicher Biotopwert zugeordnet. (MLU 2018) 

Ausschlaggebend für den Biotopwert ist der Zustand nach Wiederverfüllung der Abbaufläche 

(vgl. Kapitel 2).  

Tabelle 4: Ermittlung des Biotopwertes: Quelle: MLU 2018 

 

5.3 Ermittlung des Lagefaktors 

Die Lage der vom Eingriff betroffenen Biotoptypen in wertvollen, ungestörten oder vorbelaste-

ten Räumen wird über Zu- bzw. Abschläge des ermittelten Biotopwertes berücksichtigt (Lage-

faktor). (MLU 2018) 
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Tabelle 5: Ermittlung des Lagefaktors. Quelle: MLU MV 2018 

 

Da das Vorhabengebiet an eine Straße grenzt und in der Umgebung von Gewerbestand-

orten liegt, ist der Lagefaktor 0,75 anzuwenden. 

5.4 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Bio-

topveränderung (unmittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen 

Für Biotope, die durch einen Eingriff beseitigt bzw. verändert werden (Funktionsverlust), ergibt 

sich das Eingriffsflächenäquivalent durch Multiplikation aus der vom Eingriff betroffenen Flä-

che des Biotoptyps, dem Biotopwert des Biotoptyps und dem Lagefaktor. (MLU 2018) 

Tabelle 6: Eingriffsermittlung 

Flächenname Fläche [m²] des 

betroffenen Bio-

toptyps 

x Biotopwert des 

betroffenen Bio-

toptyps 

x Lage-

faktor 

= Eingriffsflächenäquiva-

lent für Biotopbeseiti-

gung bzw. Biotopverän-

derung 

BFY 3.893 x 1,5 x 0,75 = 4.380 

GMF Frischwiese 285 x 10 x 0,75 = 2.138 

XAS Sonstiger Offen-

bodenbereich 

60.075 x 1,5 x 0,75 = 67.584 

XAS Sonstiger Offen-

bodenbereich (Trafo) 

154.481 x 1,5 x 1 = 231.722 

XAS Sonstiger Offen-

bodenbereich (Erschlie-

ßung) 

566 x 1,5 x 0,75 = 637 

XAS Sonstiger Offen-

bodenbereich (Erschlie-

ßung) 

1.456 x 1,5 x 1 = 2.184 

 220.756      308.645 
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5.5 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von 

Biotopen (mittelbare Wirkungen / Beeinträchtigungen) 

Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen können in der Nähe des Eingriffs ge-

legene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funktionsbeeinträchtigung), d. h. sie sind nur 

noch eingeschränkt funktionsfähig. Da die Funktionsbeeinträchtigung mit der Entfernung vom 

Eingriffsort abnimmt, werden zwei Wirkzonen unterschieden, denen als Maß der Funktionsbe-

einträchtigung ein Wirkfaktor zugeordnet wird die räumliche Ausdehnung (Wirkbereich) der 

Wirkzonen hängt vom Eingriffstyp ab. Die Eingriffstypen und die zu berücksichtigenden Wirk-

bereiche sind der Anlage 5 der HzE zu entnehmen. (vgl. MLU 2018) 

Da der Eingriffstyp Photovoltaik oder etwas Vergleichbares nicht in Anlage 5 der HzE aufge-

listet ist, wird von keinen mittelbaren Wirkungen / Beeinträchtigungen ausgegangen. Hier ist 

auch zu beachten, dass die Fläche eingegrünt wird und eine mittelbare Wirkung (z.B. Wahr-

nehmung in der Landschaft) vermieden wird. In Anbetracht der Vorbelastung durch den Berg-

baubetrieb ist ohnehin eine Verminderung der mittelbaren Störwirkungen wie Lärm oder Staub 

zu erwarten. Auch die umliegenden Straßen stellen in diesem Zusammenhang eine Vorbelas-

tung dar. 

5.6 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Biotoptypunabhängig ist die teil-/vollversiegelte bzw. überbaute Fläche in m² zu ermitteln und 

mit einem Zuschlag von 0,2/ 0,5 zu berücksichtigen. Der Zuschlag für die Teil- und Vollversie-

gelung bzw. Überbauung ergibt sich aus den Fundamenten der Modultische (0,2 % Modulflä-

che), der verkehrlichen Erschließung und den Transformatoren (Trafos). Der Flächenanteil der 

Module beläuft sich auf 161.693 m², womit der Versiegelungsgrad der Fundamente bei 323 

m² liegt. Der Ausgleichsbedarf, der sich aus Versiegelung und Überbauung ergibt, be-

läuft sich auf 616 m². 

 

Tabelle 7: Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Flächenname Fläche 

(m²) 

x Faktor Teil-/Vollversiegelt Eingriffsflächenäquivalent für Teil-/Voll-

versiegelung bzw. Überbauung [m² EFÄ] 

Erschließung 2.022 x 0,2 404 

Transformatoren 99 x 0,5 49,5 

Fundamente (Mo-

dule) 

323 x 0,5 162 

    616 

5.7 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

Der multifunktionale Kompensationsbedarf ergibt sich aus den Summen Eingriffsflächenäqui-

valente der unmittelbaren und mittelbaren Eingriffswirkung sowie aus der Versiegelung / 
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Überbauung (308.645 m² + 0 + 616 m²) und beträgt somit 309.261 m² Eingriffsflächenäqui-

valente. 

5.8 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen / Korrektur Kompen-

sationsbedarf 

Als kompensationsmindernde Maßnahme soll bei den nicht überbauten Bereichen eine exten-

sive Mähwiese (entsprechend Maßnahme 2.31 in der HzE) entwickelt werden. Bei den Modul-

flächen werden entsprechend Maßnahme 8.32 der HzE Grünflächen entwickelt. Beide Maß-

nahmen sind miteinander kombinierbar (Sukzession, Entbuschung bzw. einmalige Mahd).  

Bei einer GRZ von 0,6 beträgt der Kompensationswert 0,2 bei den überschirmten Flä-

chen und 0,5 bei den Zwischenmodulflächen für die Maßnahme 8.32. Weiterhin kann die 

Pflanzung von Feldhecken (Maßnahme 2.21 in den HzE) angerechnet werden. Die Ausfüh-

rung der Hecke folgt den Vorgaben der HzE 2018. Daraus ergeben sich folgende Kompensa-

tionswerte:  

Daraus ergeben sich folgende Kompensationswerte:  

Modulzwischenfläche:  57.041 m² x 0,5  = 28.521 m² EFÄ 
Hecke (Eingrünung):    1.300 m x 2,5   =  3.250 m² EFÄ 
Anlage Trocken-/Magerrasen 38.421 m² x 3  = 115.263 m² EFÄ 
Modulfläche:    161.693 m² x 0,2  = 32.338 m² EFÄ 
         179.372 m² EFÄ 

Korrigierter Ausgleichsbedarf:  

309.261 m² EFÄ - 179.372 m² EFÄ= 129.889 m² EFÄ 

Es verbleibt ein Kompensationsbedarf von etwa 13 ha. Der Ausgleich erfolgt über den Erwerb 

von Ökopunkten mit dem Zielbiotop Offenland. 

6 Artenschutzrechtlicher Ausgleich 

Um den Lebensraumverlust der Feldlerche auszugleichen, werden in der direkten Umgebung 

des Geltungsbereichs (max. 1,5 km) Feldlerchenfenster geplant. Dabei handelt es sich um 200 

m lange kombinierte Blüh- und Brachstreifen (10 m und 5 m breit). Die Streifen liegen in einem 

Abstand von mindestens 200 m zueinander und zu umliegenden störenden Strukturen, sodass 

eine Fläche von 200 m x 200 m (40.000 m²) bzw. 4 ha/ Fenster erreicht wird. Bei einer durch-

schnittlichen Reviergröße von 2 ha wird der Lebensraumverlust mit 2 Feldlerchenfenstern voll-

ständig ausgeglichen (entspricht 8 ha). 
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7 Zusätzliche Angaben 

7.1 Methodisches Vorgehen und Kenntnislücken 

Der Ausgangszustand der Bilanzierung ergibt sich aus dem Zustand des Plangebietes nach 

Entlassung aus der Bergaufsicht. Dieses Vorgehen wurde mit dem SG Naturschutz der Unte-

ren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

7.2 Monitoring 

Es ist ein Monitoring durchzuführen, um die Entwicklung des Grünlandes zu prüfen und ggf. 

steuernde Maßnahmen zum Erreichen des Entwicklungsziels zu etablieren. Sinnvoll wäre ein 

gestaffeltes Monitoring: jährlich für die ersten beiden Jahre, dann nach drei Jahren, fünf Jahren 

und zehn Jahren. Das Monitoring ist an die Betriebsdauer der PVA gebunden. 

7.3 Vorschläge für Festsetzungen/Grünordnung 

Flächen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen (§ 9 Abs. 

1 Nr. 25b BauGB)  

Die zur Erhaltung festgesetzten Anpflanzungen in der Grünfläche sind dauerhaft zu erhalten, 

zu pflegen und bei Abgang in gleicher Art zu ersetzen. Eine Unterbrechung zugunsten einer 

Grundstückszufahrt bis zu einer Breite von max. 5,0 m ist zulässig.  

Begründung: 

Die Nachverdichtung und Ergänzung bestehender Gehölzstrukturen in Randbereichen soll die 

visuelle Störwirkung der Planung weiter minimieren. Durch eine bestandsorientierte Pflanzung 

bleibt das charakteristische Landschaftsbild erhalten.  

Eingrünung der Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

In den Randbereichen im Nordosten und Südwesten sind lineare Gehölzbestände durch be-

standsorientierte Neupflanzungen zu ergänzen, auf Dauer zu erhalten, zu pflegen und bei Ab-

gang zu ersetzen. 

Zulässige Heckenpflanzen sind: Schlehe, Weißdorn, Hasel, Pfaffenhütchen, Schwarzer Ho-

lunder, Gewöhnlicher Schneeball, Hecken-Rose und Brombeerarten. Als Überhälter können 

Ahorn-Arten, Hainbuche, Stiel-Eiche, Wildobstarten und Kiefer vor. Es sind für alle Gehölze 

heimische Arten mit Herkunftsnachweis (Vorkommensgebiet 1) zu verwenden. 

Begründung: 

Die Pflanzung soll die visuelle Störwirkung der Planung weiter minimieren. Durch eine be-

standsorientierte Pflanzung bleibt das charakteristische Landschaftsbild erhalten. Weiterhin 

wird durch die Neupflanzung neuer Lebensraum für verschiedene Tierarten geschaffen. 
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Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden Natur 

und Landschaft (§ 9 Abs 1 Nr. 20 BauGB) 

Pflege der Fläche: Zur Pflege zur Fläche zwischen den Modulbereichen, der Modulzwischen-

flächen und den von Modulen überschatteten Flächen ist eine einschürige Mahd zulässig. Die 

Pflege unterliegt folgenden Vorgaben: 

Pflege durch Mahd: 

• Selbstbegrünung 

• Höchstens einschürige Mahd mit jeweiligem Abtransport des Mahdgutes 

• Frühester Mahdtermin 1. Juli 

• Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken 

Begründung: Die dargestellten Pflegemaßnahmen verhindern ein Zuwachsen der Module und 

damit eine Leistungsminderung. Dabei sind die Maßnahmen extensiv genug, damit sich öko-

logisch wertvolle Grünlandstrukturen in den Modulzwischenflächen entwickeln können. 

Vorgaben für den Artenschutz (§ 44 BNatSchG) 

1. Bauzeitenregelung: Baubeginn und Baufeldräumung sind nur in der Zeit vom 01.10. bis 

28.02. zulässig. Innerhalb der Vogelbrutzeit (also 01.03. bis 30.09.) sowie nach 5 Tagen an-

haltender Baupause werden Vergrämungsmaßnahmen mit Flatterband zur Vermeidung von 

Ansiedlungen sowie eine ökologische Baubegleitung erforderlich. Die Funktionsfähigkeit der 

Vergrämungsmaßnahmen ist im Turnus von maximal 7 Tagen zu kontrollieren. 

Begründung: Durch eine Bauzeitenregelung, die die Baufeldfreimachung in die faunistisch in-

aktiven Wintermonate verschiebt, kann ein Großteil der artenschutzrechtlichen Konflikte ver-

mieden werden. Die Zeit liegt außerhalb der Brutzeit von Vögeln und Amphibien und Reptilien 

sind inaktiv, wodurch von vornherein das Risiko von Tötungen minimiert wird. 

2. Einzäunung: Zum Schutz der Anpflanzungen vor Wildverbiss sind diese einzuzäunen. Um-

zäunungen sind mit einem Bodenabstand von 20 cm anzulegen. 

Begründung: Für den Erhalt und die Entwicklung der angelegten Pflanzungen ist es wichtig, 

die Jungpflanzen vor Verbiss zu schützen. Das Plangebiet soll trotz Umzäunung möglichst 

durchlässig für nicht schadhafte Wildtiere sein. Für Kleinsäuger bleibt die Durchgängigkeit bei 

einem Zaunabstand von 20 cm zum Boden in der Regel erhalten.  
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8 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Hohen Wangelin wird aufgestellt, um den Bau einer 

Freiflächen-PVA zu ermöglichen. Der Geltungsbereich ist 28,6 ha groß. Die Modulstandorte 

liegen ausschließlich auf einer ehemaligen Abbaufläche, ökologisch wertvolle Habitate werden 

nicht überbaut. 

Auswirkungen von Freiflächen-PVA sind vor allem im Hinblick auf das Landschaftsbild und 

den Boden zu erwarten. 

Da baubedingte Störwirkungen nur temporär auftreten und durch eine Bauzeitenregelung 

(siehe Kapitel 4.4) limitiert sind, sind sie zu vernachlässigen. 

Betriebsbedingte Störwirkungen fallen geringfügiger aus als die der Nutzung durch den Kie-

sabbau und die ursprüngliche geplante landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nachnut-

zung. 

Anlagebedingt treten Störwirkungen vor allem visuell und durch Verlust von Rohbodenflächen 

auf. Die visuellen Störwirkungen werden durch Sichtschutzpflanzungen vermieden. Der Le-

bensraumverlust im Bereich Offenland/ Rohboden wird durch die ursprünglichen Maßnahmen 

des Rahmenbetriebsplans ausgeglichen. 

Durch das Vorhaben wird eine ehemalige Abbaufläche mit PVA überbaut. Als ursprüngliche 

Folgenutzung war eine land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. In Anbetracht die-

ser Nutzung sind die Störwirkungen einer PV-Freiflächenanlage zumindest als gleichwertig zu 

betrachten (siehe Kapitel 4.1), auch wenn Dinge wie Lärm durch Landmaschinennutzung oder 

Pestizideinsatz entfallen. Die Störwirkung der vorangegangenen bergbaulichen Nutzung fällt 

zweifelfrei größer aus. 

Durch das Vorhaben entstehen negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. Da dessen 

Funktionen nicht wesentlich eingeschränkt werden, werden die Auswirkungen auf das Schutz-

gut Boden als nicht erheblich bewertet. 

Oberflächengewässer sind nicht betroffen und die Auswirkungen auf das Grundwasser sind 

aufgrund des sehr geringen Versiegelungsgrades zu vernachlässigen. Niederschlagswasser 

versickert vor Ort. Durch das Vorhaben sind in Hinblick auf das Schutzgut Wasser keine er-

heblichen negativen Auswirkungen zu erwarten. 

Die Beeinträchtigung des Landschaftserlebens und der Erholungsfunktion fällt durch die iso-

lierte Lage des Geltungsbereichs und die geplanten Sichtschutzpflanzungen sehr gering aus. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Erholung werden als nicht erheblich be-

trachtet.  

Vom Vorhaben sind keine gesetzlich geschützten Biotope betroffen. Auch auf das Schutzgut 

Kultur- und Sachgüter hat das Vorhaben keine Auswirkungen. 

Indirekt profitieren die Umwelt und alle Schutzgüter vom Ausbau erneuerbarer Energien, da 

die Umweltbelastung im Vergleich zu Energie aus fossilen Brennstoffen geringer ausfällt. 

Unter Einhaltung der Maßnahmen und Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen wird das 

Vorhaben als umweltverträglich eingestuft. 
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